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Auszug aus dem Gemeinsamen Amtsblatt des Kultusministeriums 
und des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 9/1987, S. 485 

Höhere Berufsfachschule mit gymnasialer Oberstufe 
Vorläufige Richtlinien und Lehrpläne; 

Politik/Geschichte 
RdErl. d. Kultusministers v. 18. 8. 1987 

II D 4. 36-20/0- 2151/87 
Für die Höhere Berufsfachschule mit gymnasialer Oberstufe werden hiermit gemäß 
§ 1 Schulverwaltungsgesetz und§ 48 Abs. 4 der Verordnung über die Bildungsgänge und 
die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe folgende vorläufige Richtlinien und Lehr-
pläne festgesetzt und zur Erprobung freigegeben: 
1. Schwerpunktübergreifende vorläufige Richtlinien und Lehrpläne für die Fächer 

- Politik/Geschichte 
- Deutsch 
- evangelische Religionslehre. 
Für den Unterricht in katholischer Religionslehre gelten bis auf weiteres die Richtlinien 
für die gymnasiale Oberstufe im Fach katholische Religionslehre vom 16. 6. 1981 
(Heft 4728 meiner Schriftenreihe .Die Schule in Nordrhein-Westfalen"). 
Für den Sportunterricht gelten die Richtlinien und Lehrpläne für den Sport vom 
22.12. 1980 und vom 15. 7. 1981 (Bde.Ibis V, Hefte 5011 bis 5015 meiner Schriftenreihe 
.Die Schule in Nordrhein-Westfalenj. 

2. Vorläufige Richtlinien und Lehrpläne für den berufsbezogenen Schwerpunkt Wirtschaft 
und Verwaltung für die Fächer 
- Englisch 
- Französisch 
- Spanisch 
- Mathematik 
- Physik 
- Chemie 
- Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen 
- Spezielle Betriebswirtschaftslehre (Außenhandelsbetriebslehre) 
- Volkswirtschaftslehre 
- Wirtschaftsinformatik/Organisationslehre. 

3. Vorläufige Richtlinien und Lehrpläne für den berufsbezogenen Schwerpunkt Technik 
für die Fächer 
- Englisch 
- Französisch 
- Mathematik 
- Physik 
- Chemie 
- Maschinentechnik 
- Elektrotechnik 
- Informatik 
- Technisches Zeichnen 
- Volks- und Betriebswirtschaftslehre. 

Entsprechende Schulen erhalten Exemplare der unter Nr. 1 bis 3 genannten Richtlinien 
und Lehrpläne unmittelbar vom Verlag. 
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A. Einführung 
Durch das Gesetz zur Änderung des Schulpflichtgesetzes und des Schulverwaltungsge-
setzes vom 19. 3. 1985 (Art. II, Ziff. 2) ist die Berufsfachschule in Nordrhein-Westfalen neu 
geregelt worden. Das Gesetz sieht dabei auch Bildungsgänge vor, die in der Höheren Be-
rufsfachschule mit gymnasialer Oberstufe zum Abitur führen . 

• In der dreijähngen Höheren Berufsfachschule mit gymnasialer Oberstufe, deren Besuch 
die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe voraussetzt, erwirbt der Schü-
ler die allgemeine Hochschulreife und berufliche Kenntnisse" (§ 4 f Abs. 4 SchVG n. F.). 

Die Ausgestaltung der Bildungsgänge erfolgt gemäß den Vereinbarungen der Kultusmini-
sterkonferenz (KMK) zur gymnasialen Oberstufe. Dies sind insbesondere die Vereinba-
rungen 
- vom 7. Juli 1972 „Vereinbarung zur Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe in der 

Sekundarstufe II", 
- vom 2. Juni 1977 „Lübecker Beschlüsse", 
- i. d. F. vom 21. Oktober 1983vom13. Dezember 1973 „Vereinbarung über die Abiturprü-

fung der neugestalteten gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II" , 
- i.d. F. vom 19. Mai 1978 und vom 1. Juni 1979 „Vereinbarung über Einheitliche Prüfungs-

anforderungen in der Abiturprüfung". 

Die zur allgemeinen Hochschulreife führenden Bildungsgänge der Höheren Berufsfach-
schule werden im einzelnen durch die Verordnung über die Bildungsgänge und die Abitur-
prüfung der gymnasialen Oberstufe (APO-GOSt) geregelt. 

Damit ergibt sich für Nordrhein-Westfalen analog zur Situation in anderen Bundesländern 
die Möglichkeit, die allgemeine Hochschulreife bei Einhaltung der in den entsprechenden 
Vereinbarungen der KMK festgelegten Bedingungen im beruflichen Schulwesen unter 
Berücksichtigung der spezifischen Profilbildung der beruflichen Bildung zu erreichen. 

Der Schulversuch Kollegschule des Landes Nordrhein-Westfalen, dessen Bildungsgänge 
ebenfalls an die Bedingungen der Vereinbarungen der KMK gebunden sind, hat entspre-
chend dem durch den Gesetzgeber festgelegten Versuchsauftrag in der Verbindung von 
allgemeiner und beruflicher Bildung weitergehende strukturelle und curriculare Zielset-
zungen als die Berufsfachschule. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die organisatori-
sche und curriculare Verknüpfung der Bildungsgänge sowie auf die Vermittlung von Dop-
pelqualifikationen. Die im Kollegschulversuch und im gymnasialen Zweig der Höheren 
Handelsschule erzielten positiven Arbeitsergebnisse sind, soweit dies im Rahmen der 
rechtlichen, organisatorischen und curricularen Rahmenbedingungen der Berufsfach-
schule möglich ist, bei der Strukturierung der Bildungsgänge der Höheren Berufsfach-
schule und der Gestaltung ihrer Richtlinien und Lehrpläne berücksichtigt worden. 

Ein wichtiger Bezugspunkt sind auch die Richtlinien für die gymnasiale Oberstufe. Dies 
ergibt sich auch aus der Notwendigkeit, die Gleichwertigkeit fachlicher Lernziele zu si-
chern und die Entsprechung inhaltlicher Mindestfestlegungen vorzusehen. 

Die Höhere Berufsfachschule mit gymnasialer Oberstufe weicht von den Regelungen für 
die gymnasiale Oberstufe an Gymnasien und Gesamtschulen nur ab, soweit dies das be-
sondere, von der Berufsorientierung gekennzeichnete Profil dieser Schulform erfordert. 
Die gesetzliche Definition (§ 4 f Abs. 4 SchVG n. F.) weist auf die Verpflichtung hin, in den 
zur allgemeinen Hochschule führenden Bildungsgängen der Berufsfachschule auch „be-
rufliche Kenntnisse" zu vermitteln. 
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Das eigenständige Profil der Höheren Berufsfachschule mit gymnasialer Oberstufe zeigt 
sich gegenüber der Oberstufe an Gymnasien und Gesamtschulen insbesondere in den 
Pflichtbindungen für die Wahl der Fächer und Kurse und vor allem in der Festlegung der 
Leistungsfächer. Das zweite Leistungsfach kennzeichnet den berufsbezogenen Schwer-
punkt des Bildungsganges. Es wird in den Jahrgangsstufen 12 und 13 fortgesetzt und im 
Abitur als 2. Leistungsfach geprüft. Das erste Leistungsfach ist eine aus der Sekundar-
stufe 1 fortgeführte Fremdsprache, Mathematik oder eine Naturwissenschaft. Für die in-
haltliche Ausgestaltung gilt, daß die curriculare Breite der Fächer und die im Hinblick auf 
die allgemeine Hochschulreife erforderliche Anforderungshöhe gesichert sind. 

Die Gleichwertigkeit der gymnasialen Oberstufe an allgemeinbildenden Gymnasien, Ge-
samtschulen und Höheren Berufsfachschulen beruht nicht auf der vollständigen Dek-
kungsgleichheit der Bildungsangebote und Inhalte, sondern auf Gleichwertigkeit der ver-
mittelten Fähigkeiten. Es ist Ziel der Höheren Berufsfachschule, jungen Menschen auch 
die dem Bereich der Arbeits- und Berufswelt eigenen Bildungswerte zu erschließen. Ein 
Schwerpunkt der Höheren Berufsfachschule mit gymnasialer Oberstufe liegt dabei in der 
Venmittlung der Studierfähigkeit auch über einen zentralen Anteil ökonomischer und tech-
nischer bzw. -je nach Typ - auch anderer berufsbezogener Bildungsinhalte. Dem dient 
in erster Linie die Einbeziehung der verschiedenen berufsspezifischen Fächer in den Kreis 
der Leistungs- und Grundkursfächer unter Berücksichtigung der dafür von der Kultusmi-
nisterkonferenz festgelegten Rahmenbedingungen. 

1 Bildungsauftrag der Höheren Berufsfachschule mit gymnasialer 
Oberstufe 

Die allgemeinen Ziele der gymnasialen Oberstufe ergeben sich aus der Vereinbarung der 
Kultusministerkonferenz zur Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundar-
stufe II vom 7.Juli 1972, nach der in der Schule die individuellen Bedürfnisse der lernen-
den und die Ansprüche der Gesellschaft zu ihrem Recht kommen müssen. Wesentliches 
Ziel von Unterricht und Erziehung ist damit für alle entsprechenden Bildungsgänge 
Selbstverwirklichung in sozialer Verantwortung. 

Mit diesem allgemeinen Ziel ist das besondere Ziel der gymnasialen Oberstufe verbun-
den, eine wissenschaftspropädeutische Grundbildung mit Vertiefung in Schwerpunktbe-
reichen zu vermitteln und dabei individuelle Leistungsfähigkeit und Interessenlage zu be-
rücksichtigen. Der Verwirklichung dieser Ziele dient u. a. das System von Grund- und Lei-
stungskursen. 

Indem die gymnasiale Oberstufe eine allgemeine Grundbildung mit vertieften Erkenntnis-
sen in Schwerpunktbereichen verbindet, werden den Schülerinnen und Schülern 1) wich-
tige inhaltliche und methodische Voraussetzungen für das Studium vermittelt. 

Außer der Studierfähigkeit und zugleich mit ihr soll der Schüler in der gymnasialen Ober-
stufe Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben, die er auch in beruflichen Bereichen und Si-
tuationen anwenden oder in diese Bereiche übertragen kann. 

Das Abitur eröffnet in diesem Verständnis nicht nur den Zugang zum Studium, sondern 
auch den Weg zur beruflichen Ausbildung außerhalb der Hochschule. In der Höheren Be-
rufsfachschule mit gymnasialer Oberstufe wird dieser Akzent in besonderer Weise ge-
setzt, im Aufbau der Bildungsgänge sowie in den Richtlinien und Lehrplänen ausgeformt. 

1) Im folgenden Schüler. 

8 

i 
,1 

'! 



Es gelten die folgenden Zielkomplexe: 
- wissenschaftspropädeutische Ausbildung, 
- Selbstverwirklichung in sozialer Verantwortung, 
- Vermittlung beruflicher Kenntnisse. 

1.1 Wissenschaftspropädeutische Ausbildung 

Eine wissenschaftspropädeutische Ausbildung verlangt eine weitgehende Beherrschung 
von Prinzipien und Formen selbständigen Arbeitens, die Einübung grundlegender Verfah-
rens- und Erkenntnisweisen, die Einführung in speziellere wissenschaftliche Verfahrens-
und Erkenntnisweisen über die inhaltliche Auseinandersetzung mit Themen und Gegen-
ständen bestimmter Fächer und Fächergruppen. 

Zur Beherrschung von Prinzipien und Formen selbständigen Arbeitens gehören insbe-
sondere 

- die Fähigkeit, ein Thema/eine Aufgabe möglichst vorurteilsfrei, geistig beweglich und 
mit Engagement und Phantasie aufzugreifen (z. B. bei der Problemfindung, bei der Su-
che nach Lösungsansätzen, beim Formulieren von Fragen und Arbeitsaufträgen); 

- die Fähigkeit, Methoden und Techniken der Informationsbeschaffung gegenstands-
und problemangemessen anzuwenden (z. B. bei der Zusammenstellung von Aus-
gangsdaten, bei der Überprüfung unterschiedlicher Lösungsmöglichkeiten, bei der 
Begründung und AnwendungNermittlung von Arbeitsergebnissen); 

- die Fähigkeit zu planvollem und zielstrebigem Arbeiten auch über längere Zeit (z. B. 
beim Planen von Arbeitsvorhaben und -schritten, beim Durchführen von Arbeitsvor-
gängen, beim Darstellen von Lösungen); 

- Reflexions- und Urteilsfähigkeit auf der Grundlage eines soliden Wissens (z. B. beim 
Einordnen neu erworbener Kenntnisse in zugehörige Sachzusammenhänge, beim 
Übertragen von Lernresultaten auf neue Situationen, beim Diskutieren und Beurteilen 
von Zielen, Gegenständen und Verfahren der eigenen Arbeit). 

Die Einübung grundlegender wissenschaftlicher Verfahren und Erkenntnisweisen führt im 
Rahmen schulischer Möglichkeiten insbesondere 
- zur Kenntnis wesentlicher Strukturen und Methoden von Wissenschaften sowie zum 

Verständnis ihrer komplexen Denkformen; 
- zur Erkenntnis von Grenzen wissenschaftlicher Aussagen und zur Einsicht in Zusam-

menhang und Zusammenwirken von Wissenschaften; 
- zum Verstehen grundlegender wissenschaftstheoretischer Fragestellungen; 
- zur Fähigkeit, wissenschaftliche Erkenntnisse sprachlich zu verdeutlichen und anzu-

wenden. 

Die Einführung in speziellere wissenschaftliche Verfahrens- und Erkenntnisweisen kann 
im Rahmen der gymnasialen Oberstufe nur exemplarisch, vor allem in den Leistungsfä-
chern erfolgen. Auch in ihnen geht es zunächst um die Einübung in grundlegende Verfah-
rens- und Erkenntnisweisen des jeweiligen Faches. Darüber hinaus werden 
- sachliche Notwendigkeiten, theoretische und praktische Bedingungen und sich dar-

aus ergebende Erkenntnismöglichkeiten, 
- zugleich aber auch Grenzen und Gefährdungen 
der Spezialisierung in den modernen Wissenschaftsdisziplinen sichtbar gemacht. 
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1.2 Selbstverwirklichung in sozialer Verantwortung 
Unterrichts- und Erziehungsauftrag sind eng miteinander verbunden. Erziehung in der 
Schule vollzieht sich zunächst und vor allem im Rahmen des Unterrichts. Erziehend wir-
ken im Unterricht dabei zum einen fachspezifische Faktoren: Die Auseinandersetzung mit 
Themen und Grundproblemen des jeweiligen Faches, der sachangemessene Umgang 
mit seinen Gegenständen und das methodisch reflektierte Lösen bestimmter Aufgaben 
stellen für den Schüler Möglichkeiten zur Selbst- und Welterfahrung sowie prägende Bei-
träge zur Herausbildung seines Selbst- und Weltverständnisses, aber auch seines Wol-
lens und Handelns dar. Erziehend wirken im Unterricht aber ebenso die Rahmenfaktoren, 
die sich insbesondere ergeben aus der Organisationsstruktur der Bildungsgänge, den 
vielfältigen Mitwirkungsmöglichkeiten der Schüler bei der Gestaltung des Schullebens, 
der Zusammensetzung der Lerngruppe der Person des Lehrers und den Einflüssen der 
Gesellschaft auf die Schule. 

Die heutige Gesellschaft ist gekennzeichnet durch ein hohes Maß an Differenziertheit, 
durch eine Pluralität von Weltanschauungen und politischen Programmen, durch Interes-
sengegensatz und die Notwendigkeit zum demokratischen Konsens. 

Der lernende soll deshalb verstärkt darauf vorbereitet werden, sein Leben in Familie, Ge-
sellschaft und Politik zu meistern. Erziehung heißt daher auch Kenntnisse, Urteilsfähig-
keiten und Handlungsdispositionen zu vermitteln, die ebenso die individuelle Entfaltung 
und Ausprägung der Person als auch die Teilnahme am politischen und gesellschaftlichen 
Leben ermöglichen. 

Grundsätzlich und vorrangig gilt, daß Unterricht und Erziehung an die Wertvorstellungen 
demokratischen Zusammenlebens gebunden sind, wie sie durch das Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen vor-
gegeben sind. In diesen Bindungen und im Kontext der oben aufgeführten Unterrichts-
ziele sind die folgenden Erziehungsziele zu sehen. Mit ihnen werden auf dem Anspruchs-
niveau der gymnasialen Oberstufe, das gesetzt ist durch die angestrebte Abschlußquali-
fikation der allgemeinen Hochschulreife, die schulischen Erziehungsbemühungen der 
Sekundarstufe 1 fortgesetzt. 

Selbstverwirklichung in sozialer Verantwortung beinhaltet vor diesem Hintergrund 
- die Bereitschaft und Fähigkeit, sich mit anderen zu verständigen, 
- die Bereitschaft und Fähigkeit, mit anderen zusammenzuarbeiten, 
- die Bereitschaft und Fähigkeit, sich mit Werten und Wertsystemen auseinanderzuset-

zen, zu urteilen und sich zu entscheiden. 

1.3 Vennittlung beruflicher Kenntnisse 

Die Entwicklungstendenzen in der Berufsausbildung zeigen, daß insbesondere die tech-
nologischen Disziplinen zunehmend einen Abstraktionsgrad gewinnen, der mit Speziali-
sierung von Handfertigkeiten und Tradierung von Umgangserfahrung nicht mehr viel ge-
mein hat. 

In der Höheren Berufsfachschule mit gymnasialer Oberstufe erfährt die wissenschafts-
propädeutische Ausbildung im Hinblick auf die berufliche Akzentuierung ihre dem Profil 
der Schulform entsprechende Ausprägung. Diese ist dadurch gekennzeichnet, 
- daß die Hochschulreife auch über bestimmte berufliche Fächer erworben werden 

kann, 
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- daß unter Wahrung der erforderlichen Anforderungshöhe inhaltliche Akzentuierungen 
möglich sind, die sich aus den Erfordernissen des Bildungsganges ergeben und sich 
auch auf Beruflichkeit und Anwendungsbezug erstrecken, 

- daß in besonderer Weise eine interdisziplinäre Bezugnahme des Unterrichts der einzel-
nen dafür geeigneten Fächer aufeinander vorgesehen ist. 

Im Hinblick auf die Vermittlung beruflicher Kenntnisse gilt folgendes: 

Aufgabe des Bildungsganges ist es auch, fachliche Lerninhalte zu vermitteln, die berufli-
che Kenntnisse umfassen. 

Der Bildungsgang erhebt nicht den Anspruch, die Gesamtheit der Qualifikationen zu ver-
mitteln, die zur Berufsausübung notwendig sind. Er vermittelt jedoch Teile von Qualifika-
tionen, die beruflich verwertbar sind. 

Im Rahmen dieses Ansatzes ist es möglich, ein Prinzip der Berufsorientierung einzufüh-
ren, durch das berufsbezogene Inhalte, die dem Kriterium der Wissenschaftspropädeutik 
entsprechen, in den Fachunterricht aufgenommen und für beide Zielsetzungen - die Stu-
dienqualifikation und die Berufsorientierung - nutzbar gemacht werden können. 

Wesentlich dabei ist, daß nur ein nicht für jedes Unterrichtstach gleich zu quantifizieren-
der Teil der Lerninhalte den beschriebenen Anforderungen entspricht. Da der Bildungs-
gang nicht den Anspruch erhebt, eine volle berufliche Qualifikation zu vermitteln, ist es 
systemkonform, wenn auf die Vermittlung beruflicher Fertigkeiten weithin verzichtet wird. 

1 

2 Zielsetzung, Aufbau und inhaltliche Ausgestaltung der : 
Bildungsgänge 

Von den Unterrichtsfächern in der gymnasialen Oberstufe wird gefordert, daß sie in je-
weils spezifischer Weise zur Vermittlung allgemeiner Ziele beitragen. Bezogen auf die Ab-
schlußqualifikation müssen die Beiträge der Fächer vom Anspruchsniveau her gleichwer-
tig sein. Sie können aber, da sie an unterschiedlichen Themen und Gegenständen erfol-
gen, nicht gleichartig sein. Diese fachspezifisch geprägte Verschiedenheit macht eine di- 1 
daktisch begründete Ordnung des Fächerangebots erforderlich, wenn zum einen für den 
Bildungsgang des einzelnen Schülers Sinn und Struktur und zum anderen für die allge-
meine Studierfähigkeit Breite und Systematik gesichert werden sollen. 

2.1 Die Aufgabenfelder und ihre Zielsetzung 
Als Grundlage für Auswahl und Zusammenstellung der einzelnen Unterrichtsfächer zu 
den jeweiligen individuellen Bildungsgängen sind in der Vereinbarung der Kultusminister-
konferenz von 1972 alle Unterrichtsfächer des Gymnasiums (mit Ausnahme der Fächer 
Religionslehre und Sport) drei überschaubare und untereinander etwa gleichgewichtigen 
Aufgabenfeldern zugeordnet worden. Es handelt sich um 
- das sprachlich-literarisch-künstlerische Aufgabenfeld (1), 
- das gesellschaftswissenschaftliche Aufgabenfeld (II), 
- das mathematisch-naturwissenschaftlich-technische Aufgabenfeld (III). 

Jedes der drei Aufgabenfelder muß in allen Schullaufbahnen durchgängig bis zum Ab-
schluß der gymnasialen Oberstufe einschließlich der Abiturprüfung repräsentiert sein, 
kein Aufgabenfeld kann vom Schüler abgewählt oder zugunsten eines anderen ausge-
tauscht werden. 
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Mit diesen Regelungen - und den übrigen Pflichtbedingungen - ist der allgemeine Rah-
men zur Sicherung von Breite und Einheitlichkeit der individuellen Bildungsgänge abge-
steckt. 

Die Aufgabenfelder erfüllen die ihnen zugesprochenen Funktionen bei der Steuerung der 
Fächerzusammenstellungen bei Bildungsgängen, weil für jedes von ihnen eine Reihe von 
aufgabenspezifischen Zielen angegeben werden kann, deren Vermittlung im Prinzip -
wenn auch mit fachspezifisch unterschiedlichen Akzentuierungen - von jedem Fach des 
betreffenden Aufgabenfeldes geleistet werden kann. 

Gegenstand der Fächer im sprachlich-literarisch-künstlerischen Aufgabenfeld (1) sind 
durch sprachliche, akustische und visuelle Zeichen und Zeichensysteme bestimmte Ge-
staltungen (als Darstellung, Deutung, Kritik, Entwurf etc.), in denen Wirklichkeit als vermit-
telte Wirklichkeit erscheint, sowie die Verfahrens- und Erkenntnisweisen, die der Ausein-
andersetzung mit diesen Gestaltungen dienen. Für diese Fächer gelten die folgenden auf-
gabenfeldspezifischen Ziele: 
- Der Schüler soll Sinn und Bedeutung dieser Gestaltungen und der Gestaltungsmittel 

methodisch analysieren, verstehen und sein Verständnis artikulieren können. 
Der SchÜler soll in der Lage sein, eigene und fremde Wirklichkeitserfahrungen in eige-
nen Gestaltungen zu verarbeiten. 
Der Schüler soll Tragweite und Gültigkeitsgrenzen spezifischer Erkenntnismethoden 
einschätzen lernen sowie gemeinsame Strukturen und gegenseitige Bezüge der Fä-
cher des sprachlich-literarisch-künstlerischen Aufgabenfeldes erkennen. 

- Der Schüler soll sich, auch gemeinsam mit anderen, mit sprachlich, akustisch und vi-
suell vermittelten Gestaltungen von Wirklichkeit im Hinblick auf seine persönliche Exi-
stenz und auf gesellschaftliche Bezüge wertend auseinandersetzen. 

Die Fächer im gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld befassen sich mit Fragen 
nach den Möglichkeiten und Grenzen menschlichen Denkens und Handelns insbeson-
dere im Blick auf die jeweiligen individuellen, gesellschaftlichen, historischen und raum-
bezogenen Voraussetzungen, Bedingungen und Auswirkungen sowie mit den Verfah-
rens- und Erkenntnisweisen, die der Klärung dieser Fragen dienen. Diesen Fächern 
kommt deshalb in besonderer Weise auch die Aufgabe der politischen Bildung zu, die in 
Artikel 11 der Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen festgelegt ist. 

Im einzelnen gelten für die Fächer die folgenden aufgabenspezifischen Ziele: 
Der Schüler soll methodisch gesicherte Kenntnisse und Einsichten gewinnen in die in-
dividuellen und gesellschaftlichen, zeitlichen und räumlichen Bedingungen, Möglich-
keiten und Grenzen menschlichen Denkens und Handelns. 

- Der Schüler soll zunehmend fähig werden, auch in rationaler Auseinandersetzung mit 
individuellen und gesellschaftlichen Phänomenen seine personale und soziale Identität 
zu finden. 

- Der Schüler soll Tragweite und Gültigkeitsgrenzen spezifischer Erkenntnismethoden 
einschätzen lernen sowie gemeinsame Strukturen und gegenseitige Bezüge der Fä-
cher des gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeldes erkennen. 

- Der Schüler soll befähigt werden, auch gemeinsam mit anderen an der Gestaltung ge-
genwärtiger und zukünftiger gesellschaftlicher Wirklichkeit in individueller und sozialer 
Verantwortung mitzuwirken. 

Gegenst~nd der Fächer im mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Aufgaben-
feld (III) sind die empirisch erfaßbare und die in formalen Strukturen beschreibbare Wirk-
lichkeit, die Verfahrens- und Erkenntnisweisen, die ihrer Erschließung und Gestaltung die-
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nen sowie die daraus ableitbaren Möglichkeiten technischer Anwendung. Für diese Fä-
cher gelten die folgenden aufgabenspezifischen Ziele: 
- Der Schüler soll in Teilbereichen des Aufgabenfeldes Kenntnisse wesentlicher Sach-

verhalte und der zu ihrer Beschreibung und Erklärung dienenden Begriffssysteme, Hy-
pothesen, Modelle und Theorien gewinnen. 

- Der Schüler soll fächerspezifische Methoden als Mittel der Wirklichkeitserfassung und 
Umweltgestaltung kennen und exemplarisch anwenden können. 

- Der Schüler soll Tragweite und Gültigkeitsgrenzen spezifischer Erkenntnismethoden 
einschätzen lernen sowie gemeinsame Strukturen und gegenseitige Bezüge der Fä-
cher des mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Aufgabenfeldes erken-
nen. 

- Der Schüler soll befähigt werden, sich auch gemeinsam mit anderen auf der Grundlage 
der im mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Aufgabenfeld gewonnenen 
Kenntnisse und Einsichten mit individuellen und gesellschaftlichen Problemen sach-
bezogen, rational und verantwortungsbewußt auseinandersetzen. 

2.2 Die Zuordnung der Fächer zu den Aufgabenfeldern 

Im berufsbezogenen Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung werden die Fächer wie 
folgt den Aufgabenfeldern zugeordnet: 
1. sprachlich-literarisch-künstlerisches Aufgabenfeld (Aufgabenfeld 1): Deutsch, Eng-

lisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Niederländisch, Italienisch, Musik, Kunst 
2. gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld (Aufgabenfeld II): Politik/Geschichte, 

Wirtschaftsrecht, Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswe-
sen, Wirtschaftsgeographie, Spezielle Betriebswirtschaftslehre 

3. mathematisch-naturwissenschaftlich-technisches Aufgabenfeld (Aufgabenfeld III): 
Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Wirtschaftsinformatik/Organisationslehre. 

Im berufsbezogenen Schwerpunkt Technik werden die Fächer wie folgt den Aufgabenfel-
dern zugeordnet: 
1. sprachlich-literarisch-künstlerisches Aufgabenfeld (Aufgabenfeld 1): Deutsch, Eng-

lisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Niederländisch, Italienisch, Kunst, Musik 
2. gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld (Aufgabenfeld II): Politik/Geschichte, 

Volks- und Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsgeographie, Rechtskunde 
3. mathematisch-naturwissenschaftlich-technisches Aufgabenfeld (Aufgabenfeld III): 

Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Technisches Zeichnen, Informatik, Elektro-
technik, Bautechnik, Maschinentechnik, Gestaltungstechnik, Chemietechnik. 

Die Fächer Religionslehre und Sport sind keinem Aufgabenfeld zugeordnet. 

2.3 Die Ziele der Pflichtfächer in der Höheren Berufsfachschule mit gymnasialer 
Oberstufe 

Die allgemeinen und aufgabenfeldspezifischen Lernziele beschreiben die Struktur der 
Bildungsgänge noch nicht hinlänglich. Allgemeine Studierfähigkeit und berufliche Kennt-
nisse werden nur dann erworben, wenn im Bildungsgang des Schülers ganz bestimmte 
fachspezifische Aspekte der drei Aufgabenfelder durch bestimmte Fächer bzw. Fächer-
gruppen vertreten sind. Dazu sind Mindestbedingungen festgelegt worden: 

Das Fach Deutsch leistet einen Beitrag, die Schüler zu befähigen, individuelle und fremde 
Wirklichkeitserfahrung in eigenen Texten zu verarbeiten sowie Texte und ihre Gestaltungs-
mittel zu verstehen. Differenzierte sprachliche Deutungs- und Darstellungsfähigkeiten, 
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reflektierte Einsichten in Geschichte und Struktur der Sprache sowie exemplarisch ver-
tiefte Kenntnisse bedeutsamer Werke der Literatur und ihrer Geschichte eröffnen Er-
kenntnis- und Handlungsmöglichkeit. 

Fremdsprachen vermitteln kommunikative Kompetenzen im Medium einer fremden 
Sprache, die u. a. die Differenzierung und Relativierung der eigenen Spracherfahrungen 
ermöglicht. Sie eröffnen neue Erfahrungs- und Gestaltungsräume und leisten eine auf 
Verständnis und Verständigung abzielende Auseinandersetzung mit fremdsprachlich ver-
mittelten Wirklichkeitserfahrungen aus den kulturellen, sozialen und historischen Umfel-
dern anderer Völker. 

Der künstlerische Aufgabenbereich soll Erkenntnis- und Handlungsmöglichkeiten eröff-
nen auf der Basis eines in Analyse, Nachvollzug und eigener Gestaltung erworbenen Ver-
ständnisses für künstlerische Werke/Produktionen einschließlich der individuellen und 
gesellschaftlichen Voraussetzungen, Bedingungen und Folgen ihrer Produktion und Re-
zeption. 

Die Pflichtbedingungen im gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld leisten durch 
historisches und sozialwissenschaftliches Lernen einen Beitrag zum Verständnis der Ge-
genwart im Kontext historischer Erfahrungen. Dadurch wird die Befähigung zu politi-
schem und historischem Denken als einem wesentlichen Element verantwortlichen indi-
viduellen und gesellschaftlichen Handelns vermittelt. 

Das Fach Mathematik sichert das Verständnis der Mathematik als einer deduktiven Wis-
senschaft, die sich Objekte ihrer Arbeit durch abstrahierende Begriffsbildung und logi-
sche Schlüsse unter ständiger Verallgemeinerung selbst erzeugt als System eines Instru-
mentariums aus Algorithmen und Kalkülen, deren formale Notation operatives Arbeiten 
begünstigt, sowie als anwendungsorientierte Wissenschaft, die zum Erkenntnisgewinn in 
mathematisierbaren Bereichen von Wissenschaft, Technik, Kunst und Gesellschaft bei-
trägt. 

Die Naturwissenschaften sichern durch Experiment und Theorie erworbene Kenntnisse 
über Phänomene der gesetzmäßig erfaßbaren belebten und unbelebten Natur, Fähigkei-
ten in der Beurteilung naturwissenschaftlicher Erkenntnisverfahren auch in ihrer Ange-
wiesenheit auf technische Instrumente und mathematische Kenntnisse und Methoden 
sowie Einsichten in die Bedeutung naturwissenschaftlicher Forschungstätigkeit im Zu-
sammenhang mit ihren technologischen, ökonomischen, sozialen und politischen Vor-
aussetzungen und möglichen Auswirkungen. 

Pflichtbelegungen beziehen sich außerhalb der Aufgabenfelder auf die Fächer Religions-
lehre und Sport. 

In Religionslehre geht es um Lernerfahrungen, die Erkenntnis- und Handlungsmöglich-
keiten eröffnen sollen auf der Basis des christlichen Glaubens bei der Vermittlung von Ein-
sichten in Sinn- und Wertfragen des Lebens in Dialog und Auseinandersetzung mit ande-
ren Religionen und Weltanschauungen. Daher sind allgemeine Lernziele des Religionsun-
terrichts: 
- Der Schüler soll ein Verständnis des christlichen Glaubens gewinnen, indem er lernt, 

die Aussagen der Überlieferung aus Bibel und Kirche auch in ihrem geschichtlichen 
Zusammenhang hin zu sehen und auf die Fragestellungen der Gegenwart hin auszule-
gen. 

- Der Schüler soll lernen, Andersdenkende zu verstehen und den eigenen Standpunkt zu 
klären und zu überprüfen, dazu muß er sich auch mit Weltanschauungen und nicht-
christlichen Religionen auseinandersetzen. 

14 

1 

1 

1 



11 ,, 

1 

1 

1 

II 

- Der Schüler soll den Anspruchscharakter von Religionen und Weltanschauungen er-
kennen und in kritischer Auseinandersetzung mit diesen vom christlichen Glauben aus 
die Voraussetzungen zur Lebensgestaltung im individuellen und gesellschaftlichen Be-
reich gewinnen. 

Im Fach Sport geht es um Lernerfahrungen, die im Zusammenhang mit Bewegung und 
Bewegungsspiel sportspezifische Handlungs- und Erkenntnismöglichkeiten eröffnen 
und so einen Zugang schaffen sollen zum Sport als einem bedeutsamen Bereich der ge-
sellschaftlichen und kulturellen Wirklichkeit. Zu der gewünschten intensiven und reflek-
tierten Auseinandersetzung mit dem Handlungsfeld Sport gehört, 
- daß die Schüler lernen, ihr sportliches Tun selbständig planend und gestaltend einzu-

richten und zu verbessern; 
- daß die Schüler sich auch ein Bild der vielfältigen Sportwirklichkeit machen können 

und erfahren, welche Faktoren das gesellschaftlich gegebene Feld des Sports bestim-
men bzw. verändern, damit sie in diesem Lebensbereich verantwortlich handeln und 
ihn mitgestalten können. 

Aufgrund der besonderen Voraussetzungen und Interessen der Schüler werden in den 
Bildungsgängen der Höheren Berufsfachschule mit gymnasialer Oberstufe vor allem die 
freizeit- und gesundheitsorientierten Aspekte der „Handlungsfähigkeit im Sport" betont.1) 

Im Hinblick auf die spezifischen Zielsetzungen der Höheren Berufsfachschule mit gymna-
sialer Oberstufe gelten zusätzlich folgende Festlegungen: 
- die Verpflichtung auf berufsbezogene profilgebende Leistungsfächer, 
- die Strukturierung des Bildungsgangs durch eine Zuordnung von Fächern, die dem 

Schüler vorgegeben ist, 
- die nach Fächern unterschiedliche Verwirklichung einer Berufsorientierung im Rahmen 

und neben der wissenschaftspropädeutischen Ausbildung, 
- die nach Fächern unterschiedliche interdisziplinäre Verknüpfung von Lernzielen, The-

men und Inhalten. 

Die Bildungsgänge für die Fachrichtungen der Höheren Berufsfachschule mit gymnasia-
ler Oberstufe sind aus der Sicht des Schülers durch einen unterschiedlich hohen Grad 
von Festlegungen gekennzeichnet. Durch eine dem Schüler von der Fachrichtung vorge-
gebene Zuordnung von Fächern und Kursen (Pflichtkurse) und durch den Einbau von 
Wahlmöglichkeiten (Wahlpflichtkurse) entsteht ein differenziertes Arbeits-/bzw. Lernpro-
gramm. Die zu belegenden Pflichtfächer und Wahlpflichtfächer sind in den Stundentafeln 
für die Höhere Berufsfachschule mit gymnasialer Oberstufe festgelegt. Die Anzahl der 
Schwerpunkte und die jeweilige Zusammenstellung der ihnen zugeordneten Fächer leitet 
sich ab aus den im Schulverwaltungsgesetz vorgesehenen Typen, sofern in diesen ver-
schiedenen Typen der Berufsfachschule der zur allgemeinen Hochschulreife führende 
Bildungsgang eingerichtet wird. 

In den Fächern Deutsch, dem Pflichtfach des gesellschattswissenschaftlichen Aufgaben-
feldes und Religionslehre ist ein obligatorisches kontinuierliches Lernen aller Schüler vor-
gesehen. 

Die Fachlehrpläne sehen vor, daß das Kursangebot der Fächer differenziert ist und Wahl-
entscheidungen offenläßt. 

1) Für das Fach Sport in der Höheren Berufsfachschule mit gymnasialer Obe<Stufe gelten die . Richtlinien und Lehr-
pläne für den Sport in den Schulen im Lande Nordrhein-Westfalen". 
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Das Wahlangebot in der Höheren Berufsfachschule mit gymnasialer Oberstufe erhält 
seine Funktion aus den Möglichkeiten, individuellen Interessen in möglichst breitem Um-
fang entgegenzukommen, fachliche Spezialisierung zu ermöglichen, Lerndefizite auszu-
gleichen. 
Die so gekennzeichnete Strukturierung der Bildungsgänge in der Höheren Berufsfach-
schule mit gymnasialer Oberstufe ist eine mögliche und den spezifischen Anforderungen 
der Schulform entsprechende Ausgestaltung der allgemeinen Rahmenbedingungen für 
die gymnasiale Oberstufe, wie sie in den Vereinbarungen der Kultusministerkonferenz 
festgelegt sind. Zugleich werden durch die spezifische Ausgestaltung der Bildungsgänge 
Intensität und Konzentration des Lernens, Ganzheitlichkeit der Lernmotivation sowie eine 
Kenntnisse und Erkenntnisse verknüpfende Arbeitshaltung akzentuiert. 

3 Zielsetzung, Aufbau und inhaltliche Ausgestaltung der 
Fachlehrpläne 

Unter Berücksichtigung der Darlegungen in den Abschnitten 1 und 2 werden in den Lehr-
plänen für die einzelnen Fächer Aussagen gemacht: 
- zu den generellen Aufgaben und Zielen eines Faches sowie zur Stellung des Faches 

im Bildungsgang, 
- zu möglichen Kursthemen, Themenbereichen und Unterrichtsmethoden, 
- zur Unterrichtsorganisation, 
- zur Lemerfolgsüberprüfung. 

Die Aufgaben und Ziele eines Faches ergeben sich aus: 
- der jeweils zu vermittelnden fachlichen Grundbildung, 
- den Anforderungen der Leistungskurse im Hinblick auf eine vertiefte Grundbildung, 
- dem Bezug des Faches zu den übrigen Fächern des Bildungsganges, 
- den Aufgaben, die das Fach im Rahmen eines Aufgabenfeldes übernehmen soll, 
- dem Beitrag, den das Fach zur angestrebten Vermittlung der beruflichen Kenntnisse 

leistet. 

Der Stellenwert eines Faches im Bildungsgang zeigt sich u. a.: 
- in seiner Auslegung als Leistungs- oder Grundkursfach, 
- in seinem Charakter als Abiturprüfungsfach, als Pflichtfach oder Wahlfach. 

Die Zielsetzungen eines Faches werden in den Fachlehrplänen deutlich in der Beschrei-
bung der angestrebten Kompetenzen und Qualifikationen, die durch Lernziele und Lern-
inhalte präzisiert werden und zur Vermittlung derqualifikationsangemessenen Einsichten, 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten führen sollen. Die Darstellung der Zielsetzungen 
soll erkennen lassen, in welchem Umfang der Schüler Sachkompetenz, Handlungskom-
petenz, Kritik- und Darstellungsfähigkeit sowie Berufswahlfähigkeit im Rahmen des be-
treffenden Unterrichtsfaches erweitern kann und soll. 

Themenstellungen und Inhalte eines Faches sind in den Fachlehrplänen erkennbar in den 
Kursthemen, deren Formulierung soweit wie möglich Anwendungs- und Handlungsbe-
zug verdeutlicht. Alternativen für die Unterrichtsgestaltung sind überall dort aufgezeigt, 
wo sie von besonderer Bedeutung für die Erreichung der Lernziele sein können. 

Die Fachlehrpläne sind so formuliert, daß 
- das fachspezifische Eigengewicht (Fachbreite) gesichert ist, 
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- die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die vermittelt werden sollen, präzisiert 
werden, 

- die Sequentialität des Unterrichts - mit Alternativen - verdeutlicht wird, 
- insbesondere die problemlösenden Verfahren, die Gegenstand des Unterrichts sind, 

aufgezeigt werden, 
- Arbeitsbereiche der Fächer, zu deren interdisziplinäre Bezüge hergestellt werden sol-

len, benannt werden, 
- Einflußmöglichkeiten des Schülers auf Aufgabenstellung und Gestaltung des Unter-

richts angesprochen werden. 

Die Fachlehrpläne sind im Hinblick auf die vom Lehrer erwartete Unterrichtsplanung so 
offen angelegt, wie es das Prinzip des strukturierten Bildungsganges zuläßt. Auf diese 
Weise lassen sie Raum für einen Unterricht, der begründete Entscheidungen über die Un-
terrichtsgegenstände aus der jeweiligen Situation der unmittelbar Beteiligten heraus zu-
läßt, der sich auch auf die Bedingungen des schulischen Umfeldes und regionale Beson-
derheiten einläßt, der die Einbeziehung von Aktualität und Lebenswirklichkeit offenhält. 

Aussagen zur Unterrichtsorganisation erfolgen in den Lehrplänen nur im Hinblick auf 
wichtige Eckpunkte, die sich aus den Besonderheiten der gymnasialen Oberstufe in der 
Berufsfachschule ableiten lassen: 
- Überall dort, wo Unterricht sich in Teilbereichen an anderen Lernorten als der Schule 

vollzieht oder vollziehen kann, sofern die örtlichen Voraussetzungen dafür vorliegen, 
sind die Möglichkeiten dafür erläutert. 

- An den Stellen, an denen sich Methoden und Arbeitsformen anbieten, die in besonde-
rer Weise geeignet sind, die Zielsetzungen der Arbeit der Berufsfachschule zu fördern, 
sind solche methodischen Hinweise aufgenommen. Es handelt sich insbesondere um 
Verweise auf Projektmethoden, Eigentätigkeit der Schüler, Praktika oder praktikums-
ähnliche Vorhaben, Labor- und Werkstattübungen, Fachpraxis. 

Im Hinblick auf die Lemerfolgsüberprüfungen in der Höheren Berufsfachschule mit gym-
nasialer Oberstufe gelten die Zielsetzungen, welche die Lernerfolgsüberprüfung auch in 
den übrigen Bildungsgängen und Schulformen verfolgt. Sie dienen insbesondere: 
- als Grundlage für die Planung und Steuerung des Unterrichtsverlaufs, insofern sie Er-

kenntnisse liefert über Lernvoraussetzungen, Lernfortschritte, Lernschwierigkeiten, 
Lerninteressen, 

- als Grundlage für die individuelle Beratung des Schülers im Zusammenhang mit sei-
nem Lernverhalten, seinen Arbeitsweisen, seiner Leistung, seiner Motivation, seiner 
Selbstwerteinschätzung, 

- als Grundlage für Beurteilungen, die rechtliche Konsequenzen haben und damit auch 
Informationen und Entscheidungshilfe für Außenstehende in anderen Schulen bzw. in 
Hochschulen und Berufsfeld darstellen. 

Bei der Lemerfolgsüberprüfung werden unterschieden: 
- Klausuren und Facharbeit, 

1 - Praktika, Laborübungen, Fachpraxis, 

1 
1 

- sonstige Mitarbeit (mündliche Mitarbeit, Referate, Protokolle, Hausaufgaben und ähn-
liches}. 

Um der Lernerfolgsüberprüfung einen möglichst hohen Grad an curricularer Rückbin-
dung zu geben, machen die Fachlehrpläne Aussagen über: 
- Aufgabenart und deren Anspruchsniveau, 
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- Anzahl und Dauer der Klausur, 
- die Dimensionierung der Aufgaben im Hinblick auf die verschiedenen Kompetenzen, 
- den Einbezug praktischer Anteile in bestimmte Aufgabenumstellungen, 
- den Bildungsgangbezug der Aufgabenstellung, 
- die Bewertung von besonderen Arbeitsformen wie der Gruppenarbeit. 

Im übrigen sind bei der Formulierung der Anforderungen die Beschlüsse der Kultusmini-
sterkonferenz über die „Einheitlichen Anforderungen der Abiturprüfung" und der Ab-
schnitt 4.4 der Richtlinien für die gymnasiale Oberstufe in Nordrhein-Westfalen im Hin-
blick auf die Sicherung der Gleichwertigkeit der zur allgemeinen Hochschulreife führen-
den Bildungsgänge der Sekundarstufe II entsprechend beachtet worden. 
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Im Teil A der Richtlinien sind der Bildungsauftrag, die Zielsetzung, der Aufbau und die in-
haltliche Ausgestaltung der Bildungsgänge der Höheren Berufsfachschule mit gymnasia-
ler Oberstufe dargestellt worden. 

Im Teil B werden die Aussagen insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt konkreti-
siert, in welchem didaktischen Bezug die Fächer des Schwerpunktes Wirtschaft und Ver-
waltung zueinander stehen und welche Beiträge sie zur Vermittlung beruflicher Kennt-
nisse leisten. 

B. Besondere didaktische Struktur des Bildungs-
ganges Wirtschaft und Verwaltung 

1 Das didaktische Profil des Schwerpunktes Wirtschaft und 
Verwaltung 

In der Höheren Berufsfachschule mit gymnasialer Oberstufe bilden, bezogen auf ihre Un-
terrichts- und Erziehungsaufgaben, drei Zielfelder das Zentrum der schulischen Arbeit. 
Sie sind definiert durch den Auftrag, den Schülern 

- eine wissenschaftspropädeutische Ausbildung zu vermitteln, 
- Hilfen zur Selbstverwirklichung in sozialer Verantwortung zu geben, 
- berufliche Kenntnisse zu vermitteln. 

In diesen Zielfeldern wird die allgemeine Studierfähigkeit realisiert. Sie bestimmt zugleich 
auch das Anspruchsniveau dieser Felder und der in ihnen vertretenen Fächer. Mit der all-
gemeinen Studierfähigkeit hat der Schüler zugleich Kenntnisse und Fähigkeiten erwor-
ben, die er in beruflichen Bereichen und Situationen außerhalb der Hochschule anwen-
den oder in diese Bereiche übertragen kann. 

Das Profil des Schwerpunktes Wirtschaft und Verwaltung begründet sich aus den charak-
teristischen Bezugsdisziplinen. Das gilt insbesondere für die wirtschaftlichen Kernfächer 
Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen, Volkswirtschaftslehre, Spezielle Be-
triebswirtschaftslehre (Außenhandelsbetriebslehre) sowie Wirtschaftsinformatik/Organi-
sationslehre. Daneben leisten auch die fremdsprachlichen Fächer, die naturwissen-
schaftlichen Fächer und Mathematik im Rahmen der in Teil A Ziffer 2.3 dargestellten Ziel-
setzungen ihren Beitrag zum Aufbau einer beruflichen Kompetenz, während die Fächer 
Deutsch, Politik/Geschichte, Religionslehre und Sport schwerpunktübergreifend ausge-
legt sind. 

1.1 Fächer, die den wirtschaftswissenschaftlichen Bezugsdisziplinen 
zugeordnet sind 

Der Bildungsgang Wirtschaft und Verwaltung wird insbesondere durch die den wirt-
schaftswissenschaftlichen Bezugsdisziplinen zuzuordnenden Fächer begründet; vor die-
sem Hintergrund ermöglicht er eine fachliche Schwerpunktbildung. Im Rahmen der wis-
senschaftspropädeutischen Ausbildung werden zugleich Elemente einer beruflichen 
Grundbildung im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung und darüber hinaus Teilqualifika-
tionen der Berufe Industrie-, Großhandels- und Außenhandelskaufmann vermittelt. 

Das Fach Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen vermittelt wesentliche mi-
kroökonomische Grundlagen. Dazu gehören insbesondere die betriebswirtschaftlichen 
Theorien, Betriebspolitik, Industriebetriebslehre, Industriebuchführung, Bilanzierung, Ko-
stenrechnung, Planungsrechnung sowie Organisationstechnik. 
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Demgegenüber werden durch das Fach Volkswirtschaftslehre grundlegende makro-
ökonomische Zusammenhänge vermittelt. Dazu gehören sowohl die Theorie der Nach-
frage, die Theorie des Angebots, die Allokationstheorie, die Verteilungstheorie, die Geld-
und Kredittheorie, die Konjunktur- und Wachstumstheorie sowie die Außenhandelstheo-
rie. Daneben werden im Rahmen der Wirtschaftspolitik insbesondere die Stabilitätspoli-
tik, ihr ordnungspolitischer Bezugsrahmen einschließlich der Geld- und Fiskalpolitik so-
wie die Grundlagen der Außenwirtschaftspolitik behandelt. 
Das Wahlpflichtfach Spezielle Betriebswirtschaftslehre als Außenhandelsbetriebs-
lehre vermittelt berufliche Kenntnisse auf dem Gebiet des internationalen Leistungsaus-
tausches unter einzelwirtschaftlicher marketing-orientierter Betrachtung. Der Schwer-
punkt liegt auf den Systemelementen des Außenhandels, wie Institutionen, Objekte, 
Funktionen sowie Instrumente des Außenhandels. Mit diesen grundlegenden Kenntnis-
sen und Fertigkeiten werden vorwiegend spezielle berufliche Teilqualifikationen der kauf-
männischen Berufe, Groß- und Außenhandelskaufmann, Bankkaufmann, Speditions-
kaufmann, Reiseverkehrskaufmann und Luftverkehrskaufmann erfaßt. 
Das Wahlpflichtfach Wirtschaftsinformatik/Organisationslehre vermittelt auf der 
Grundlage der Organisationstheorie wesentliche Kenntnisse und Fertigkeiten der Wirt-
schaftsinformatik. Dabei werden auch die Möglichkeiten der Gestaltung bzw. Gestaltbar-
keit betrieblicher Informationssysteme einbezogen. 

Allen wirtschaftswissenschaftlichen Fächern liegt darüber hinaus eine gemeinsame di-
daktische Struktur zugrunde. Da alle Wirtschaftseinheiten (Haushalte, Unternehmen etc.) 
mit der gesellschaftlichen Umwelt in vielfältigen Austausch- bzw. Transaktionsbeziehun-
gen stehen und diese sich durch Güter-, Geld- und Informationsströme charakterisieren 
lassen, kann der wirtschaftswissenschaftliche Unterricht auf den Zusammenhang von 
Güter-, Geld- und Informationstransaktionen bezogen werden. Daneben sind für alle vier 
Fächer die Kompetenzen (Lernzielschwerpunkte) Orientierungsfähigkeit, Entscheidungs-
fähigkeit und Kritikfähigkeit verbindlich vorgegeben. 
Orientierungsfähigkeit bedeutet dabei, Schülern die vielfältigen Erscheinungsformen der 
Wirtschaft als funktional ausdifferenziertes System güterwirtschaftlicher, monetärer und 
informationeller Transaktionen verstehen und den Sinn ökonomischen Handelns mit Hilfe 
grundlegender ökonomischer Deutungsmuster und wirtschaftswissenschaftlicher Erklä-
rungskonzepte erschließen zu lehren. 

Entscheidungsfähigkeit bedeutet, die Schüler wirtschaftlich bedeutsame Entschei-
dungstatbestände in Bereichen der privaten Haushalte, der Unternehmen und des Staa-
tes nach Kriterien zweckrationalen Wahlverhaltens analysieren zu lehren und sie fähig 
werden zu lassen, ökonomische Problemlösungen in bezug auf die für sie überschauba-
ren Handlungsfelder entscheidungsorientiert zu erarbeiten. 

Kritikfähigkeit bedeutet, Schüler zu befähigen, den Stellenwert ökonomischer Deutungs-, 
Erklärungs- und Entscheidungskonzepte im Kontext wissenschaftlicher Kontroversen 
und gesellschaftlicher Machtverhältnisse und Konfliktstrukturen zu untersuchen, alterna-
tive Handlungsmöglichkeiten anhand verallgeme1nerungsfähiger Bewertungsnormen zu 
beurteilen und begründete Kritik an von ihnen nicht akzeptierten Problemlösungen zu ar-
tikulieren. 

Der Wissenschaftspropädeutik wird Rechnung getragen, indem zunehmend komplexere 
Fragestellungen und Problembereiche der Bezugsdisziplinen in den Unterricht einbezo-
gen werden. 

Möglichkeiten und Grenzen wirtschaftswissenschaftlicher Erkenntnisse und die Pro-
bleme ihrer praktischen Anwendung werden in der Jahrgangsstufe 13 unter den Ge-
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sichtspunkten der Vertiefung, Erweiterung, Zuspitzung und Kontrastierung aufgenom-
men. 

Berufliche Kenntnisse lassen sich über die Kenntnisebene hinaus berufsübergreifend als 
allgemeine berufliche Schlüsselqualifikationen venmitteln. So kann eine praxisorientierte 
Modellsituation mit dem Hintergrund beruflicher Kenntnisse über die Orientierungsebene 
hinaus das reflektierende Urteilen, den Handlungs- bzw. Entscheidungswillen, das Be-
wußtsein für Teamwork und die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung stärken. 

1.2 Weitere Pflicht- und Wahlpflichtfächer 
Im Rahmen der in Teil A Ziffer 2.3 beschriebenen Zielsetzungen leisten diese Fächer einen 
Beitrag zur allgemeinen Studierfähigkeit und zum Erwerb beruflicher Kenntnisse. 

Je nach Schwerpunkt sind Art und Grad des Berufsbezuges dieser Fächer unterschied-
lich. 

1.2.1 Für den berufsbezogenen Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung lassen sich fol-
gende Aussagen treffen: 

Der Fremdsprachenunterricht bereitet die Schüler im Rahmen des zur allgemeinen 
Hochschulreife führenden Bildungsganges in wissenschaftspropädeu1ischer Weise auf 
das Studium und die sich daran anschließenden Tätigkeitsfelder vor. 

Durch den Fremdsprachenunterricht werden damit auch die allgemeinen Voraussetzun-
gen geistiger Arbeit sowie Einstellungen und Verhaltensweisen vermittelt, die wissen-
schaftliches Denken und Arbeiten ausmachen. 
Die Lehrpläne für weitergeführte wie für neueinsetzende Fremdsprachen verdeutlichen, 
daß die Fremdsprachen in der Höheren Berufsfachschule mit gymnasialer Oberstufe, be-
rufsbezogener Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung, auch einen Beitrag zur Vorberei-
tung des Schülers auf den Beruf leisten. Neben der Ausrichtung auf das Studium wird be-
rufsbezogenen Lerninhalten besondere Bedeu1ung beigemessen. Als wichtige Kompe-
tenz wird dabei die Bewältigung kommunikativer Zielsituationen im kaufmännischen Be-
reich herausgestellt. Dies bedeutet, daß der Schüler u.a. befähigt werden soll, Verhand-
lungen zu führen, Korrespondenz zu erledigen, Übersetzungen anzufertigen und sozio-
ökonomische und soziokulturelle Zusammenhänge auch anderer Länder in fremdsprach-
lichen Texten zu analysieren und darzustellen. 

Der Schüler soll lernen, sich in dem Berufsfeld zu orientieren, sich zu entscheiden und 
somit handlungsfähig zu werden. Dazu gehört auch, daß er sich in gewissem Umfang die 
Fachsprache der Wirtschaft aneignet. 

Die Mathematik dient dazu, den Schülern in Abgrenzung zu den Fächern einen Einblick 
in den Aufbau einer formalen, deduktiven Wissenschaft zu verschaffen, deren Komplexi-
tät und abstrahierende Begriffsbildung über das hinausgeht, was die beruflichen Fächer 
an Anforderungen an die Mathematik stellen. 
Die Mathematik leistet zugleich ihren Beitrag zum Lernen im fachlichen Schwerpunkt der 
Schüler dadurch, daß sie sich als zweckmäßiges und oft notwendiges Mittel erweist, den 
Zusammenhang zwischen wirtschaftlichen Größen logisch stringent und komprimiert 
darzustellen und so die unter dem Lemzielschwerpunkt Entscheidungsfähigkeit skizzier-
ten Kompetenzen fördern hilft. Die Schüler sollen so befähigt werden, praktische Pro-
bleme des wirtschaftlich-kaufmännischen Arbeitsbereichs mittels eines Instrumenta-
riums aus Algorithmen und Kalkülen zu strukturieren und sowohl allgemeine wie auch 
pragmatisch verkürzte Lösungen vorzuschlagen. Die hierbei geforderte Fähigkeit, pas-
sende mathematische Modelle für spezielle Probleme zu entwickeln bzw. anzuwenden, 

21 



muß deshalb gekoppelt sein mit der Fähigkeit, mathematisch exakte sowie pragmatische 
Ansätze auf ihre Brauchbarkeit zur Lösung kaufmännischer und wirtschaftswissenschaft-
licher Probleme hin zu überprüfen und ihre ieweiligen Prämissen kritisch zu hinterfragen. 

Dieser Ansatz setzt voraus, daß in interdisziplinärer Kooperation aus den Inhalten der 
Schwerpunktfächer ein Katalog von wirtschaftlich relevanten, mathematisch strukturier-
baren Problemen bereitgestellt wird, die zum Zeitpunkt ihrer Behandlung im Fach Mathe-
matik den Schülern schon bekannt sein sollten. 

Die Naturwissenschaften vermitteln Lernerfahrungen, die Erkenntnis- und Handlungs-
möglichkeiten eröffnen sollen auf der Basis von 

- Kenntnissen über Phänomene der gesetzmäßig erfaßbaren belebten und unbelebten 
Natur, 

- Fähigkeiten zur Beurteilung naturwissenschaftlicher Erkenntnisverfahren auch in ihrer 
Angewiesenheit auf technische Instrumente und mathematische Kenntnisse und Me-
thoden, 

- Einsichten in die Bedeutung naturwissenschaftlicher Forschungstätigkeit im Zusam-
menhang mit ihren technologischen, ökonomischen, ökologischen, sozialen und poli-
tischen Voraussetzungen und möglichen Auswirkungen. 

Die naturwissenschaftlichen Fächer tragen über die Aufnahme anwendungstechnischer, 
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Fragestellungen bei zur Begründung bzw. Kritik 
wirtschaftlicher Entscheidungen. 

Der interdisziplinäre Bezug zwischen den Naturwissenschaften und der Wirtschaftswis-
senschaften wird in allen Fällen über technische Anwendungen hergestellt. Im Unterricht 
muß dieser Bezug dadurch aufgewiesen und verdeutlicht werden, daß die Themenaus-
wahl der Kurse nicht nur der Systematik des Faches genügt, sondern auch die technisch-
wirtschaftlichen Aspekte berücksichtigt. 

1.2.2 Der Unterricht in den Fächern Deutsch, Politik/Geschichte, Religionslehre und 
Sport ist nicht losgelöst von der Beruflichkeit des Lernens im Bildungsgang, sondern je-
des dieser Fächer für sich und diese vier Fächer gemeinsam leisten auch eine Ausweitung 
und Vertiefung des schwerpunktbezogenen Lernens. Die Fächer Deutsch, Politik/Ge-
schichte, Religionslehre und Sport tragen zu einer umfassenden Persönlichkeitsbildung 
der Schüler bei, indem sie die speziellen an Beruf und Wissenschaft orientierten Lerner-
fahrungen in einen sprachlich-literarischen, politisch-historischen, theologisch-anthro-
pologischen und sportlich-gesundheitlichen Kontext stellen. 

Im Fach Deutsch werden die kommunikativen Kompetenzen der Schüler für verständi-
gungsorientiertes Handeln im Studium, in der Arbeitswelt, im öffentlichen und privaten 
Leben entwickelt. Inhaltlich und methodisch orientiert sich der Deutschunterricht an den 
Kriterien sprach- und literaturwissenschaftlicher Propädeutik. 

Die didaktische Struktur ist gekennzeichnet durch die drei Arbeitsbereiche Umgang mit 
Texten, Reflexion über Sprache und Literatur sowie mündliche und schriftliche Kommuni-
kation; insbesondere der Arbeitsbereich schriftliche und mündliche Kommunikation be-
rücksichtigt die im wirtschaftlichen Schwerpunkt im Vordergrund stehenden Anforderun-
gen an die schriftliche und mündliche Beherrschung spezifischer Textarten. 

Das Fach Politik/Geschichte konkretisiert im Bildungsgang den Verfassungsauftrag zur 
politischen Bildung im demokratischen Staat. Da gesellschaftlich-politische Urteils- und 
Handlungsfähigkeit ohne die Ausbildung von Geschichtsbewußtsein nicht sinnvoll ent-
wickelt werden kann, kann politische nicht ohne historische Bildung vermittelt werden. 

22 

l 



1 

1 

~l 

Inhaltlich und methodisch orientiert sich dieser Unterricht an den Kriterien sozialwissen-
schaftlicher und geschichtswissenschaftlicher Propädeutik. 

Das Fach Religionslehre soll die Schüler zu selbständigem und verantwortlichem Han-
deln in Kirche und Gesellschaft motivieren und befähigen. Es macht sie vertraut mit der 
Vielfalt heutiger Denk- und Glaubensrichtungen, indem es den Schülern Gelegenheit gibt, 
menschliche Grunderfahrungen zu artikulieren und zu reflektieren, sich mit anderen Kon-
fessionen, Religionen und Weltanschauungen auseinanderzusetzen sowie ein vertieftes 
Verständnis ihres Glaubens zu erwerben. In dem so eröffneten und erweiterten Horizont 
sollen die Schüler im Blick auf die eigene Existenz, die geschichtlichen Gegebenheiten 
und die gesellschaftlichen Erfordernisse, insbesondere im Berufsfeld Wirtschaft und Ver-
waltung, Identifikationsangebote erkennen und durch kritische Sichtung ihrer Werte und 
Normen zu begründeter Entscheidung fähig werden. Inhaltlich und methodisch orientiert 
sich der Religionsunterricht an den Kriterien theologischer und religionswissenschaftli-
cher Propädeutik. 

Im Fach Sport sollen die Schüler zu einem bewußten, reflektierten und kenntnisreichen 
Handeln befähigt werden, indem es vielfältige Möglichkeiten zum Lernen und Üben 
sportlicher Bewegungen eröffnet und perspektivenreiche Einsichten in die sportliche Be-
wegung und den Lebensbereich Sport erschließt. Es ist die Aufgabe des Faches, den 
Schülern Hilfen zu geben für eine den Sport einbeziehende Lebensgestaltung. Hierbei 
sind die Aspekte sportlicher Freizeitgestaltung und die gesundheitsbezogenen Aspekte 
besonders bedeutsam. In diesem Rahmen sollen die Schüler vor allem auch zur kriti-
schen Distanz gegenüber vorwiegend konsumorientierten Freizeitangeboten und gegen-
über Fehlentwicklungen des Sports (z.B. Sport und Aggression, Doping, Kommerzialisie-
rung) hingeführt werden. Damit gewinnen die kognitiven Anteile des Sportunterrichts an 
Gewicht. 

Zu den gemeinsamen Aufgaben der Fächer Deutsch, Politik/Geschichte, Religions-
lehre und Sport gehört es, 

- Inhalte und Methoden einzusetzen, die eine fächer- und disziplinübergreifende Erwei-
terung der Bearbeitungsperspektiven ermöglichen (lnterdisziplinarität), 

- Lernprozesse zu organisieren, mit deren Hilfe die im wirtschaftlichen Schwerpunkt er-
worbenen Lernerfahrungen jeweils auf die Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten 
in der Gesellschaft bezogen werden können (Relativierung), 

- Lernerfahrungen zu fördern , die über soziale Unterschiede hinweg Kommunikations-
prozesse anregen und Vorurteile abbauen helfen (soziales Lernen). 

Durch einen engen interdisziplinären Bezug soll im Unterricht dieser Fächer gewährleistet 
sein: 

- politisch-historisches Lernen, in dem u. a. die gesellschaftsstrukturelle, ökonomische 
und historische Bedingung sowie deren theoretische Aufarbeitung thematisiert wer-
den, 

- sprachlich-literarisches Lernen, das auf die kommunikativen Verflechtungen sozialen 
Zusammenlebens und deren Bezugswissenschaften eingeht, 

- theologisch-anthropologisches Lernen, bei dem Fragen der Sinngebung und Deu-
tungsversuche von Welt zur Sprache kommen und 

- sportlich-gesundheitliches Lernen, das Bewegung, Bewegungsspiel und Sport vor al-
lem im Hinblick auf die Möglichkeiten zur aktiven Freizeitgestaltung und unter gesund-
heitlicher Perspektive erschließt. 
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Der Unterricht orientiert sich dabei an den didaktischen Prinzipien Problemorientierung, 
Erfahrungsorientierung, Handlungsorientierung. 

Welche Inhalte in interdisziplinärer Zusammenarbeit aufgegriffen werden und in welcher 
Form sie im Bildungsgang/Unterricht bearbeitet werden können, wird an den einzelnen 
Schulen geprüft. Die Fachkonferenzen sollen in die Prüfung dabei insbesondere die 
Durchführung projektorientierter Unterrichtsformen als auch Möglichkeiten thematisch 
abgestimmten fächerparallelen Unterrichts für bestimmte Zeitabschnitte einbeziehen. In 
der Formulierung der fächerübergreifenden Frage- und Problemstellungen und der Ein-
beziehung neuer Gesichtspunkte können die Fachkonferenzen im Rahmen der Lehrplan-
vorgaben einen großen Spielraum nutzen. 

1.3 Wahlkurse 
Im Wahlbereich können in der Jahrgangsstufe 11 zweistündige Angleichungskurse ange-
boten werden. Angleichungskurse dienen dem Ausgleich von Defiziten in den Fächern 
des Pflichtbereichs, in der Regel in den Fächern Deutsch, Mathematik und Fremdspra-
chen. · 

2 Erläuterungen der Pflichtbindungen 

Die Rahmenstundentafel entspricht allen Bestimmungen für Bildungsgänge der gymna-
sialen Oberstufe in der Sekundarstufe II gemäß der .Vereinbarung zur Neugestaltung der 
gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II. Beschluß der Kultusministerkonferenz 
vom 7. 7. 1972" und der „Einheitlichen Durchführung der Vereinbarung zur Neugestaltung 
der gymnasialen Oberstufe - Beschluß der Kultusministerkonferenz vom 2. 6. 1977 i.d.F. 
vom 21.10. 1983". 

Die im Kapitel 4 vorgestellte Rahmenstundentafel enthält die Pflichtbindungen gemäß 
§ 49 und § 51 APO-GOSt. In bezug auf die Wahlmöglichkeiten innerhalb der Pflichtbin-
dungen stellt sie eine Empfehlung dar. 

Insbesondere sind folgende Pflichtbindungen zu beachten: 

- Der Schüler belegt 2 Leistungskursfächer; davon ist eines entweder Mathematik oder 
Englisch. Das zweite Leistungsfach ist Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen. 

- Grundsätzlich kann jedes weitere Fach 3. oder 4. Fach der Abiturprüfung sein, wenn 
es ab der Jahrgangsstufe 11/1 unterrichtet worden ist und die Klausurbedingungen er-
füllt sind. 

- Es muß sichergestellt sein, daß durch die Fächer der Abiturprüfung alle Aufgabenfelder 
abgedeckt sind. 

- Bei Wahl des Faches Mathematik als Grundkursfach und gleichzeitiger Wahl der spe-
ziellen Betriebswirtschaftslehre muß die gewählte Naturwissenschaft in den Jahr-
gangsstufen 12 oder 13 dreistündig belegt werden. 

3 Arbeitsgemeinschaften und Zusatzqualifikationen 

Als freiwillige Unterrichtsveranstaltungen, die nicht auf die Pflichtstundenzahl der Schüler 
angerechnet werden, können Arbeitsgemeinschaften für Schüler einer Jahrgangsstufe 
oder jahrgangsstufenübergreifend eingerichtet werden. Eine Zugangsbeschränkung zu 
Arbeitsgemeinschaften auf Grund bisher erbrachter Leistungen ist nicht zulässig. 
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Hat sich ein Schüler zurTeilnahme angemeldet, so ist er grundsätzlich zur Teilnahme für 
ein Schulhalbjahr verpflichtet. Die Abmeldung während des Schulhalbjahres ist nur aus 
wichtigem Grund möglich. In den Arbeitsgemeinschaften werden keine Klausuren ge-
schrieben. 

Der Lehrer bescheinigt am Ende des Schulhalbjahres die Teilnahme und die Leistungen 
des Schüler. In der Bescheinigung ist der Kursinhalt auszuweisen. 

Die Leistungen aus freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen werden weder in die Entschei-
dung über die Versetzung noch in die Berechnung der Gesamtqualifikation einbezogen. 

Themen und Gegenstandsbereiche von Arbeitsgemeinschaften sollten so ausgewählt 
sein, daß Zusatzqualifikationen in Textverarbeitung/Textautomation, in Wirtschaftsinfor-
matik (für Schüler, die das Wahlpflichtfach Spezielle Betriebswirtschaftslehre belegen), 
in Steuerlehre und im Bereich der Fremdsprachen vermittelt werden können. 

Außerunterrichtliche sportliche Angebote (z.B. Pausensport, Sportarbeitsgemeinschaf-
ten, Schulsportfeste) bereichern das Schulleben, bieten den Schülern einen Ausgleich für 
vermehrte gesundheitliche Belastung, Spielraum für ihre individuellen Interessen und bil-
den eine Brücke zwischen dem schulischen Sportunterricht und dem Sport außerhalb der 
Schule. 

4 Rahmenstundentafel 
Die Rahmenstundentafel enthält nur die Pflichtbindungen gemäß § 49 und § 51 der 
APO-GOSt und ist in bezug auf die Einschränkung der Wahlmöglichkeiten innerhalb der 
Pflichtbindungen als Empfehlung anzusehen. 

1111 11/11 12/l 12111 13/1 13/11 

Betriebswirtschaftslehre 
mit Rechnungswesen 6 6 6 6 6 6 
Volkswirtschaftslehre 3 3 3 3 3 3 
Mathematik 3 3 6/3 6/3 6/3 6/3 
Englisch 3 3 3/6 3/6 3/6 3/6 
Deutsch 3 3 3 3 1) 1) 

Literatur 22) 22) 
Politik/Geschichte 2 2 3 3 3 3 
Religionslehre 2 2 22) 22) 22) 22) 
Sport 2 2 3 3 3 3 
Französisch oder Spanisch3) 3 3 3 3 3 3 
Physik oder Chemie 2 2 22) 22) 22) 22) 
Wirtschaftsinformatik/ 
Organisationslehre oder spezielle 

22) 22) Betriebswirtschaftslehre 2 2 22) 22) 

') Fii den Fall, daß die Pflichtbindung für die zwerte Fremdsprache erfüllt ist, wird empfohlen, Deutsch bis 13.2 
fortzufülyen. 

2) Diese Fächer können auch dr111stündig unternchtet werden. 
1) Je nach Pflochtbindungen gemaß APO-GOSt §§ 49 Abs. 5 und 51 Abs. 5. 
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Im Teil Ader Richtlinien sind der Bildungsauftrag, die Zielsetzung, der Aufbau und die in-
haltliche Ausgestaltung der Bildungsgänge der höheren Berufsfachschule mit gymnasia-
ler Oberstufe dargestellt worden. 

Im Teil B werden die Aussagen insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt konkreti-
siert, in welchem didaktischen Bezug die Fächer des Schwerpunktes Technik zueinander 
stehen und welche Beiträge sie zur Vermittlung beruflicher Kenntnisse leisten. 

B. Besondere didaktische Struktur des Bildungs-
ganges Technik 

1 Das didaktische Profil des Schwerpunktes Technik 

In der Höheren Berufsfachschule mit gymnasialer Oberstufe bilden, bezogen auf ihre Un-
terrichts- und Erziehungsaufgaben, drei Zielfelder das Zentrum der schulischen Arbeit. 
Sie sind definiert durch den Auftrag, den Schülern 1 

- eine wissenschaftspropädeutische Ausbildung zu vermitteln, 
- Hilfen zur Selbstverwirklichung in sozialer Verantwortung zu geben, 
- berufliche Kenntnisse zu vermitteln. 

In diesen Zielfeldern wird die allgemeine Studierfähigkeit realisiert. Sie bestimmt zugleich 
auch das Anspruchsniveau dieser Felder und der in ihnen vertretenen Fächer. Mit der all-
gemeinen Studierfähigkeit hat der Schüler zugleich Kenntnisse und Fähigkeiten erwor-
ben, die er in beruflichen Bereichen und Situationen außerhalb der Hochschule anwen-
den oder in diese Bereiche übertragen kann. 

Das Profil des Schwerpunktes Technik begründet sich aus den charakteristischen Be-
zugsdisziplinen. Das gilt insbesondere für die Kernfächer Bautechnik, Chemietechnik, 
Elektrotechnik, Gestaltungstechnik, Maschinentechnik und Volks- und Betriebswirt-
schaftslehre. Dazu kommen Technisches Zeichnen und Informatik, die ergänzend zum 
Wahlpflichtbereich angeboten werden. Daneben leisten auch die fremdsprachlichen Fä-
cher, die naturwissenschaftlichen Fächer und Mathematik im Rahmen der in Teil A Zif-
fer 2.3 dargestellten Zielsetzungen ihren Beitrag zum Aufbau einer beruflichen Kompe-
tenz. Schwerpunktübergreifend angelegt sind die Fächer Deutsch, Politik/Geschichte, 
Religionslehre und Sport. 

1.1 Fächer, die den technischen Bezugsdisziplinen zugeordnet sind 
Der Bildungsgang Technik wird insbesondere durch die den technischen Bezugsdiszipli-
nen Bau-, Chemie-, Elektro- und Maschinentechnik zuzuordnenden Fächer begründet, 
vor diesem Hintergrund ermöglicht er eine fachliche Schwerpunktbildung. Im Rahmen 
der wissenschaftspropädeutischen Ausbildung werden zugleich Elemente einer berufli-
chen Grundbildung und darüber hinaus Teilqualifikationen verschiedener Berufe vermit-
telt. 

Die Fächer Bautechnik, Chemietechnik, Elektrotechnik und Maschinentechnik lei-
sten in einer durch Wissenschaft und Technik geprägten Gesellschaft einen Beitrag zur 
wissenschaftspropädeutischen Ausbildung, zur Selbstverwirklichung in sozialer Verant-
wortung und zur Vermittlung beruflicher Kenntnisse und Fähigkeiten. 
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Hierbei wird von folgendem Verständnis von Technik ausgegangen: 

- Technik ist zielorientierte Veränderung der Umwelt durch den Menschen und durch die 
Gesellschaft, 

- Technik steht unter der zentralen Fragestellung nach den Möglichkeiten des finalen Ge-
staltens. Die komplexe technisierte Umwelt kann in einem empirisch-analytischen An-
satz, u.a. mit Hilfe der Systemtheorie strukturiert werden. 

- Technik vollzieht sich mit wissenschaftlichen Methoden unter konkreten, politischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen, 

- Technik wird realisiert in der Form je spezifischer technischer Gegenstände, Systeme 
und Verfahren, 

- Technik führt über wissenschaftliche Erkenntnis in den Ingenieurwissenschaften zu all-
gemeiner wissenschaftlicher Erkenntnis. 

Um Methoden und Arbeitsweisen der technischen Fachwissenschaften zu erkennen und 
zu erlernen, muß sich der Schüler mit Entstehung, Funktionsweise und Ordnung von 
technischen Systemen auseinandersetzen. Hierzu bedarf er der spezifischen allgemei-
nen technikbezogenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Problemhaltungen Planen, Bewer-
ten, finales Gestalten, Berechnen, Darstellen und Fertigen. Voraussetzung hierfür ist eine 
grundlegende Bildung in speziellen fachwissenschaftlichen Disziplinen. 

Die daraus sich ergebenden Zielsetzungen für den Unterricht in allen technischen Fä-
chern beziehen sich darauf, 

- exemplarische Sachzusammenhänge der technisierten und industrialisierten Umwelt 
wissenschaftlich fundiert aufzuklären, 

- ingenieurwissenschaftliche Erkenntnis- und Realisierungsmethoden einzuüben, 
- zu Reflexionen über die Bedeutung derTechnik und deren Entwicklung für den einzel-

nen und die Gesellschaft anzuleiten sowie ein Fundament für rationale, verantwor-
tungsbewußte Urteilsfähigkeit und Mitwirkungsbereitschaft zu legen. 

Als Bestandteil des mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Aufgabenfeldes 
leisten die technischen Fächer einen Beitrag zur Konkretisierung der Ziele dieses Auf-
gabenfeldes - z.B. zur Auseinandersetzung mit der formalen Struktur exakter Wissen-
schaften, zur experimentellen und theoretischen Aufarbeitung exemplarischer Sachver-
halte auf der Grundlage mathematischer, naturwissenschaftlicher und ingenieurwissen-
schaftlicher Begriffssysteme, Modelle und Methoden sowie zur Einführung in die wissen-
schaftstheoretische Reflexion der eigenen Erkenntnisprozesse vor allem in bezug auf de-
ren Voraussetzungen, Aussagen und Gültigkeitsgrenzen. 

Für den Unterricht im jeweiligen technischen Fach gelten die folgenden Ziele: 

- Aufbau von Wissen über Aufgabenstellungen, fachsystematische Zusammenhänge 
und Entwicklungslinien der jeweiligen Ingenieurwissenschaft und des Praxisfeldes 
(Wissenschaftsbezug), 

- Entwicklung von Fähigkeiten zur selbständigen Bearbeitung ausgewählter technischer 
Aufgaben/Probleme auf der Basis der Kenntnis grundlegender ingenieurwissenschaft-
licher Arbeitsmethoden, Lösungsverfahren und Darstellungsformen sowie Wissen um 
die Grenzen ihrer Gültigkeit (Wissenschaftsbezug), 

- Förderung der Fähigkeit zum planvollen Einsatz und sachgerechten Umgang mit aus-
gewählten Werkzeugen, Werkstoffen, Maschinen und verschiedenen Systemen der In-
formationsverarbeitung und Energieumwandlung im Rahmen experimenteller Unter-
suchungen und technischer Anwendungen (Anwendungsbezug), 
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- Entwicklung der Fähigkeit zur Orientierung und systematischen Einordnung erster 
praktischer Erfahrungen im Berufsfeld (Praxisbezug). 

Zu diesen Zielen gehören darüber hinaus das Verständnis für gesellschaftliche und öko-
nomische Vorgänge und Zusammenhänge sowie die Fähigkeit, sich Technikern und 
Nicht-Technikern gegenüber darzustellen, mit ihnen in zentrales Fragen der gesellschaft-
lichen Entwicklung auseinanderzusetzen. 

Zu den technischen Fächern tritt das Fach Volks- und Betriebswirtschaftslehre in einen 
engen unterrichtsspezifischen Bezug. Das Fach vertieft die Sachkompetenz, indem es 
die vielfältigen Erscheinungsformen der Wirtschaft und den Sinn ökonomischen Han-
delns mit Hilfe wirtschaftswissenschaftlicher Erklärungsmuster erschließt. Durch die 
Analyse, Darstellung und Erörterung wirtschaftlicher Situationen und Sachverhalte in 
Haushalt, Unternehmung und Staat erwirbt der Schüler dieses Schwerpunktes Technik 
Voraussetzungen, welche seine Entscheidungs- und Handlungskompetenz erweitern. 

Technik als Instrument zur Gestaltung der Umwelt ist in der Regel unter gleichzeitiger Be-
achtung der wirtschaftlichen Bedingungen zu sehen. Die verschiedenen Möglichkeiten 
der Kombination von Produktionsfaktoren bestimmen u. a. den technischen Produktions-
ablauf. Kostenrechnung, Produkt- und Erfolgskontrolle sowie Marketinguntersuchungen 
nehmen schon im Planungsvorfeld Einfluß auf die innere und äußere Produktgestaltung 
und im Rahmen der Fertigung auf die Fertigungssteuerung. Die Wirtschaftseinheiten 
(Haushalte, Unternehmen, Staat) stehen mit der gesellschaftlichen Umwelt in vielfältigen 
Austausch- und Transaktionsbeziehungen. Diese Transaktionen lassen sich durch Güter-, 
Geld- und Informationsströme charakterisieren, welche technische Entscheidungen be-
einflussen. So untersucht das Fach Volks- und Betriebswirtschaftslehre Einflüsse des 
Wirtschaftssystems und gesamtwirtschaftlicher Ziele als eines umfassenden Rahmens 
technischer Zielsetzungen ebenso wie Einflüsse von Entscheidungen in der Außenwirt-
schafts- und Währungspolitik sowie der Geld- und Fiskalpolitik auf technische Innovatio-
nen. 

1.2 Weitere Pflicht- und Wahlpflichtfächer 

Im Rahmen der in Teil A Ziffer 2 .3 beschriebenen Zielsetzungen leisten diese Fächer einen 
Beitrag zur allgemeinen Studierfähigkeit und zum Erwerb beruflicher Kenntnisse. 

Je nach Schwerpunkt sind Art und Grad des Berufsbezuges dieser Fächer unterschied-
lich. Der Berufsbezug ergibt sich als Akzentsetzung auf der Grundlage des jeweiligen 
breiten Anforderungsspektrums des Faches. 

1.2.1 Der Fremdsprachenunterricht bereitet so die Schüler im Rahmen des zur allge-
meinen Hochschulreife führenden Bildungsganges in wissenschaftspropädeutischer 
Weise auf das Studium und die sich daran anschließenden Tätigkeitsfelder vor. 

Durch den Fremdsprachenunterricht werden damit auch die allgemeinen Voraussetzun-
gen geistiger Arbeit sowie Einstellungen und Verhaltensweisen vermittelt, die wissen-
schaftliches Denken und Arbeiten ausmachen. 

Die Lehrpläne für weitergeführte wie für neueinsetzende Fremdsprachen verdeutlichen, 
daß die Fremdsprachen in der Höheren Berufsfachschule mit gymnasialer Oberstufe, be-
rufsbezogener Schwerpunkt Technik, auch einen Beitrag zur Vorbereitung des Schülers 
auf den Beruf leisten. Neben der Ausrichtung auf das Studium wird berufsbezogenen 
Lerninhalten besondere Bedeutung beigemessen. Als wichtige Kompetenz wird dabei 
die Bewältigung kommunikativer Situationen im technischen Bereich gewertet. Dies be-
deutet, daß der Schüler u. a. befähigt werden soll, 
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- Verhandlungen zu führen, 
- technische Fachtexte zu rezipieren und zu produzieren, 
- Übersetzungen anzufertigen und 
- sozioökonomische und soziokulturelle Zusammenhänge auch anderer Länder in 

fremdsprachlichen Texten zu analysieren und darzustellen. 

Der Schüler soll lernen, sich in dem Berufsfeld zu orientieren, sich zu entscheiden und 
somit handlungsfähig zu werden. Dazu gehört auch, daß er sich in gewissem Umfang die 
Fachsprache der Technik aneignet. 

Die Naturwissenschaften vermitteln Lernerfahrungen, die Erkenntnis- und Handlungs-
möglichkeiten eröffnen sollen auf der Basis von 

- Kenntnissen über Phänomene der gesetzmäßig erfaßbaren belebten und unbelebten 
Natur, 

- Fähigkeiten zur Beurteilung naturwissenschaftlicher Erkenntnisverfahren auch in ihrer 
Angewiesenheit auf tecl)nische Instrumente und mathematische Kenntnisse und Me-
thoden, 

- Einsichten in die Bedeutung naturwissenschaftlicher Forschungstätigkeit im Zusam-
menhang mit ihren technologischen, ökonomischen, ökologischen, sozialen und poli-
tischen Voraussetzungen und möglichen Auswirkungen. 

Die naturwissenschaftlichen Fächer tragen über die Aufnahme anwendungstechnischer, 
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Fragestellungen bei zur Begründung bzw. Kritik 
technischer Entscheidungen. 

Der Bezug zwischen den Naturwissenschaften und den schwerpunktbezogenen Fächern 
wird über die Erarbeitung der Wechselbeziehungen zwischen den naturwissenschaftli-
chen Erkenntnissen und den technologischen Realisierungsmöglichkeiten hergestellt. 

Die wechselseitige Abhängigkeit von Technik und Naturwissenschaften in der Gegenwart 
läßt sich dabei einerseits als Verwissenschaftlichung der Technik und andererseits als 
Technisierung der Naturwissenschaften erfahrbar machen. 

In diesen Zusammenhang gehört auch die Behandlung der Bedeutung und der Verfahren 
der Großforschung. Hier geht es einerseits darum, für technische Probleme wissen-
schaftlich fundierte Lösungsprinzipien zu finden, andererseits für bereits bekannte natur-
wissenschaftliche Forschungsergebnisse technische Anwendungsmöglichkeiten zu er-
schließen. 

Von diesem Verständnis her leistet das Fach Chemie seinen besonderen Beitrag auch für 
die Fächer im Schwerpunkt Technik - z.B. in der Auseinandersetzung mit der formalen 
Struktur exakter Wissenschaften, der experimentellen und theoretischen Aufarbeitung 
exemplarischer Sachverhalte auf der Grundlage mathematischer, naturwissenschaftli-
cher und che'T1iew1ssenschaftlicher Begriffssysteme, Modelle und Methoden sowie in der 
Einführung in die wissenschaftstheoretische Reflexion der eigenen Erkenntnisprozesse, 
vor allem in bezug auf deren Voraussetzungen, Aussagen und Gültigkeitsgrenzen. 

Als ein tragfähiger interdisziplinärer Bezugsbereich erweist sich im Fach Physik u. a. die 
Sensorik, da in dieser Technologie - ausgehend von unterschiedlichen physikalischen 
Prinzipien - Meßfühler aufgebaut und deren Signale in vielfältiger Art auf physikalischem 
Wege abgefragt, übertragen, gespeichert, ausgewertet und ausgegeben werden (Sensor 
- Meßkette - Aktor). Weitere variantenreiche Technologiebezüge der Physik zeigen sich 
in der Werkstoffprüfung, bei den Werkzeugmaschinen und in den Kommunikationstech-
niken. 
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1 Der Mathematikunterricht verfolgt in erster Linie das Ziel, den Schülern einen vertieften 
Einblick in den Aufbau der Mathematik als formale, deduktive Wissenschaft zu vermitteln, 
deren Komplexität und abstrahierende Begriffsbildung über die Erfordernisse der berufli-
chen Anwendung hinausgeht. 

Die Mathematik leistet gleichzeitig einen Beitrag zur Vermittlung beruflicher Kenntnisse 
als ein notwendiges und effektives Mittel, das die Zusammenhänge zwischen technisch-
naturwissenschaftlichen Größen logisch stringent und komprimiert darstellt. 

Bindeglied zwischen der Mathematik als Wissenschaft und ihrer Anwendung in der Tech-
nik ist das mathematische Modell. Deshalb sollen die Schüler bei der Mathematisierung 
technischer Probleme mathematische Modelle mit ihren theoretischen Grundlagen ken-
nenlernen und sie hinsichtlich ihrer Gültigkeit und Tragweite bei ihrer Anwendung in der 
Technik prüfen. So gewinnen die Schüler auch ein "mathematisches Repertoire", aus 
dem sie für spezielle Anwendungsprobleme die passenden Modelle bzw. Verfahren be-
gründet wählen können. 

Dieser Ansatz ist möglich, weil aus den Inhalten der Schwerpunktfächer ein Katalog von 
technisch relevanten, mathematisch strukturierbaren Problemen bereitgestellt wird. 

1.2.2 Der Unterricht in den Fächern Deutsch, Politik/Geschichte, Religionslehre und 
Sport ist nicht losgelöst von der Beruflichkeit des Lernens im Bildungsgang, sondern je-
des dieser Fächer für sich und diese vier Fächer gemeinsam leisten auch eine Ausweitung 
und Vertiefung des schwerpunktbezogenen Lernens. Die Fächer Deutsch, Politik/Ge-
schichte, Religionslehre und Sport tragen zu einer umfassenden Persönlichkeitsbildung 
der Schüler bei, indem sie die speziellen an Beruf und Wissenschaft orientierten Lerner-
fahrungen in einen sprachlich-literarischen, politisch-historischen, theologisch-anthro-
pologischen und sportlich-gesundheitlichen Kontext stellen. 

Im Fach Deutsch werden die kommunikativen Kompetenzen der Schüler für verständi-
gungsorientiertes Handeln im Studium, in der Arbeitswelt, im öffentlichen und privaten 
Leben entwickelt. Inhaltlich und methodisch orientiert sich der Deutschunterricht an den 
Kriterien sprach- und literaturwissenschaftlicher Propädeutik. 

Die didaktische Struktur ist gekennzeichnet durch die drei Arbeitsbereiche Umgang mit 
Texten, Reflexion über Sprache und Literatur sowie mündliche und schriftliche Kommuni-
kation; insbesondere der Arbeitsbereich schriftliche und mündliche Kommunikation be-
rücksichtigt die im wirtschaftlichen Schwerpunkt im Vordergrund stehenden Anforderun-
gen an die schriftliche und mündliche Beherrschung spezifischerTextarten. 

Das Fach Politik/Geschichte konkretisiert im Bildungsgang den Verfassungsauftrag zur 
politischen Bildung im demokratischen Staat. Da gesellschaftlich-politische Urteils- und 
Handlungsfähigkeit ohne die Ausbildung von Geschichtsbewußtsein nicht sinnvoll ent-
wickelt werden kann, kann politische nicht ohne historische Bildung vermittelt werden. 
Inhaltlich und methodisch orientiert sich dieser Unterricht an den Kriterien sozialwissen-
schaftlicher und geschichtswissenschaftlicher Propädeutik. 
Das Fach Religionslehre soll die Schüler zu selbständigem und verantwortlichem Han-
deln in Kirche und Gesellschaft motivieren und befähigen. Es macht sie vertraut mit der 
Vielfalt heutiger Denk- und Glaubensrichtungen, indem es den Schülern Gelegenheit gibt, 
menschliche Grunderfahrungen zu artikulieren und zu reflektieren, sich mit anderen Kon-
fessionen, Religionen und Weltanschauungen auseinanderzusetzen sowie ein vertieftes 
Verständnis ihres Glaubens zu erwerben. In dem so eröffneten und erweiterten Horizont 
sollen die Schüler im Blick auf die eigene Existenz, die geschichtlichen Gegebenheiten 
und die gesellschaftlichen Erfordernisse, insbesondere solchen, die sich aus derTechni-
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sierung der Umwelt ergeben, Identifikationsangebote erkennen und durch kritische Sich-
tung ihrer Werte und Normen zu begründeter Entscheidung fähig werden. Inhaltlich und 
methodisch orientiert sich der Religionsunterricht an den Kriterien theologischer und reli-
gionswissenschaftlicher Propädeutik. 

Im Fach Sport sollen die Schüler zu einem bewußten, reflektierten und kenntnisreichen 
Handeln befähigt werden, indem es vielfältige Möglichkeiten zum Lernen und Üben 
sportlicher Bewegungen eröffnet und perspektivenreiche Einsichten in die sportliche Be-
wegung und den Lebensbereich Sport erschließt. Es ist die Aufgabe des Faches, den 
Schülern Hilfen zu geben für eine den Sport einbeziehende Lebensgestaltung. Hierbei 
sind die Aspekte sportlicher Freizeitgestaltung und die gesundheitsbezogenen Aspekte 
besonders bedeutsam. In diesem Rahmen sollen die Schüler vor allem auch zur kriti-
schen Distanz gegenüber vorwiegend konsumorientierten Freizeitangeboten und gegen-
über Fehlentwicklungen des Sports (z. B. Sport und Aggression, Doping, Kommerzialisie-
rung) hingeführt werden. Damit gewinnen die kognitiven Anteile des Sportunterrichts an 
Gewicht. 

Zu den gemeinsamen Aufgaben der Fächer Deutsch, Politik/Geschichte, Religions-
lehre und Sport gehört es, 

- Inhalte und Methoden einzusetzen, die eine fächer- und disziplinübergreifende Erwei-
terung der Bearbeitungsperspektiven ermöglichen (lnterdisziplinarität), 
Lernprozesse zu organisieren, mit deren Hilfe die im technischen Schwerpunkt erwor-
benen Lernerfahrungen jeweils auf die Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten in 
der Gesellschaft bezogen werden können (Relativierung), 
Lernerfahrungen zu fördern, die über soziale Unterschiede hinweg Kommunikations-
prozesse anregen und Vorurteile abbauen helfen (soziales Lernen). 

Durch einen engen interdisziplinären Bezug soll im Unterricht dieser Fächer gewährleistet 
sein : 
- politisch-historisches Lernen, in dem u. a. gesellschaftsstrukturelle, ökonomische und 

historische Bedingungen sowie deren theoretische Aufarbeitung thematisiert werden, 
- sprachlich-literarisches Lernen, das auf die kommunikativen Verflechtungen sozialen 

Zusammenlebens und deren Bezugswissenschaften eingeht, 
- theologisch-anthropologisches Lernen, bei dem Fragen der Sinngebung und Deu-

tungsversuche von Welt zur Sprache kommen und 
- sportlich-gesundheitliches Lernen, das Bewegung, Bewegungsspiel und Sport vor al-

lem im Hinblick auf die Möglichkeiten zur aktiven Freizeitgestaltung und unter gesund-
heitlicher Perspektive erschließt. 

Der Unterricht orientiert sich dabei an den didaktischen Prinzipien Problemorientierung, 
Erfahrungsorientierung, Handlungsorientierung. 

Welche Inhalte in interdisziplinärer Zusammenarbeit aufgegriffen werden und in welcher 
Form sie im Bildungsgang/Unterricht bearbeitet werden können, wird an den einzelnen 
Schulen geprüft. Die Fachkonferenzen sollen in die Prüfung insbesondere die Durchfüh-
rung projektorientierter Unterrichtsformen als auch Möglichkeiten thematisch abge-
stimmten fächerparallelen Unterrichts für bestimmte Zeitabschnitte einbeziehen. In der 
Formulierung der fächerübergreifenden Frage- und Problemstellungen und der Einbezie-
hung neuer Gesichtspunkte können die Fachkonferenzen im Rahmen der Lehrplanvorga-
ben einen großen Spielraum nutzen. 
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1.3 Wahlkurse 

Im Wahlbereich können in der Jahrgangsstufe 11 zweistündige Angleichungskurse ange-
boten werden. Angleichungskurse dienen dem Ausgleich von Defiziten in den Fächern 
des Pflichtbereichs, in der Regel in den Fächern Deutsch, Mathematik und Fremdspra-
chen. Zur Zeit sollen als Wahlfächer vorrangig Informatik und Technisches Zeichnen in 
dreistündigen Kursen angeboten werden. 

Im Fach Informatik soll dabei eine enge Verknüpfung zwischen Allgemeinbildung, wis-
senschaftspropädeutischer Zielsetzung und der Vermittlung beruflicher Kenntnisse an-
gestrebt werden. Die spezifischen Grundlagen, Methoden und Verfahrensweisen der In-
formatik erhalten zunehmend in allen technischen Berufsfeldern Bedeutung, so z.B. die 
Entwicklung von Problemlösungsstrategien, die Entwicklung von beruflich allgemein ver-
wendbaren Grundalgorithmen auf geeigneten Datenstrukturen oder auch die Planung 
von Teamarbeitsprozessen. 

Das Fach erfüllt besonders dort gleichzeitig wissenschaftspropädeutische und berufsbil-
dende Aufgaben, wo Lösungen zu praktischen Problemstellungen mit Hilfe von Modell-
bildungsprinzipien der Informatik erarbeitet werden, die bezüglich des Allgemeinheits-
grades und der Anwendungsbreite über das Ausgangsproblem weit hinausgehen. 

Wichtige Anwendungsfelder in allen Kursen 11/1-13/11 der Informatik enthalten schwer-
punktartig Themen oder Fragestellungen, die die jeweiligen Leistungskurse der Schüler 
betreffen. 

Besonders in der Jahrgangsstufe 13 soll die berufliche Aspektierung eine wesentliche 
Rolle bei der Auswahl der zu bearbeitenden Projekte der Informatik spielen. 

So werden .Programmpakete" z.B. erstellt 

für die Maschinentechnik: Konturprogramme für die CNC-Technik 
Festigkeitsberechnungen 
Biegelinienberechnungen 

für die Elektrotechnik: 

für die Bautechnik: 

für die Chemietechnik: 

Lager- und Teileverwaltung 
Robotersteuerung 
Prozeßsteuerung 
Simulationen 
Microprozessortechnik 
Logikschaltungen 
Netzwerkberechnungen 
Regelungen 
statische Berechnungen 
CAD-Systeme 
spezielle Datenbanken 
Reaktionssimulationen 

Darüber hinaus werden die gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Anwendungen reflek-
tiert, besonders auch im Hinblick auf Veränderungen in den jeweils betroffenen Berufsbil-
dern. 

Das Fach Technisches Zeichnen ist den Schülern als Wahlfach in Klasse 11 wegen sei-
ner grundlegenden Bedeutung für die technische Kommunikation zu empfehlen, da für 
die technischen Fächer mit ihren Anwendungsbezügen die technische Zeichnung unver-
zichtbar ist. 
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Die Elemente, die zur Darstellung von Körpern in der technischen Zeichnung gehören, 
sind Geraden, Kurven und Flächen im Raum. Während diese Elemente Gegenstände im 
Mathematikunterricht der Sekundarstufe 1 sind und dort deren mathematischen zusam-
menhänge untersucht werden, stellt die Darstellende Geometrie als Grundlage des Tech-
nischen Zeichnens die räumliche Vorstellungs- und Denkfähigkeit der Schüler in den Vor-
dergrund der Betrachtungen, die schließlich Manipulationen an geometrischen Elemen-
ten verstehen läßt und aus diesem Verständnis zielgerichtete Veränderungen an Körpern 
möglich macht. 
Neben den geometrischen Elementen enthält die technische Zeichnung fachsprachliche 
Vereinbarungen in Form von Normen, deren Kenntnis und Verständnis Voraussetzung 
zum Erwerb technikspezifischen Sachwissens ist. Um zeichnerische Übungen sowohl 
mit einem hinreichend schwierigen Geometrieinhalt als auch mit Inhalten aus dem Be-
reich der Norm-Vereinbarungen ausführen zu können, kann deren zeitlicher Umfang in 
Abweichung von§ 16 APO-GOSt über 45 Minuten ausgedehnt werden. 

2 Erläuterungen der Pflichtbindungen 
Die Rahmenstundentafel entspricht allen Bestimmungen für Bildungsgänge der gymna-
sialen Oberstufe in der Sekundarstufe II gemäß der „Vereinbarung zur Neugestaltung der 
gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II (Beschluß der Kultusministerkonferenz 
vom 7. 7. 1972" und der „Einheitlichen Durchführung der Vereinbarung zur Neugestaltung 
der gymnasialen Oberstufe - Beschluß der Kulturministerkonferenz vom 2. 6. 1977 i.d.F. 
vom 21.10. 1983"). 

Die im Kapitel 4 vorgestellte Rahmenstundentafel enthält die Pflichtbindungen gemäß 
§ 49 und § 51 APO-GOSt. In bezug auf die Wahlmöglichkeiten innerhalb der Pflichtbin-
dungen stellt sie eine Empfehlung dar. 

Insbesondere sind folgende Pflichtbindungen zu beachten: 

- Der Schüler belegt 2 Leistungskursfächer; davon ist eines entweder Mathematik oder 
Englisch oder Chemie oder Physik. Das zweite Leistungsfach ist Bautechnik, Chemie-
technik, Elektrotechnik oder Maschinentechnik. 

- Grundsätzlich kann jedes weitere Fach 3. oder 4. Fach der Abiturprüfung sein, wenn 
es ab der Jahrgangsstufe 11/1 unterrichtet worden ist und die Klausurbedingungen er-
füllt sind. 

- Es muß sichergestellt sein, daß durch die Fächer der Abiturprüfung alle Aufgabenfelder 
abgedeckt sind. 

3 Arbeitsgemeinschaften und Zusatzqualifikationen 
Als freiwillige Unterrichtsveranstaltungen, die nicht auf die Pflichtstundenzahl der Schüler 
angerechnet werden, können Arbeitsgemeinschaften für Schüler einer Jahrgangsstufe 
oder jahrgangsstufenübergreifend eingerichtet werden. Eine Zugangsbeschränkung zu 
Arbeitsgemeinschaften auf Grund bisher erbrachter Leistungen ist nicht zulässig. 

Hat sich ein Schüler zurTeilnahme angemeldet, so ist er grundsätzlich zurTellnahme für 
ein Schulhalbjahr verpflichtet. Die Abmeldung während des Schulhalbjahres ist nur aus 
wichtigem Grund möglich. In den Arbeitsgemeinschaften werden keine Klausuren ge-
schrieben. 

Der Lehrer bescheinigt am Ende des Schulhalbjahres die Teilnahme und die Leistungen 
des Schülers. In der Bescheinigung ist der Kursinhalt auszuweisen. 
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Die Leistungen aus freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen werden weder in die Entschei-
dung über die Versetzung noch in die Berechnung der Gesamtqualifikation einbezogen. 

Themen und Gegenstandsbereiche von Arbeitsgemeinschaften sollten so ausgewählt 
sein, daß Zusatzqualifikationen in Anwendungen der Neuen Technologien (CNC, CAD, 
SPS usw.) und im Bereich der Fremdsprachen vermittelt werden können. Ebenso sind 
Zusatzqualifikationen, die durch fachpraktische Übungen im Werkstattbereich vermittelt 
werden, eine sinnvolle Ergänzung der im Bildungsgang angestrebten Qualifikationen. 

Außerunterrichtliche sportliche Angebote (z. B. Pausensport, Sportarbeitsgemeinschaf-
ten, Schulsportfeste) bereichern das Schulleben, bieten den Schülern einen Ausgleich für 
vermehrte gesundheitliche Belastung, Spielraum für ihre individuellen Interessen und bil-
den eine Brücke zwischen dem schulischen Sportunterricht und dem Sport außerhalb der 
Schule. 

4 Rahmenstundentafel 
Die Rahmenstundentafel enthält nur die Pflichtbindungen gemäß § 49 und § 51 der 
APO-GOSt und ist in bezug auf die Einschränkung der Wahlmöglichkeiten innerhalb der 
Pflichtbindungen als Empfehlung anzusehen. 

11/1 11/11 

Bautechnik oder Chemietechnik 
oder Elektrotechnik oder 
Maschinentechnik 6 6 
Volks- und Betriebswirtschaftslehre 3 3 
Mathematik 3 3 
Englisch 3 3 
Deutsch 3 3 
Literatur 
Politik/Geschichte 2 2 
Physik 2 2 
Chemie 2 2 
Religionslehre 2 2 
Sport 2 2 
Französisch 3 3 
Physik oder Chemie 
Technisches Zeichnen3) 3 3 

') Es wird empfohlen, Deutsch bis 13/11 fortzuführen. 
2) Diese Fächer können auch dreistündig unterrichtet werden. 
3> Empfehlung außerhalb der Pflichtbindungen. 

1211 12/11 13/1 13/11 

6 6 6 6 
3 3 
3/6 3/6 3/6 3/6 
3/6 316 3/6 3/6 
3 3 1) 1) 

22) 22) 
3 3 3 3 

22) 22) 22) 22) 
3 3 3 3 
3 3 3 3 
3/6 3/6 3/6 3/6 
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C. Lehrplan Politik/Geschichte 
1 Aufgaben und Ziele des Faches 

1.1 Politisches und historisches Lernen in einem Integrationsfach 

Mit dem Fach Politik/Geschichte knüpft die Höhere Berufsfachschule mit gymnasialer 
Oberstufe an die langjährige Tradition sowohl des Politikunterrichts als auch des Faches 
Geschichte/Politik im beruflichen Schulwesen an und verstärkt den Geschichtsunterricht 
durch eine curricular gleichrangige Auslegung. Der Lehrplan geht davon aus, daß Politik 
und Geschichte in ihrem Erkenntnisobjekt, ihren Bezugswissenschaften, ihren Fachdi-
daktiken und besonders in ihren Lernzielen so aufeinander bezogen sind, daß durch eine 
Auflösung der traditionellen Fächergrenzen in dieser Schulform eine ganzheitliche Be-
trachtungsweise politischer und historischer Lerngegenstände ermöglicht und gefördert 
wird. Vor diesem Hintergrund konstituiert sich das Fach Politik/Geschichte als Integra-
tionsfach mit gleichrangiger und gleichgewichtiger Verbindung von politischem und histo-
rischem Lernen. Fachspezifische Methoden und Ansätze werden in einem sich gegensei-
tig ergänzenden Zusammenhang zum politisch-historischen Unterricht verbunden, ohne 
damit die unterschiedliche Akzentuierung von Politik und Geschichte aufzuheben. 

Als Pflichtfach des gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeldes ist Politik/Ge-
schichte für alle Schüler/innen dieser Bildungsgänge durchgängig als Grundkurs in allen 
Jahrgangsstufen verbindlich und zugleich als 3. oder 4. Abiturfach wählbar. Für das Fach 
Politik/Geschichte sind Formen interdisziplinärer Zusammenarbeit insbesondere mit den 
anderen Fächern des gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeldes sowie mit den 
schwerpunktübergreifenden Fächern sinnvoll und notwendig. 

1.2 Bezugsgrößen des Integrationsfaches 

Das Selbstverständnis des Faches Politik/Geschichte als politisch-historisches Integra-
tionsfach orientiert sich an den allgemeindidaktischen Bezugsgrößen Wissenschaft, Ge-
sellschaft und Schüler/innen und kann dadurch genauer bestimmt werden. 

1.2.1 WISSENSCHAFT als Bezugsgröße 

Die Orientierung an den grundlegenden Einsichten und Erkenntnisweisen der Ge-
schichtswissenschaft und der systematischen Sozialwissenschaften präzisiert die Be-
zugsgröße Wissenschaft in doppeltem Sinne: Die Gemeinsamkeit des Erkenntnisobjek-
tes und Entwicklungen innerhalb des Wissenschaftsbetriebes selbst, die auf eine didak-
tisch bedeutsame Annäherung der Geschichtswissenschaft und der systematischen So-
zialwissenschaften hinweisen, legen eine integrative Bearbeitung von Unterrichtsthemen 
nahe. Nicht im Nacheinander von einzelwissenschaftlich hergeleiteten Themen, sondern 
in gemeinsamer Bearbeitung einer integrativen Fragestellung wird der didaktische An-
spruch eingelöst. 

Politisch-historisches Lernen wird sich dabei zum einen an den systematischen Sozial-
wissenschaften (Politikwissenschaft, Soziologie, Wirtschaftswissenschaften) orientieren, 
deren Theorien und Methoden dazu beitragen können, politisch-gesellschaftliche Wirk-
lichkeit analytisch zu erschließen, Urteile auf ihre Begründungen zu überprüfen und Ent-
scheidungen durch die Diskussion von Handlungsalternativen vorzubereiten. Angesichts 
der auch in diesen Wissenschaften historisch entstandenen Trennung des in der gesell-
schaftlichen Wirklichkeit zusammengehörigen ist es wichtig, sich bewußt zu machen, daß 
die Grenzen der sozialwissenschaftlichen Fachdisziplinen keine Wirklichkeitsgrenzen 
sind. Dementsprechend muß der Unterricht im Fach Politik/Geschichte von der engen 
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Verzahnung des wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Lebens ausgehen und deren 
Wechselwirkungen sichtbar machen. Die Gegenstände der systematischen Sozialwis-
senschaften berühren und überschneiden sich auf vielfältige Weise, da ihnen die Analyse 
der Prozesse sozialen Handelns und der Strukturen gesellschaftlicher Realität gemein-
sam ist. Auch wegen des häufig direkten Bezuges der einzelnen Sozialwissenschaften 
zur gesellschaftlichen Praxis ist fachdidaktisch zwischen ihnen ein interdisziplinäres Ler-
nen geboten, das 

- den Vermittlungszusammenhang von gesellschaftlichen Bedingungen und sozialwis-
senschaftlicher Erkenntnis verdeutlicht, 

- Alltagsfragen und wissenschaftlich gewonnene Einsichten über Wirtschaft, Kultur und 
Politik aufeinander bezieht, 

- durch die Orientierung an sozialwissenschaftlichen Methoden und Ergebnissen zur Be-
wältigung von Lebenssituationen beiträgt. 

Die Propädeutik sozialwissenschaftlichen Denkens und Arbeitens im Unterrichtsfach Po-
litik/Geschichte ist kein Selbstzweck; sie dient der Studienvorbereitung und zugleich der 
politisch-historischen Bildung. 

Politisch-historisches Lernen ist zum anderen der Geschichtswissenschaft mit ihren ver-
schiedenen fachwissenschaftlichen Konzeptionen verpflichtet. D. h. nicht, daß im Schul-
fach Politik/Geschichte die Geschichtswissenschaft abgebildet würde. Vielmehr dient 
der Bezug auf die Geschichtswissenschaft dazu, Einsichten in die historische Entwick-
lung von Gesellschaften, Staaten, Kulturen zu vermitteln und sich dabei mit Fragen von 
Kontinuität und Wandel mit mittelbar und längerfristig wirksamen Grundlagen gegenwär-
tiger politisch-gesellschaftlicher Bedingungen auseinanderzusetzen. Eine besondere 
Rolle spielen dabei Konzeptionen der historischen Sozialwissenschaften, die die syste-
matischen Sozialwissenschaften mit der allgemeinen Gesellschaftswissenschaft ver-
knüpfen. Erkenntnisobjekt der Geschichtswissenschaft sind in diesem Sinne primär jene 
historischen Strukturen, die sozialwissenschaftlich erklärbar und generalisierbar sind und 
somit für Gegenwart und Zukunft relevant sein können. Geschichte existiert nicht unab-
hängig vom individuellen Bewußtsein und gesellschaftlichen Interessen. Weil sie von der 
Gegenwart her konstruiert ist und in ihr die Vergangenheit interpretiert wird, vermittelt sie 
selektive und standortgebundene Erkenntnisse. Geschichtswissenschaft deckt dabei 
apologetischen Umgang mit der Geschichte auf, wie es überhaupt ihr Anliegen ist, die 
Inanspruchnahme, die Ausblendung oder das Vergessen der Geschichte in alltäglichem 
oder wissenschaftlichem, latentem oder manifestem Bewußtsein herauszuarbeiten. 

Einer besonderen Kontrolle unterwirft sie sich, indem sie Fragen von heute den Fragen 
von damals gegenüberstellt. Methodenvielfalt, Multiperspektivität und insbesondere 
ideologiekritische Methodenansätze können vor irrationalen Identifikationen bewahren. 

1.2.2 GESELLSCHAFT als Bezugsgröße 

Orientiert an der Bezugsgröße Gesellschaft gründet sich der Integrationsanspruch des 
Faches Politik/Geschichte auf die Einsicht, daß ein zugleich politisch und historisch aus-
gelegter Unterricht dem gesellschaftlichen Interesse an tragfähigem Konsens und ratio-
naler Konfliktbewältigung gerecht wird. So kann dieses Fach dazu beitragen, den in der 
Gesellschaft erforderlichen Minimalkonsens über die Werte und Formen des gesellschaft-
lichen Zusammenlebens historisch herzuleiten und den Schülern/Schülerinnen gegen-
über einsichtig zu machen. Die Kenntnis der Genese unserer Demokratie trägt daher auch 
zur Stabilität und Kontinuität des Demokratisierungsprozesses unserer Gesellschaft bei; 
sie verbindet sich in einer demokratisch und pluralistisch verfaßten Gesellschaft mit der 
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Einsicht, daß die konkrete Ausformung der Gesellschaftsordnung nicht abschließend ge-
regelt werden kann, daß ihre Werte und Institutionen dem Wandel unterliegen und verän-
derbar sind. 

Bei der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule, den Schülern/Schü-
lerinnen Selbstverwirklichung in sozialer Verantwortung zu ermöglichen, ist das Fach Po-
litik/Geschichte -wie Unterricht und Erziehung in der Schule generell-an die grundlegen-
den Wertvorstellungen demokratischen Zusammenlebens gebunden, die im Grundge-
setz für die Bundesrepublik Deutschland und in der Verfassung für das Land Nordrhein-
Westfalen vorgegeben sind. Die hier verankerten Werte und Normen sind gleichermaßen 
Ziele unterrichtlicher Erziehungsarbeit und Gegenstände fachlicher Analyse. Ihr Anspruch 
ist immer wieder an der sozialen Wirklichkeit zu messen. 

Selbstverwirklichung in sozialer Verantwortung erfordert in einem demokratischen 
Rechtsstaat, dem der Anspruch „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus" zugrunde liegt, 
daß der einzelne nicht Objekt, sondern selber mitbestimmendes, mitentscheidendes und 
miturteilendes Subjekt ist. Der dazu notwendige Prozeß vollzieht sich vor allem in der po-
litischen Auseinandersetzung gesellschaftlicher Gruppen und erfordert Staatsbürger/in-
nen, die in der Lage und bereit sind, aktiv am politischen Leben teilzunehmen und ihre 
eigenen Interessen in sozialer Verantwortung zu vertreten und durchzusetzen. Hier ver-
knüpft sich die Bezugsgröße Gesellschaft mit dem Leitgedanken Emanzipation. 

1.2.3 SCHÜLER/INNEN als Bezugsgröße 
Aufgaben und Ziele des Unterrichts im Fach Politik/Geschichte richten sich daher auf die 
emanzipatorischen Interessen der Schüler/innen, die befähigt werden sollen, individuelle 
und gesellschaftliche Lebenssituationen zu bewältigen. Dabei gehört es zur Emanzipation 
als Ziel politischen Lernens, daß die jungen Menschen in die Lage versetzt werden, die 
Werte und Institutionen ihrer Gesellschaft zu verstehen und die Bereitschaft zu entwik-
keln, sie frei und selbstverantwortlich anzuerkennen, sich für sie einzusetzen oder Verän-
derungen anzustreben. Im laufe einer langen Begriffsgeschichte hat das Wort Emanzipa-
tion Traditionen der Aufklärung in sich aufgenommen und meint Befreiung von Unmündig-
keit. In der politischen Bildung verstehen wir heute darunter einen Lernprozeß, in dem die 
Schüler/innen die komplexer und schwerer durchschaubar werdende Welt besser begrei-
fen, sich nicht blind in die Gegebenheiten fügen und aufgrund von Sachkenntnis und Ur-
teilsfähigkeit bereit und fähig werden, Selbst- und Mitbestimmung in Politik und Gesell-
schaft zu praktizieren. 

Emanzipation durch historisches Lernen bedeutet zunächst Ortsbestimmung der Gegen-
wart vor dem Hintergrund einer kritischen Reflexion tradierter Werte und Institutionen, die 
es ermöglicht, die Gegenwart im Kontext historischer Erfahrungen und Alternativen zu 
verstehen, zu bewerten und gegebenenfalls zu verändern. Zugleich richtet historisches 
Lernen an den einzelnen das Angebot und die Aufforderung, sich der historisch bedingten 
gesellschaftlichen Existenz als . Ergebnis" einer gemeinsamen Geschichte zu erinnern, 
die Vergangenheit mit Blick auf die Gegenwart und Zukunft zu befragen und sich eigenver-
antwortlich mit demokratischen Traditionen zu identifizieren. 

Die für das Fach grundlegende Verschränkung von historischem und politischem Lernen 
wird so konkretisiert, daß ein Zusammenhang zwischen Vergangenheitsdeutung, Gegen-
wartsverständnis und Zukunftsperspektive für die jungen Menschen deutlich und da-
durch der Aufbau einer politisch-historischen Identität als Voraussetzung individueller und 
kollektiver Selbstbestimmung in der Gesellschaft unterstützt wird. Unter Identität werden 
hier die Fähigkeiten verstanden, im sozialen Wandel, in der biographischen Entwicklung 
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und gegenüber unterschiedlichen Rollenerwartungen der Umwelt eine dauerhafte Über-
einstimmung mit sich selbst herzustellen. So ist es für den Prozeß der Emanzipation und 
Identitätsbildung ein wesentliches Anliegen, sich der unterschiedlichen Teilhabe und Stel-
lung von Mann und Frau in allen Lebensbereichen bewußt zu werden, sie als historisch 
gewachsen zu erkennen, sich mit der eigenen Geschlechtsrolle zu identifizieren und sich 
gegebenenfalls für eine Änderung gesellschaftlicher Bedingungen und Rollenerwartun-
gen einzusetzen. 

Identität des einzelnen und Selbstverständnis der Gesellschaft müssen sich in einem Mi-
nimalkonsens tendenziell decken, weil eine demokratische Ge:iellschaft auf Dauer nur be-
stehen kann, wenn sie von ihren Bürgern/Bürgerinnen anerkannt und weiterentwickelt 
wird. In diesem Sinne sind Anerkennungsbereitschaft und Veränderungswille gleichran-
gige Ziele pollttsch-h1stonschen Lernens. Dieses vollzieht sich demnach in einem Span-
nungsverhältnis von freier und bewußter Identifikation auf der einen sowie notwendiger 
Emanzipation und Veränderung auf der anderen Seite. Den Schülern/Schülerinnen muß 
zudem deutlich werden, daß eigene Selbstverwirklichung ihre Grenze im gleichen An-
spruch anderer hat, also nur in sozialer Verantwortung möglich ist. 

1.3 Didaktische Strukturierung des Faches 

Die Integration historischer und politischer Bildung wird im Fach Politik/Geschichte auf 
der Ebene von Halbjahreskursen geleistet. Als Planungsrahmen dient dabei ein Gefüge 
zentraler Begriffe, das die Bezugsgrößen Wissenschaft, Gesellschaft und Schüler/in-
nen näher bestimmt. 

Übersicht zur didaktischen Strukturierung des Faches Politik/Geschichte 

Allgemein- Fachdidaktische Interpretation 
didaktische 
Bezugsgrößen Instrumentelle Kategorien 

Wissenschaft Sozialwissenschaften und Geschichtswissenschaft 

Zeitperspektiven: 
historisch 1 gegenwartsbezogen 1 zukunftsorientiert 

Gesellschaft Gesellschaftliche Teilsysteme Balanceprobleme von 

Wirt- Kultur Politik Natur lndivi- Sozial-
schaft duum bezie-

hungen 

Schüler/innen Emanzipation und Identität 

Sozialfelder: 
Familie / Primärgruppe 
Freizeit/ Konsummarkt 
Schule / Ausbildung 
Arbeit I Beruf 
Kunst I Kultur 
Religion I Weltanschauung 
Wissenschaft /Technik 
Öffentlichkeit I Macht 
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- Die Wissenschaftsorientierung allen Lernens begründet eine Rückbindung des poli-
tisch-historischen Unterrichts an die Erkenntnisse der Fachwissenschaften. Ungeach-
tet der Notwendigkeit, das didaktische und methodische Potential dieser Disziplinen 
genauer zu bestimmen (vgl. 2.2 und 2.3), kann diese Integrationsabsicht in der Über-
sicht durch den Hinweis auf drei komplementäre Zeitperspektiven genauer gefaßt wer-
den. Sie zielen darauf hin, Inhalte in ihrem zeitlichen Verflechtungszusammenhang zu 
analysieren. Es geht darum, die Voraussetzungen eines Sachverhaltes in seiner Genese 
nachzuzeichnen, gegenwärtige Erscheinungsformen zu untersuchen sowie vorfind-
bare und mögliche Entwicklungslinien aufzuzeigen. So wird es möglich, die wissen-
schaftlich geleitete Erschließung der Gegenwart mit einer kritischen Reflexion tradierter 
Normen, Ideologien und Herrschaftsformen zu verschränken und handlungsrelevante 
Entwicklungsperspektiven zu analysieren. 

Die Zeitperspektiven des politisch-historischen Lernens müssen sowohl in der The-
menfindung als auch in der Auslegung der Inhalte und fachspezifischen Methoden 
deutlich werden. Hierdurch leistet das Fach seinen Beitrag zur Wissenschaftspropä-
deutik im Bildungsgang. Bei der Planung ist zu beachten, daß bei der Ausgestaltung 
der Themen die Vielfalt analytischer Dimensionen zum Tragen kommt und daß sich die 
Entfaltung kategorialer und methodischer Kompetenzen auf alle drei Zeitperspektiven 
erstreckt. 

- Die Orientierung an der Bezugsgröße Gesellschaft ist für das Fach Politik/Geschichte 
konstitutiv auch in dem Sinne, daß damit der Gegenstandsbereich des politisch-histo-
rischen Lernens bezeichnet ist. Unabhängig von der wissenschaftstheoretischen Auf-
fassung und unabhängig auch von Fragen der einzelwissenschaftlichen Zuordnung 
von Lerninhalten werden dabei Wirtschaft, Kultur und Politik als gesellschaftliche Teil-
systeme verstanden, die historisch und systematisch sowohl in ihrer partialen Selb-
ständigkeit als auch in ihrem komplexen wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis zu 
analysieren sind. 

Die Gesellschaft und ihre Teilsysteme können nicht statisch erfaßt werden, sie befinden 
sich in einem ständigen Prozeß des Wandels. Es ist möglich, diese Entwicklungsdyna-
mik anhand von drei Spannungsverhältnissen genauer zu bestimmen. Das Verhältnis 
zwischen Gesellschaft und Umwelt verändert sich dauernd durch menschliches Einwir-
ken auf die Natur. Ebenso ist die lebensgeschichtliche Identität der einzelnen Men-
schen immer wieder durch den Konflikt zwischen dem Bedürfnis nach Selbstverwirkli-
chung und der Erfüllung gesellschaftlicher Erwartungen gekennzeichnet. Auch das Zu-
sammenleben von verschiedenen Gruppen, Staaten und Nationen ist eine ständige 
Quelle sozialer Dynamik. In diesen Bereichen der Natur, des Individuums und der So-
zialbeziehungen versuchen Menschen, durch soziales Handeln krisenhafte Gefähr-
dungen zu überwinden und einen Zustand des Gleichgewichts anzustreben. Diese fun-
damentalen Herausforderungen, die im historischen Prozeß von den unterschiedlichen 
Gesellschaftsformen bearbeitet werden müssen, werden hier als „soziale Balancepro-
bleme" bezeichnet. Sie können nicht nur in den Bereichen Natur, Individuum und So-
zialbeziehungen festgestellt, sondern auch in allen gesellschaftlichen Teilsystemen 
weiterverfolgt werden. Die Verschränkung der Teilsysteme und Balanceprobleme soll 
verhindern, daß eine komplexe gesellschaftliche Wirklichkeit im Zuge der didaktischen 
Reduktion unzulässig verkürzt wird. 

- Erst ein Unterricht, der die Lebens- und Existenzbedingungen seiner Adressaten als 
Planungs- und Gestaltungsfaktor nicht nur berücksichtigt, sondern Abwägungs- und 
Entscheidungsprobleme von Lebenssituationen zum eigentlichen Unterrichtsgegen-
stand macht, entspricht den emanzipatorischen Interessen der Schüler/innen. Diese 
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Zielrichtung muß Konsequenzen für die Konzeption, Planung und Durchführung von 
Unterricht haben. Instrumentell konkretisiert wird diese Absicht in dem pragmatisch 
hergeleiteten Bezug auf acht Sozialfelder, die die konkreten Lebenssituationen der 
Schüler/innen erfassen. Sie beschreiben deren Erfahrungs- und Handlungsmöglichkei-
ten und benennen damit genauer die Bereiche •. in denen sich das aktuelle Interesse an 
Emanzipation und Identität konkretisiert. Sie sind als notwendiges praxis- und schüler-
bezogenes Gegengewicht gegenüber dem eher theoretisch-systematischen Zugriff zu 
verstehen, wie er wissenschafts- und gesellschaftsbezogen hergeleitet wurde. 

Dementsprechend ist die Themenfolge so zu strukturieren, daß sie in einer Dreijahres-
sequenz eine Mehrzahl der genannten Sozialfelder berücksichtigt. Dies entspricht einer 
fachdidaktischen Forderung, die gerade den politischen Unterricht verpflichtet, die Le-
bensbedürfnisse, aktuellen Probleme und konkreten Interessen der Schüler/innen an 
zentraler Stelle zu berücksichtigen, und die ebenso vom historischen Lernen erwartet, 
ihre begrenzten individuellen historischen Erfahrungen ernstzunehmen. 

1.4 Politisches und historisches Lernen im Bildungsgang 

Das Fach Politik/Geschichte zielt auf die Kompetenz einer emanzipierten Teilhabe an der 
Gesellschaft. Es hat die Aufgabe, das lernen in den schwerpunktbezogenen Fächern 

- in die persönliche Entwicklung und Lebenswelt der Jugendlichen einzuordnen, 
- den Kontext seiner Verwertung in Berufsarbeit einerseits und in Wirtschaft undTechnik 

andererseits aufzuzeigen, 
- die Zusammenhänge mit den allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen zu ver-

deutlichen. 

Bei der Erfüllung dieser Aufgabe ist das Fach Politik/Geschichte insbesondere auf eine 
Kooperation mit anderen Pflichtfächern angewiesen. Die Entwicklung von Fähigkeiten zur 
gesellschaftlichen Beteiligung ist ohne die gezielte Ausbildung sprachlicher Kompeten-
zen undenkbar; so bleibt Mitbestimmung ohne Artikulationsfähigkeit unvollständig. Die 
Entwicklung politisch-historischer Urteilsfähigkeit hat die Auseinandersetzung mit Norm-
und Sinnfragen zur Voraussetzung; so bleibt politische Zielbestimmung ohne grundle-
gende Wertorientierung oberflächlich. Weil kulturelle Teilhabe eine notwendige Bedin-
gung politischer Teilhabe ist, sollte das Fach Politik/Geschichte mit anderen Fächernar-
beitsteilig bei der Erörterung von Fragestellungen, die von gemeinsamem Interesse sind, 
zusammenwirken. 

Als Fach innerhalb eines auch berufsbezogenen Bildungsganges muß Politik/Geschichte 
eine berufliche Orientierung ausweisen. Dies bedeutet nicht die ausschließliche oder pri-
märe Ausrichtung an der spezialisierten Beruflichkeit des jeweiligen Bildungsganges. Die 
Berufsorientierung des Faches Politik/Geschichte verlangt aber, an die Lernerfahrungen 
aus schwerpunktbezogenen Fächern anzuknüpfen, sie unter fachbezogenen Fragestel-
lungen produktiv zu verwerten und zugleich die Interessen und Bedürfnisse der Schüler/ 
innen vor der Berufswahl zu berücksichtigen und zu thematisieren. 

Neben diese umfassende Orientierung an der Berufsbezogenheit des Bildungsganges 
tritt ein konkreter Bezug auf Inhalte, die in den schwerpunktbezogenen Fächern vermittelt 
werden. So werden z. B. Themen wie Arbeits- und Betriebsverfassung, Rationalisierung, 
Entlohnungsprobleme, Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik, die in der Betriebs-
wirtschaftslehre bzw. Volkswirtschaftslehre Unterrichtsgegenstand sind, in Politik/Ge-
schichte unter politischen und historischen Gesichtspunkten sowie unter dem Aspekt 
einer Relativierung des spezialisierten Lernens behandelt. Auch im berufsbezogenen 
SchwerpunktTechnik bietet sich eine solche produktive Verwertung fachbezogener Fra-
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gestellungen an. So ist die Einsicht, daß Technik final ist, daß sie immer die Umwelt verän-
dert und technische Nutzprodukte in aller Regel an das Vorhandensein unerwünschter 
Abfallprodukte gekoppelt sind, Teilergebnis technologischer Fachbetrachtung. Im poli-
tisch-historischen Unterricht erfährt diese Sicht Erweiterungen und Ergänzungen, z.B. 
durch die Thematisierung der politischen Konflikte bei der Entwicklung und Anwendung 
technischer Verfahren. 

Über die Absicht hinaus, die Einheit von beruflichem und allgemeinem Lernen an konkr'e-
ten Inhalten erfahrbar zu machen, ergibt sich die Notwendigkeit solcher Bezüge auch aus 
der Aufgabenfeldstruktur der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II. Die Auf-
gabenfelder ordnen die Fächer unter dem Gesichtspunkt der fachlichen Affinität der Lern-
inhalte untereinander und markieren damit eine weitere Möglichkeit fächerübergreifenden 
Lernens. Dies gilt besonders für alle Fächer im Bildungsgang, die wie das Fach Politik/Ge-
schichte dem gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet sind. Diesem 
Aufgabenfeld insgesamt ist die Aufgabe gestellt, gesellschaftliche Sachverhalte in struk-
tureller und historischer Sicht erkennbar zu machen. Dabei ist es das eigenständige Anlie-
gen des Faches Politik/Geschichte, den Schülern/Schülerinnen eine Kompetenz zu ver-
mitteln, die auf der Basis eines kritischen Geschichtsbewußtseins ihre politische Beteili-
gung in der Demokratie fördert. Zugleich ist damit deutlich gemacht, daß Politik/Ge-
schichte nicht im Sinne einer Zulieferinstanz für den Unterricht anderer Fächer im gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld ausgelegt werden darf. 

In diesem Sinne ist das Fach verantwortlich für die Vermittlung eigenständiger Inhalte und 
Fähigkeiten politisch-historischer Bildung im demokratischen Staat nach Artikel 11 der 
Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen. Weil jede Bürgerin und jeder Bürger unab-
hängig von der Stellung in Arbeit und Beruf einen gleichen Anspruch auf Selbstverwirkli-
chung und soziale Teilhabe in Arbeit, Freizeit und Öffentlichkeit hat, thematisiert das Fach 
diese verschiedenen gesellschaftlichen Felder in ihrem wechselseitigen Abhängigkeits-
verhältnis. Die Funktionen der Ergänzung und der Relativierung spezialisierten Lernens 
bilden im jeweiligen Bildungsgang eine didaktische Einheit: Ausgehend von den beson-
deren Lern- und Arbeitserfahrungen der Schüler/innen hilft der Unterricht in Politik/Ge-
schichte, ihnen jene politisch-historischen Kompetenzen zu vermitteln, die sie zur Selbst-
und Mitbestimmung in der hochkomplexen, arbeitsteiligen Gesellschaft benötigen. Aller-
dings ermöglicht erst das Lernangebot aller Fächer im Bildungsgang den Schülern/Schü-
lerinnen die Einsicht in die Einheit von beruflichem und allgemeinem Lernen. 

Der Bildungsgangbezug des Faches wird über diese intentionalen Aspekte hinaus auch 
inhaltlich greifbar, da die nähere Bestimmung des Gegenstandbereiches Gesellschaft das 
Teilsystem Wirtschaft (vgl. 1.3) und den hierfür konstitutiven Begriff Arbeit hervorheben 
muß. Der Arbeitsbegriff wird dabei so weit verstanden, daß er auch die im Konzept der 
Berufsarbeit bisher noch nicht mitgedachten Bereiche sowie Möglichkeiten einer zukünf-
tigen Arbeitsgesellschaft zu erschließen vermag. Ein solcher Arbeitsbegriff muß auch die 
bisher überwiegend von Frauen unbezahlt geleistete Reproduktionsarbeit erschließen. 
Nur so ist gewährleistet, daß die bisherige geschlechtsspezifische Arbeitsaufteilung in Fa-
milie und Beruf im Unterricht des Faches Politik/Geschichte kritisch reflektiert und analy-
siert und eine gleichwertige Doppelorientierung sowohl des weiblichen als auch des 
männlichen Lebenszusammenhanges auf Familie und Beruf als notwendiges Ziel erkannt 
wird. 
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2 Kursthemen, Themenbereiche und Methoden 

Im Fach Politik/Geschichte treten an die Stelle eines Kursthemas jeweils zwei Kursab-
schnittsthemen (Quartalsthemen). Es bleibt den Schulen unbenommen, die beiden Kurs-
abschnitte thematisch in eine gemeinsame Sinneinheit einzubinden. 

2.1 Themenbereiche und Themen im Überblick 
2.1.1 Organisation der Themen 

Der Lehrplan stellt (auf den Seiten 47/ 48) Themenvorschläge bereit, die in acht Themen-
bereichen gruppiert sind. Die Themenbereiche sind wiederum den drei gesellschaftlichen 
Teilsystemen zugeordnet, die zugleich auch die Dimensionen historischer Erfahrung 
(Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Kulturgeschichte, politische Geschichte) sind. Diese 

1 

Zuordnung schließt nicht aus, daß ein Thema auch Aspekte eines anderen gesellschaftli-
1 

chen Teilsystems bzw. einer anderen Dimension historischer Erfahrung enthält, die im Un-
terricht aufgegriffen werden.können. 

Den acht Themenbereichen stehen sechs Kurshalbjahre gegenüber, die unter Berück-
sichtigung des verkürzten letzten Halbjahres in elf Kursabschnitte aufgeteilt sind. Im Ver-
lauf des Bildungsganges ist aus jedem Themenbereich mindestens ein Thema zu wählen. 
Es verbleiben dann drei Kursabschnitte, in denen weitere Themen aus den Themenberei-
chen zum Zuge kommen können. Es besteht aber auch die Möglichkeit, ein Thema (und 
damit auch einen Themenbereich) in zwei aufeinander folgenden Kursabschnitten vertie-
fend zu behandeln. 

Die Abfolge der Themenbereiche und Themen steht zur Wahl und soll in Absprache mit 
den lernenden erfolgen. Die Themenfolge soll einen Fortschritt im Erwerb methodischer 
Fähigkeiten ermöglichen und realisieren. Ein Vorschlag zu einer Sequenz von Themenbe-
reichen und Themen wird in Kapitel 2.4.1 unterbreitet und in Kapitel 2.4.2 durch Anregun-
gen für Inhalte, Probleme und Methoden beispielhaft ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
ausgelegt. 

Der Berufsbezug des Faches Politik/Geschichte kommt in der Anlage der Themenberei-
che, im Ansatz der Themen und nicht zuletzt in den konkreten Aspekten innerhalb eines 
Themas zum Ausdruck. Insbesondere auf der Ebene der konkreten Problemstellungen 
sind die Erfahrungs- und Handlungsmöglichkeiten der Schüler/innen angemessen zu be-
rücksichtigen. Als Planungsinstrumente stehen hierzu die Sozialfelder zur Verfügung. Ein 
Thema kann sich dabei schwerpunktmäßig auf ein Sozialfeld beziehen oder aber durch 
innere Differenzierung verschiedene Sozialfelder ansteuern. Ein thematisch ausgewiese-
ner Bezug zu den schwerpunktbezogenen Fächern des Bildungsgangs sollte angestrebt 
werden. Dieser Bezug kann auch dadurch eingelöst werden, daß sich Themen an dem 
Sozialfeld Arbeit/ Beruf orientieren. 

Die Offenheit bei der Umsetzung der didaktischen Grundsätze sichert den Spielraum für 
die Aktualität der konkreten Problemstellungen und für die Mitwirkung der lernenden bei 
der Auswahl der Unterrichtsgegenstände. Bindende Hinweise zur inhaltlichen Ausgestal-
tung des Unterrichts geben folgende Runderlasse zur politischen Bildung : 

- Erziehung zu Internationaler Verständigung (15. 11. 1977); 
- Behandlung des Nationalsozialismus (6. 7. 1978); 
- Europa im Unterricht (17. 8. 1978); 
- Menschenrechte (24.10. 1978); 
- Demokratische Tradition und Nationalhymne (2.1. 1979); 
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- Die deutsche Frage im Unterricht (30.1. 1981); 
- Widerstand in der NS-Zeit (21. 5. 1981); 
- Friedenserziehung im Unterricht (1. 3. 1985); 
- Die Bedeutung des 8. Mai 1945 für den Unterricht (21. 3. 1985); 
- Dritte Welt im Unterricht (20. 1. 1987). 

Außerdem sollen in die jeweilige Themenbehandlung frauenspezifische Belange ange-
messen eingebunden werden. Die vorgeschlagenen Themen sind so formuliert worden, 
daß die curricularen Vorgaben der vorstehenden Erlasse entsprechend berücksichtigt 
werden können. 
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~ 2.1.2 Themenübersicht 
Gesellschaftliche Teilsysteme/Dimensionen 
historischer Erfahrung 
Themenbereiche 

Themenvorschläge 

Im Vertauf des Bildungsganges ist aus jedem Themen-
bereich mindestens ein Thema zu wählen. Die gewählten 
Themen sind so auszulegen, daß 

1. jeweils die historische, die gegenwartsbezogene 
und die zukunftsorientierte Zeitperspektive berück-
sichtigt werden; 

2. die Themenfolge eine methodenbezogene Progression 
gewährleistet. 

Wirtschaft 

1 
Arbeit. Beruf und Freizeit 

1.1 
Menschenbild und Arbeit-
materielle Existenzsicherung 
und personale Selbstver-
wirklichung 

1.2 
Berufe und Berufsbildung-
Von der Zunftordnung zum 
Recht auf Arbeit 

1.3 
Arbeit und Arbeitslosigkeit im 
sozialen Wandel-Von alten 
zu neuen sozialen Fragen 

1.4 
Freizeit-individuelles und 
gesellschaftliches Verhalten 
Im Wandel von Technik, 
Arbeit und Beruf 

und andere gleichwertige 
Themen 

2 13 Wissenschaftlich-technische Wirtschafts- und Sozial-
Entwicklung, Produktion und verfassung 
Umwelt 
2.1 
industrielle Revolutionen und 
der Strukturwandel der wis-
senschaftlich-technischen 
Zivilisation · 

2.2 
Agrargesellschaften und 
Industriegesellschaften-
ökologische Schäden und 
ökologisches Bewußtsein 

2.3 
Geschichte der Wissen-
schaft, technisch-ökonomi-
sche Entwicklung und Fort-
schritt der Gesellschaft 

2.4 
Wirtschaftswachstum und 
Arbeitsplätze im Verhältnis 
zur Ökologie 

und andere gleichwertige 
Themen 

3.1 
Tradition und Aktualität der 
Arbeiterbewegung und die 
Mitbestimmung in Betrieb 
und Unternehmung 

3.2 
Soziale Marktwirtschaft und 
ökonomisches System des 
Sozialismus - Entstehung 
und Gestalt von Wirtschafts-
verfassungen im Spannungs-
feld autoritärer und demokra-
tischer Strukturen 

3.3 
Systeme sozialer Sicher-
heit-Von personalen und 
feudalen Abhängigkeitsver-
hältnissen zum Sozialstaat 

3.4 
Vom Kolonialismus zur Welt-
wirtschaftsordnung. Die Dritte 
Welt zwischen imperialisti-
scher Abhängigkeit und 
eigenständiger Entwicklung 

und andere gleichwertige 
Themen 
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Themenübersicht 
Kultur 

4 
Gesellschaftliche Normen und 
Kulturmuster, politische Ideen 
und Ideologien 

4.1 
Weltbilder und Existenzdeu-
tungen in Abhängigkeit von 
den gesellschaftlichen Ent-
wicklungen 

4.2 
Liberalismus, Konservatismus, 
Sozialismus - Kontinuität und 
Wandel politischer Grund-
richtungen zwischen Theorie 
und Ideologie 

4.3 
Das Eigene und das Fremde 
Rassismus, Antisemitismus 
und Ausländerfeindlichkeit 

4.4 
Das Verhältnis von Gesell-
schatten zu ihrer Geschichte-
Traditionspflege und ihre Funk-
tion in Ost und West 

und andere gleichwertige 
Themen 

Politik 

5 6 
Sozialisation und Herrschaftsformen und 
Identitätsentwicklung politische Systeme 

5.1 6.1 
Familie und Geschlechter- Revolution und Reform -
rolle im sozialen Wandel und Ursachen und Formen 
in unterschiedlichen Kulturen politisch-gesellschaftlichen 

Wandels und das Problem 
der Legitimation politischer 
Macht 

5.2 6.2 
Jugend zwischen Identität Nationalsozialismus-
und Krise- Erscheinungsbild Anpassung und Widerstand 
und gesellschaftliche Defini- und das Problem histori-
tion einer Generation im scher Verantwortung 
historischen Wandel 

5.3 6.3 
Schule und Bildungssystem - .Bonn ist nicht Weimar!" 
Bedingungen allgemeinen Entstehung und Entwicklung 
und beruflichen Lernens der Bundesrepublik im 

Spannungsfeld von histori· 
scher Kontinuität und politi· 
schem Neuansatz 

5.4 6.4 
Massenkommunikation und Technologische „Sach-
Neue Medien und das Pro- zwänge" und Umweltpolitik 
blem des Hineinwachsens in - Entscheidungen bei groß-
die Kulturmuster der Gesell- technischen Prozessen und 
schaft die Folgen für politische 

Strukturen 

und andere gleichwertige und andere gleichwertige 
Themen Themen 

7 8 
Demokratisierung und Nationale und Internationale 
Partizipation Beziehungen 

7.1 8.1 
Demokratischer Anspruch Einheit und Teilung Deutsch-
und Wirklichkeit in den deut- lands zwischen Nationalis-
sehen Revolutionen von 1648 mus, internationalen Bezie-
und 1918 sowie in der Ent- hungen und europäischer 
wicklung der Bundesrepublik Integration 
Deutschland und der DDR 

7.2 8.2 
Parlamentarismus und au- Außenpolitische Gleich-
ßerpar1amentarische Bewe- gewichtssysteme in der 
gungen, Parteien und Inter-
essenverbände- Partizi-

Staatenordnung der Neuzeit 

pationsprobleme 1n demo-
kratischen Systemen 

7.3 8.3 
Verfassungsrecht und Ver- Krieg, Rüstung, Friedens-
fassungswirklichkeit im sicherung-Die Welt zwi-
historischen Prozeß sehen Eskalation und Ent-

spannung 

7.4 8.4 
Kommunale Selbstverwal- Weltpolitik zwischen Ost-
tung- Die Gemeinde zwi- West- und Nord-Süd-
sehen Staatsinteressen, Konflikt 
Wirtschaftsinteressen und 
den Interessen der Bürge-
rinnen und Bürger 

und andere gleichwertige und andere gleichwertige 
Themen Themen 



2.2 Didaktische Funktion der Zeitperspektive 

Der Lehrplan Politik/Geschichte versteht sich als offenes Curriculum, d. h. er respektiert 
die Verantwortlichkeit der Lehrerin bzw. des Lehrers in der konkreten Lernsituation in der 
Erkenntnis, daß die unterrichtspraktische Umsetzung curricularer Intentionen und Inno-
vationen wesentlich von der Gestaltungsfreiheit und Kreativität in Schule und Unterricht 
bestimmt wird. Andererseits bleiben Curriculumkonzepte und Richtlinien spekulativ und 
unverbindlich, wenn sie nicht die Realisierungschancen in der Unterrichtspraxis reflektie-
ren und zumindest beispielhaft belegen können. Es kann daher noch nicht genügen, den 
Anspruch des Faches durch den Ausweis einer didaktischen Konzeption und die integra-
tive Auslegung der Themen zu erfüllen. Erforderlich sind vielmehr didaktische Kategorien, 
die die gleichgewichtige Verbindung von politischem und historischem Lernen ermögli-
chen. 

Die Kategorien des Integrationsfaches Politik/Geschichte orientieren sich an dem fach-
wissenschaftlichen und didaktischen Potential der historischen und systematischen Be-
zugswissenschaften. Bei der Erschließung jedes Themas müssen daher Kategorien so-
wohl der Geschichtswissenschaft als auch der systematischen Sozialwissenschaften ein-
geführt und wissenschaftspropädeutisch eingeübt werden. Zugleich werden dabei die 
Zeitperspektiven konkretisiert: 

In der historischen Zeitperspektive wird Geschichte zunächst zugänglich in Ereignis-
sen als subjektiv wahrnehmbaren Begebenheiten, als zeitlich und örtlich eingrenzbares 

! 

Geschehen und Handeln von Personen und Gruppen in der Zeit. Zwar kann das exempla- 1, 

rische Hervorheben historischer Personen die Anschaulichkeit und Motivation im Unter-
richt fördern, didaktisch erscheint aber eine Begrenzung auf Fallstudien zu Schlüsseler-
eignissen notwendig, um hieran vor allem die Geschichtsmächtigkeit überindividueller 
Verhältnisse und Prozesse zu verdeutlichen. Diese vorrangige Orientierung an histori-
schen Strukturen entspricht der sozialwissenschaftlichen Rückbindung des Faches Po-
litik/Geschichte, die im Rahmen des historischen Lernens dazu beiträgt, Ereignisse und 
Strukturen nicht nur hermeneutisch zu interpretieren, sondern mit Hilfe sozialwissen-
schaftlicher Theorien auch zu erklären. Zugleich schafft dieser Ansatz einen Rahmen für 
die Frage, hinsichtlich welcher Ereignisse, Prozesse und Epochen das Geschichtsbe-
wußtsein dazu neigt, die Rolle des handelnden Individuums zu überschätzen oder zu un-
terschätzen. 

Die struktur- und sozialwissenschaftliche Grundorientierung schließt didaktisch nicht 
aus, den alltagsgeschichtlichen Ansatz einer „Geschichte von unten" ergänzend in den 
Unterricht einzubringen. Durch die Verbindung von Strukturgeschichte und Alltagsge-
schichte sowie von generalisierenden und individualisierenden Verfahren wird zugleich 
dem Grundsatz der Multiperspektivität entsprochen, nach dem ein historischer Sachver-
halt aus mehreren Perspektiven mit jeweils unterschiedlicher Interessen- und Soziallage 
im Unterricht dargestellt werden sollte. Da politisch-historisches Bewußtsein gesell-
schaftlich konstruiert ist, besteht zugleich die Notwendigkeit, Perspektiven offenzulegen 
und zu diskutieren. 

Die Notwendigkeit des Perspektivwechsels im politisch-historischen Unterricht zeigt sich 
z. B. an der Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der historischen Frauenforschung 
mit ihren Arbeiten zur Geschichte des weiblichen Lebenszusammenhangs als doppelte 
Bindung der Frauen an Familie und Erwerbsarbeit, über die Unterdrückung von Frauen, 
ihre Anpassung und ihren Widerstand, zur Geschichte der Frauenbewegung und ihren 
Einfluß auf die Gesellschaft, zur Rolle von Frauen in sozialen Bewegungen, zur Sichtbar-
machung politischer, wissenschaftlicher, kultureller Leistungen von Frauen. Die neue Per-
spektive erschließt sich didaktisch-methodisch, wenn durchgängig Geschlecht als so-
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ziale Kategorie anerkannt und benutzt sowie androzentrierte Sichtweisen ideologiekri-
tisch aufgebrochen werden. Dadurch können Lücken in der politisch-historischen Be-
trachtung geschlossen, sexistische Entstellungen korrigiert, neue Fragestellungen ent-
wickelt werden. 

Die gegenwartsbezogene Zeitperspektive des Faches verschränkt historisches Lernen 
mit politischem Lernen. Politik wird dabei erfahrbar in Konflikten als Kategorie gesell-
schaftsbezogener Auseinandersetzungen zwischen Menschen und Gruppen, die auf ge-
sellschaftliche Widersprüche zurückzuführen sind. Die Konfliktkategorie als Wesens-
merkmal des Politischen lenkt den Blick auf die Diskrepanz zwischen Normativem und 
Faktischem, zwischen Verfassungsanspruch und Verfassungswirklichkeit und verdeut-
licht den Zusammenhang zwischen unvermeidlichen politischen Konflikten und der ge-
sellschaftlichen Entwicklung. 

Konflikterfahrung als konstitutives Element einer pluralistischen Gesellschaft wird ergänzt 
durch ein gesellschaftliches Interesse an Konsens über die „Spielregeln" der politischen 
Auseinandersetzung und Konfliktbewältigung und die Grundwerte unserer Gesellschaft, 
d. h. politisches Lernen hat aufzuzeigen, daß demokratische Formen der Auseinanderset-
zung den in unserer Gesellschaft anerkannten Wertvorstellungen von Freiheit, Recht und 
Menschenwürde am ehesten entsprechen. 

Die zukunftsorientierte Zeitperspektive setzt das Integrationsanliegen des Faches fort, 
indem sie auf der Grundlage der historischen und gegenwartsbezogenen Zeitperspekti-
ven Fragen der zukünftigen Gestaltung der Gesellschaft mit Blick auf die emanzipatori-
schen Interessen der Schüler/innen sozialwissenschaftlich thematisiert. Maßgeblich ist 
dabei, daß trotz der Kontinuität und Dominanz gesellschaftlicher Strukturen Geschichte 
und Politik nicht als ein von überindividuellen Verhältnissen oder Gesetzmäßigkeiten de-
terminierter Prozeß aufgefaßt werden können. Strukturen geben vielmehr einen Entschei-
dungs- und Handlungsrahmen vor, der von Personen bzw. Gruppen eigenverantwortlich 
ausgefüllt werden muß und dadurch auch verändert werden kann. Indem gedachte und 
realisierte Alternativen in der Geschichte aufgezeigt und reflektiert werden, erweitert sich 
das Lernpotential für die Gegenwart mit der Chance, Fehlentwicklungen bzw. historische 
Rückschritte für die Zukunft zu vermeiden. Zugleich festigt sich dadurch das Bewußtsein 
von der Entwicklungs- und Gestaltungsfähigkeit gesellschaftlicher Strukturen als Voraus-
setzung für die Bereitschaft zur politischen Beteiligung in der gegenwärtigen Gesell-
schaft. 
Vor diesem Hintergrund ist es die didaktische Intention der zukunftsorientierten Zeitper-
spektive, den Schülern/Schülerinnen Lösungsmöglichkeiten konkreter Konflikte der 
Gegenwart aufzuzeigen und ihre Auswirkungen und Realisierungschancen in der Zukunft 
zu erörtern. Dieses Vorgehen kann komplementär durch eine Umkehrung der Erkenntnis-
richtung ergänzt werden: Zukunftserwartungen, Trends und Prognosen werden sozialwis-
senschaftlich überprüft, um dann von hier aus konkrete Handlungsaltemativen für die 
gegenwärtige Politik und das individuelle Sozialverhalten zu ermitteln. 
Im Rahmen der Kurs- und Unterrichtsplanung kann das Instrumentarium didaktischer Ka-
tegorien dazu beitragen, Lerninhalte auszuwählen und vorzustrukturieren. Dabei wird 
deutlich, daß die didaktischen Kategorien zwar eine unterschiedliche Affinität zu den je-
weiligen Zeitperspektiven aufweisen, darüber hinaus aber auch geeignet sind, die Zeit-
perspektiven integrativ und komplementär zu verbinden: 

So wie die Ereignisse der Vergangenheit die damaligen Strukturen anschaulich konkreti-
sieren und repräsentieren, so sind auch die Konflikte der Gegenwart nicht zu verstehen 
ohne eine Analyse der historisch gewordenen strukturellen Rahmenbedingungen der Ge-
sellschaft; ihre Weiterentwicklung setzt in einer demokratisch verfaßten Gesellschafts-
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ordnung notwendig einen (Mehrheits-)Konsens über die politisch realisierbaren Lösungs-
möglichkeiten und Handlungsaltemativen in der Zukunft voraus. Gesellschaftliche Struk-
turen sind hiernach eingebunden in einen langfristigen Prozeß der gesellschaftlichen Ent-
wicklung, für die (Schlüssel-)Ereignisse sozusagen die „Meilensteine" und Konflikte der 
„Motor" sind. Sozialer Wandel wird dadurch zur gemeinsamen Kategorie für die histori-
sche, gegenwartsbezogene wie zukunftsorientierte Analyse; er relativiert und integriert 
unterschiedliche Perspektiven eines Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbinden-
den Prozesses, für den sowohl Kontinuität und Dauer als auch Dynamik und Veränderung 
kennzeichnend sind. 

2.3 Methoden und fachliche Progression in der Sequenz der Kurse 

Die wissenschaftlichen Methoden, die das Fach Politik/Geschichte aufgreift, dienen dem 
problemorientierten und Problemlösungen reflektierenden Unterricht. Eine in diesem 
Sinne auch als methodische Propädeutik ausgelegte Wissenschaftsorientierung des Fa- 1 
ches konkretisiert den Bezug auf die Wissenschaft. Inhalts- und methodenbezogene 1 

Kenntnisse und Fähigkeiten verbinden sich zu übergreifenden Kompetenzen der poli- 1 
tisch-historischen Bildung. 1 

Als Methoden des Faches sind im einzelnen zu nennen: 
- Arbeitstechniken, die grundlegende Informations- und Darstellungstätigkeiten leiten 

(z.B. Beschreibung und Analyse von Texten, Grafiken oder Tabellen; Diskussion, Dar-
stellung und Bewertung der Informationen), 

- Verfahren, die dem Fach eigentümliche analytische und hermeneutische Erkenntnis-
weisen berücksichtigen (z. B. Quellenarbeit, Befragung, Beobachtung, statistische Da-
tenauswertung, Typenbildung), 

- Kategorien und Modelle, die Möglichkeiten der begrifflichen Erfassung und theoriege-
leiteten Strukturierung der historisch-sozialwissenschaftlichen Erkenntnisobjekte bie-
ten, 

- Kategorien und Modelle, mit denen zukunftsorientierte Kompetenzen in Planungssimu-
lationen und Übungen zur Ausgestaltung politischer Zielsetzungen erworben werden 
können, 

- Theorien im Sinne gesellschafts- und wissenschaftpolitisch konkurrierender Paradig-
mata sozialwissenschaftlicher Welterschließung (z.B. lnteraktionismus, Strukturfunk-
tionalismus, Kritische Theorie der Gesellschaft). 

Beim Aufbau einer Themenfolge ist darauf zu achten, daß die verschiedenen Methoden 
in zunehmender Komplexität eingeführt und zu bereits vermittelten Methoden in Bezie-
hung gesetzt werden. Dabei sind auf jeder Jahrgangsstufe methodenbezogene Kennt-
nisse und Fähigkeiten in allen drei Anforderungsbereichen der .Einheitlichen Anforderun-
gen in der Abiturprüfung" (vgl. 4.3.1) zu vermitteln. 

Im übrigen sollten die von anderen Fächern des gesellschaftswissenschaftlichen Auf-
gabenfeldes vermittelten Methoden, Modelle und Theorien (insbesondere der Wirt-
schaftswissenschaften) genutzt und fachbezogen erprobt werden. 

Den Schülern/Schülerinnen soll im laufe der Kurse einsichtig werden, daß sozialwissen-
schaftliche Aussagen (nicht anders als solche der Naturwissenschaften oder der Techno-
logien) Produkte spezifischer Methoden sind. Dagegen verfehlt ein Unterricht, der die In-
halte losgelöst von ihrem wissenschaftstheoretischen Zusammenhang präsentiert, die di-
daktischen Intentionen des Faches. Die an der alltagsweltlichen Realität der lernenden 
orientierte lnhaltlichkeit des Unterrichts wird durch diese Absicht der zunehmenden me-
thodischen Vertiefung nicht aufgehoben. 
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In der folgenden Übersicht werden Möglichkeiten einer Progression methodischer Kennt-
nisse und Fähigkeiten dargestellt, die das Fach Schülern/Schülerinnen vermitteln kann. 
Die hier getroffene Zuordnung zu den einzelnen Jahrgangsstufen bindet die konkrete The-
menplanung nicht. Sie ist vielmehr als Hinweis auf eine insgesamt notwendige progres-
sive Entfaltung der Methodenkompetenz zu verstehen und entsprechend den besonde-
ren Lernvoraussetzungen der jeweiligen Lerngruppe zu variieren. Die in der Übersicht auf 
einer niedrigeren Stufe angeordneten methodischen Kenntnisse und Fähigkeiten sind auf 
den höheren Stufen wieder aufzugreifen und zu vertiefen; Elemente komplexerer Kompe-
tenzen können bereits im Vorgriff auf spätere Lernleistungen in die Einführung der funda-
mentalen Methoden integriert werden. Ungeachtet der Freiheit, die den Fachkonferenzen 
bzw. Lehrern/Lehrerinnen in dieser Hinsicht bleibt, ist jedoch die Verpflichtung bindend, 
die Schüler/innen zu einer expliziten Theorie- und Methodenreflexion hinzuführen, die 
sich zunächst auf die Diskussion möglicher Arbeitstechniken beschränken kann, dann 
aber auch fachspezifische Verfahren, Kategorien und Modelle und schließlich auch sozial-
wissenschaftliche Theorien einbezieht. 
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~ Übersicht über Möglichkeiten methodischer Progression 

Jg.-St. Historische Perspektive Gegenwartsbezogene Perspektive Zukunftsorientierte Perspektive 

11.1 - Techniken der Quellenarbeit und der - Techniken der lnformationsbeschaf- - Formen antizipatorischen Denkens 
Darstellung historischer Sachverhalte fung und der Darstellung politisch und der Darstellung möglicher Sach-

- Fallstudien (Geschichte als „Ereignis") aktueller Sachverhalte verhalte 
- histor. Grundkategorien (z.B. Kontinui- - elementare Kategorien (z.B. Rolle, Ge- - Diskussion von Projekten als zukunfts-

tät, Kausalität etc.) schlecht, Schicht, Konflikt, Konsens bezogenes Handeln (z.B. Handlungs-
11.2 - Heuristik, Kritik und Interpretation von etc.) plan, Zielformulierung, Ablaufplan) 

historischen Quellen - fachspezifische Darstellungsformen - Planspiele 
- Verfahren der oral history/„Alltags- (Text, Grafik, Tabelle etc.) - Fortschritt, Evolution, Entwicklung als 

geschichte" - Verfahren der empirischen Sozialfor- gesellschaftliche Leitbegriffe 
schung (Beobachtung, Befragung) - Durchspielen von Zukunftsszenarien/ 

Simulation 

12.1 - Strukturansatz (Analyse und Vergleich - Komplexe Kategoriensysteme (z.B. zur - prognostische Verfahren der Sozial-
von Teilbereichen) Schichtung) wissenschaften 

- analytische Funktion von Theorien in - interpretative Verfahren der verstehen- - Planungsmodelle in komplexen ge-
der Geschichtswissenschaft den Soziologie sellschaftlichen Teilbereichen (Ver-

- universalhistorische Kategorien - Strukturbegriff der Sozialwissenschat- kehrsentwicklungsplan u.ä.) 
12.2 - epochen- bzw. gegenstandsbezogene ten (insb. strukturfunktionale Ansätze) - Entwicklungsmodelle mit globalem 

Theorien als Hypothesen und Ver- - empirische Sozialforschung (statisti- Anspruch 
gleichsinstrumente (Strukturansatz in sehe Datenerfassung und -auswer-
der Analyse komplexer Strukturen) tung; Typenbildung) 

- Prozeßanalyse (lange Dauer, lange - Erklärungsansätze mittlerer Reichweite 
Wellen oder Reihen) und Quantifizie-
rungen 

13.1 - Geschichtsauffassungen (Historismus, - dialektisch-kritische Ansätze der - Ideologiekritik gegenüber Zukunfts-
Historischer Materialismus, Ge- Sozialwissenschaften (Sozialwissen- entwürfen und Utopien 
schichte als historische Sozialwissen- schaft als Theorie der Gesellschaft) - Teilnahme an/Organisation von öffent-

13.2 schaft) - Theorie- und Methodenvergleich (im liehen Verhandlungen von Zukunft 
- Perspektivität (Geschichte als Kon- Zugriff auf denselben Gegenstand) (Diskursivität) 

strukt, als Bewußtseinsphänomen) 



2.4 Themenfolge 
Die nachstehende Themenfolge hat exemplarischen Charakter. Auch andere Themenfol-
gen sind unter Berücksichtigung der in Kapitel 2.1.1 genannten Auswahlkriterien möglich. 
In den Hinweisen zu den Themenvorschlägen werden die drei Zeitperspektiven und die 
methodische Progression beachtet. Diese Hinweise sind nur als Vorschläge zu verstehen 
und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zwei Themenvorschläge (1.3 in 11.1/ 11 
und 8.3 in 13.1/ 11) sind dabei zur Verdeutlichung begrifflich stärker ausdifferenziert be-
schrieben worden. 
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2.4.1 Beispiel einerThemenfolge 

Jahr- Themenbereich Themenvorschlag 
gangs-
stufe 

11.1 5 Sozialisation und Identitäts- 5.2 Jugend zwischen Identität und Krise -
entwicklung Erscheinungsbild und gesellschaft-

liehe Definition einer Generation im 
historischen Wandel 

1 Arbeit, Beruf und Freizeit 1.3 Arbeit und Arbeitslosigkeit im sozialen 
Wandel-Von alten zu neuen sozialen 
Fragen 

11.2 2 Wissenschaftlich-technische 2.1 industrielle Revolutionen und der 
Entwicklung, Produktion und Strukturwandel der wissenschaftlich-
Umwelt technischen Zivilisation 

3 Wirtschafts- und Sozial- 3.1 Tradition und Aktualität der Arbeiter-
verfassung bewegung und die Mitbestimmung in 

Betrieb und Unternehmung 

12.1 6 Herrschaftsformen und poli- 6.2 Nationalsozialismus-Anpassung und 
tische Systeme Widerstand und das Problem histori-

rischerVerantwortung 
4 Gesellschaftliche Normen und 4.3 Das Eigene und das Fremde: Rassis-

Kulturmuster, politische Ideen mus, Antisemitismus und Ausländer-
und Ideologien feindlichkeit 

12.2 8 Nationale und internationale 8.1 Einheit und Teilung Deutschlands zwi-
Beziehungen sehen Nationalismus, internationalen 

Beziehungen und europäischer lnte-
gration 

7 Demokratisierung und Partizi- 7.2 Parlamentarismus und außerparla-
pation mentarische Bewegungen, Parteien 

und lnteressenverbände-Partizipa-
tionsprobleme in demokratischen 
Systemen 

13.1 3 Wirtschafts- und Sozial- 3.4 Vom Kolonialismus zur Weltwirt-
verfassung schaftsordnung. Die Dritte Welt zwi-

sehen imperialistischer Abhängigkeit 
und eigenständiger Entwicklung 

8 Nationale und internationale 8.3 Krieg, Rüstung, Friedenssicherung-
Beziehungen Die Welt zwischen Eskalation und 

Entspannung 

13.2 4 Gesellschaftliche Normen und 4.4 Das Verhältnis von Gesellschaften zu 
Kulturmuster, politische Ideen ihrer Geschichte-Traditionspflege und 
und Ideologien ihre Funktion in Ost und West 
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2.4.2 Anregungen für Inhalte, Probleme und Methoden der Themenfolge 

Jahrgangsstufe 11.1/1 

5. Themenbereich : Sozialisation und Identitätsentwicklung 

Thema 5.2: Jugend zwischen Identität und Krise - Erscheinungsbild und gesellschaft-
liche Definition einer Generation im historischen Wandel 

Anregungen für 
Inhalte und Probleme 

- Sozialgeschichte der Jugend als 
Generation 

- verschiedene sozialwissenschaftliche 
Jugendtheorien (insbesondere kultur-
anthropologischer, psychoanalytischer, 
phänomenologischer Ansatz) 

- Verhaltensweisen und Zukunftsper-
spektiven der heutigen Jugend 

Anregungen für 
methodische Kompetenzen 

- Kenntnis historiographischer und sozio-
logischer Darstellungen der Jugend-
geschichte 

- Kenntnis von Erhebungsformen und Er-
gebnissen der Umfrageforschung in der 
Jugendsoziologie 

- Analyse der Jugendberichte der Bun-
des- und der Landesregierung 

Vorrangig zu bearbeitende Sozialfelder: Familie/Primärgruppe 
Freizeit/Konsummarkt 
Schule/ Ausbildung 

Jahrgangsstufe 11.1/11 

1. Themenbereich: Arbeit, Beruf und Freizeit 

Thema 1.3: Arbeit und Arbeitslosigkeit im sozialen Wandel von alten zu neuen sozialen 
Fragen 

Anregungen für 
Inhalte und Probleme 

- Aufkommen und Strukturwandel der In-
dustriearbeit; Ursachen, Erscheinungs-
formen und Lösungsansätze zur so-
zialen Frage in der kapitalistischen Wirt-
schaftsentwicklung; Frauen- und Kin-
derarbeit, Veränderung von Arbeitsbe-
dingungen im Arbeitsrecht und im 
System sozialer Sicherung, Bedeutung 
neuerTechniken (Buchdruck, Dampf-
maschine, Mikroprozessor ... ) für indi-
viduelle und kollektive Schicksale und 
Bewußtseinshaltungen, Wandel von 
Tätigkeiten/Qualifikationen im Spiegel 
von Legitimation und Akzeptanz, tech-
nisch verursachte Arbeitslosigkeit im 
Wandel der Zeiten 

Anregungen für 
methodische Kompetenzen 

- Kenntnis von Methoden der oral history 
bei der Rekonstruktion von Arbeitsver-
hältnissen, Einsatz lebensgeschicht-
licher Interviews von Zeitzeugen in 
einem lokalhistorischen Projekt und Be-
urteilung dieser Methode im Hinblick auf 
das Verhältnis von subjektiver Erinne-
rung und der Strukturanalyse von Le-
bens- und Arbeitsbedingungen 
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Anregungen für 
Inhalte und Probleme 

- Problematisierung des Arbeitsbegriffs 
(Erwerbsarbeit, Hausarbeit, Erziehungs-
arbeit, ehrenamtliche Arbeit, Schatten-
wirtschaft . .), rechtliche und sozial-
statistische Definitionen der Arbeits-
losigkeit, Geschichte der Arbeitslosig-
keit im 20. Jh. in Deutschland, (sozial-) 
psychologische Folgen, ökonomische 
und soziologische Erklärungsansätze, 
Frauen- und Jugendarbeitslosigkeit 

- Stellenwert der Arbeit für die personale 
Entwicklung, Bezug der ~chüler/innen 
zum Problem der Arbeitslosigkeit, 
individuelle und kollektive Handlungs-
strategien (Mobilität, Interessenvertre-
tung, Umverteilung von Arbeit, Arbeits-
zeitverkürzung etc.) der Konflikt zwi-
schen Arbeitsplatzbesitzern und 
Arbeitslosen und die „neue" soziale 
Frage, die .neue" Armut, Feminisierung 
der Armut, Verdrängung von Frauen in 
ungeschützte Beschäftigungsverhält-
nisse, Möglichkeiten zur Beseitigung der 
Probleme 

Anregung für 
methodische Kompetenzen 

- Kenntnis von empirischen Befragungs-
methoden, ihre exemplarische Anwen-
dung in einer Fallstudie, Darstellung von 
nationalen und regionalen Ergebnissen 
der Arbeitslosenstatistik in Form von 
Tabellen und Diagrammen, Beurteilung 
von sozialstatistischen Methoden und 
Befragungsmethoden auf ihren heuri-
stischen Wert 

- Kenntnis verschiedener Erklärungsan-
sätze iur Erfassung der psychischen 
Konsequenzen der Arbeitslosigkeit, 
Entwurf und Vergleich alternativer 
Szenarien zur Beseitigung der Arbeits-
losigkeit und Bewertung von Zukunfts-
modellen der Arbeitsgesellschaft auf 
ihre normativen Annahmen 

Vorrangig zu bearbeitendes Sozialfeld: Arbeit/Beruf 
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Jahrgangsstufe 11.2/1 

2. Themenbereich: Wissenschaftlich-technische Entwicklung, Produktion und Umwelt 

Thema 2.1: Industrielle Revolutionen und der Strukturwandel der wissenschaftlich-tech-
nischen Zivilisation 

Anregungen für 
Inhalte und Probleme 

- Epochen der Industrialisierung und 
der industriellen Revolutionen in West-
europa 

- Theorien industriegesellschaftlicher Ent-
wicklung und sozialen Wandels sowie 
das Konzept der drei industriellen Revo-
lutionen (1. Dampfmaschine und Textil-
industrie, 2. Chemie und Elektrotechnik, 
3. Atomtechnik und Elektronik) 

- Wissenschaft und Technik in der Wirt-
schaftsgesellschaft der Zukunft 

Anregungen für 
methodische Kompetenzen 

- Interpretation sozialgeschichtlicher 
Quellen 

- Kenntnis von Wachstumstheorien bei 
der Erklärung industriegesellschaftlicher 
Entwicklung 

- historischerVergleich und ideologie-
kritische Analyse des Fortschrittsbe-
griffs 

Vorrangig zu bearbeitendes Sozialfeld: Wissenschaft/Technik 

Jahrgangsstufe 11.2/11 

3. Themenbereich: Wirtschafts- und Sozialverfassung 

Thema 3.1: Tradition und Aktualität der Arbeiterbewegung und die Mitbestimmung in 
Betrieb und Unternehmung 

Anregungen für 
Inhalte und Probleme 

- Organisations- und Programmge-
schichte der Arbeiterbewegung (Arbei-
terparteien und Gewerkschaften) 

- die gesellschaftliche Rolle der Gewerk-
schaften im internationalen Vergleich 

- wirtschaftliche Mitbestimmung im So-
zialstaat; die Arbeiterbewegung am 
Ziel? 

Anregungen für 
methodische Kompetenzen 

- Quellenanalyse von programmatischen 
Texten aus der Geschichte der Arbeiter-
bewegung 

- Kenntnis und kritischer Vergleich des 
Schicht- und Klassenbegriffs 

- Kenntnis der Simulationsmethode und 
ihre Anwendung auf einen Konfliktfall 

Vorrangig zu bearbeitende Sozialfelder: Arbeit/Beruf 
Öffentlichkeit/Macht 
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Jahrgangsstufe 12.1/1 
6. Themenbereich: Herrschaftsformen und politische Systeme 

Thema 6.2: Nationalsozialismus -Anpassung und Widerstand und das Problem histori-
scher Verantwortung 

Anregungen für 
Inhalte und Probleme 

- der Prozeß der politischen und sozialen 
„Machtergreifung" 

- das Herrschaftssystem des Nationalso-
zialismus: Ideologie, Gleichschaltung, 
Gewalt nach innen und außen, An-
passung und Widerstand im Alltag 

- „Vergangenheitsbewältigung" in der 
Bundesrepublik Deutschland; Anti-
faschismus und Neorevisionismus als 
politische Handlungsorientierungen 

Anregungen für 
methodische Kompetenzen 

- Faschismustheorie versus Totalitaris-
mustheorie 

- historische Wahlanalyse als Beitrag zur 
Erklärung der „Machtergreifung" 

- politische Kultur: problemspezifische 
Auswertung von demoskopischen Er-
gebnissen im Rahmen eines For-
schungskonzeptes 

Vorrangig zu bearbeitendes Sozialfeld: Öffentlichkeit/Macht 

Jahrgangsstufe 12.1/11 
4. Themenbereich: Gesellschaftliche Normen und Kulturmuster, politische Ideen und 

Ideologien 

Thema 4.3: Das Eigene und das Fremde: Rassismus, Antisemitismus und Ausländer-
feindlichkeit 

Anregungen für 
Inhalte und Probleme 

- das Verhältnis einer Minderheit zur 
übrigen Gesellschaft am Beispiel der 
Juden in der europäischen Geschichte 

- Ursachen und Probleme der Ausländer-
beschäftigung 

- Möglichkeiten und Grenzen der Ver-
gleichbarkeit von Antisemitismus und 
Ausländerfeindlichkeit 

Anregungen für 
methodische Kompetenzen 

- epochenübergreifenderVergleich von 
Minoritätenproblemen mit Hilfe ausge-
wählter Kategorien zur Beschreibung 
von Kontinuität und Wandel 

- Verfahren und Erklärungsansätze der 
Vorurteilsforschung 

- Einübung von Fähigkeiten zur interkul-
turellen Kommunikation und Interaktion 
am Beispiel eines lokalen Integrations-
projektes 

Vorrangig zu bearbeitendes Sozialfeld: Religion/Weltanschauung 

58 



1 

1 

1 

JahrgangssMe 12.2/1 

8. Themenbereich: Nationale und internationale Beziehungen 

Thema 8.1: Einheit und Teilung Deutschlands zwischen Nationalsozialismus, internatio-
nalen Beziehungen und europäischer Integration 

Anregungen für 
Inhalte und Probleme 

- die Entwicklung des deutschen Na-
tionalstaates in der europäischen Ge-
schichte des 19. und 20. Jahrhunderts 

- Entstehung und Rolle der beiden deut-
schen Staaten in der Gegenwart und das 
Problem der innerdeutschen Be-
ziehungen 

- Modelle einer europäisch-deutschen 
Friedensordnung zwischen europäi-
scher Integration und weltpolitischem 
Dualismus 

Anregungen für 
methodische Kompetenzen 

- Verständnis und Beurteilung der kontro-
versen Auffassungen vom Primat der In-
nenpolitik resp. Primat der Außenpolitik 

- Fähigkeiten zur Analyse der rechtlichen 
Aspekte der deutschen Frage nach 1945 

- Bewertung von politischen Zielkon-
zepten, z. B. der Wiedervereinigung oder 
der Neutralisierung Deutschlands 

Vorrangig zu bearbeitendes Sozialfeld: Öffentlichkeit/Macht 

Jahrgangsstufe 12.2/11 

7. Themenbereich: Demokratisierung und Partizipation 

Thema 7.2: Parlamentarismus und außerparlamentarische Bewegungen, Parteien und 
1 nteressenverbände-Partizipationsprobleme in demokratischen Systemen 

Anregungen für 
Inhalte und Probleme 

- der politische Aufstieg des Bürgertums 
und des Parlamentarismus im 17. und 
18. Jahrhundert; der politische Aufstieg 
der Arbeiterschaft und die Experimente 
der Rätedemokratie im 19. und 20. Jahr-
hundert 

- Krise des Parteienstaates, Herrschaft 
der Verbände und die neuen sozialen Be-
wegungen in der Politik 

- dezentrale demokratische Selbstver-
waltung oder Demokratisierung des 
Staates durch direkte Bürgerbeteiligung 

Anregungen für 
methodische Kompetenzen 

- Kenntnis von Thesen über das Verhält-
nis von Wirtschaft und Politik in ausge-
wählten Demokratietheorien 

- Staat und Gesellschaft; die heuristische 
Funktion staatstheoretischer Modelle 
für die Analyse der Strukturprobleme 
des politischen Systems in der Gegen-
wart 

- Verfahren der Bürgerbeteiligung in der 
Bauleitplanung, Flächennutzungspla-
nung und Landesentwicklungsplanung 

Vorrangig zu bearbeitende Sozialfelder: Arbeit/Beruf 
Öffentlichkeit/Macht 
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Jahrgangsstufe 13.1/1 

3. Themenbereich: Wirtschafts- und Sozialverfassung 

Thema 3.4: Vom Kolonialismus zur Weltwirtschaftsordnung. Die Dritte Welt zwischen 
imperialistischer Abhängigkeit und eigenständiger Entwicklung 

Anregungen für 
Inhalte und Probleme 

- die Kolonialisierung der Welt; die Ex-
pansion Europas in der Neuzeit 

- die neue internationale Arbeitsteilung: 
Ungleichgewichte in den.globalen Wirt-
schaftsräumen 

- Spielräume nationaler Entwicklungs-
politik und supranationale Ordnungs-
versuche 

Anregungen für 
methodische Kompetenzen 

- marxistisch-leninistische und moderne 
sozialwissenschaftliche lmperialismus-
theorie im Vergleich ihrer politisch-hi-
storischen und wissenschaftstheore-
tischen Voraussetzungen 

- Ansätze zur Theorie der internationalen 
Währungsbeziehungen 

- ideologiekritische Beurteilung von Ent-
wicklungsprojekten 

Vorrangig zu bearbeitende Sozialfelder: Arbeit/Beruf 
Öffentlichkeit/Macht 
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Jahrgangsstufe 13.1/11 

8. Themenbereich: Nationale und internationale Beziehungen 

Thema 8.3: Krieg, Rüstung, Friedenssicherung - Die Welt zwischen Eskalation und Ent-
spannung 

Anregungen für 
Inhalte und Probleme 

- Die Bundesrepublik im militärisch-poli-
tischen Spannungsfeld des Ost-West-
Konflikts: Sicherheitspolitik zwischen 
Entspannung und Abschreckung, Kon-
zentration der Militärpotentiale auf 
deutschem Boden, Bundeswehr, Nato-
Strategie: flexible Antwort statt massiver 
Vergeltung, Friedensbewegung, wirt-
schaftliche Interessen und politischer 
Einfluß der internationalen Rüstungsin-
dustrie; neue militärische Strategien 

- Strukturvergleich zum Ausbruch des 
1. Weltkriegs: Imperialismus und euro-
päischer Rüstungswettlauf vor 1914, 
Julikrise und europäische Mächtekon-
stellation, politisch kalkulierter Kriegs-
ausbruch oder wechselseitige Eskala-
tion, das Verhältnis von Innen- und 
Außenpolitik 

- Aufrüstung und Abrüstung: institutio-
nelle Friedenssicherung durch Völker-
bund und UNO, die Eigendynamik des 
konventionellen und atomaren Rü-
stungswettlaufs, Konflikte um die Pro-
duktionsumstellung in Rüstungsbetrie-
ben; Atomwaffensperrvertrag, Europäi-
sche Sicherheitskonferenz, SAL T 1 und 
II, MBFR, der Konflikt um die Stationie-
rung von Mittelstreckenraketen, Folgen 
eines Kriegs mit atomaren Massenver-
nichtungswaffen, alternative Sicher-
heitskonzepte, Friedensforschung und 
Friedenserziehung 

Anregungen für 
methodische Kompetenzen 

- Kenntnis der Funktion historischer Argu-
mente in der aktuellen Friedensdiskus-
sion, Fähigkeit, historische Vergleiche 
zu ziehen und zu begründen sowie diese 
auf ihre erkenntnistheoretische Zuläs-
sigkeit und Gültigkeit zu beurteilen 

- Kenntnis verschiedener Ansätze der 
Friedens- und Konfliktforschung (Funk-
tionalismus, strukturelle Gewalt, Agres-
sionstheorien ... ), ihre vergleichende 
Anwendung auf historische und heutige 
Situationen sowie ihre Bewertung unter 
Gesichtspunkten politischer Wirkung 

- Kenntnis von Möglichkeiten der Betei-
ligung an der öffentlichen Friedensde-
batte, Erprobung sozialwissenschaft-
licher Argumente in politischen Aus-
einandersetzungen und Beurteilung der 
Instrumente der Politikwissenschaft zur 
Analyse der Erfolgsaussichten solcher 
Argumente 

Vorrangig zu bearbeitendes Sozialfeld : Öffentlichkeit/Macht 
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Jahrgangsstufe 13.2/1 
4. Themenbereich: Gesellschaftliche Normen und Kulturmuster, politische Ideen und 

Ideologien 

Thema 4.4: Das Verhältnis von Gesellschaften zu ihrer Geschichte - Traditionspflege 
und ihre Funktion in Ost und West 

Anregungen für 
Inhalte und Probleme 

- Geschichtsauffassungen in Vorge-
schichte, Antike und Mittelalter 

- die Funktion von Vergangenheitsdeu-
tung in bürgerlichen und-sozialistischen 
Industriegesellschaften 

- das Kontinuitätsproblem in der deut-
schen Geschichte und die Suche nach 
historischer Identität in den beiden 
deutschen Staaten 

Anregungen für 
methodische Kompetenzen 

- das historische Selbstverständnis von 
Gesellschaften im Spiegel religiöser, 
philosophischer und sozialtheoretischer 
Werke 

- wissenssoziologische Analyse der Be-
deutung historischen Bewußtseins für 
Personen, Gruppen und Gesellschaften 

- Ausarbeitung eines Planes für ein Ge-
schichtsmuseum der Zukunft 

Vorrangig zu bearbeitende Sozialfelder: Kunst/Kultur 
Religion/Weltanschauung 
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2.5 Hinweise zur didaktischen Strukturierung derThemen 

Im integrativen politisch-historischen Unterricht gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, wie 
Lerninhalte miteinander verknüpft und in einen sinnvollen Zusammenhang gebracht wer-
den können. Oie Erfahrungen, die in nicht-integriertem Politik- und Geschichtsunterricht 
auf diesem Gebiet gemacht werden, können allerdings nur mit Einschränkung aufgegrif- ' 
fen werden, da sie in der Regel von anderen fachdidaktischen Grundentscheidungen in-
nerhalb der Einzelfächer ausgehen. 

Ziel der didaktischen Strukturierung ist eine möglichst intensive Durchdringung vergan-
genheits-, gegenwarts- und zukunftsbezogener Fragen. Allerdings muß beachtet werden, 
daß bei dem Wechsel der Zeitperspektive epochenimmanente Entwicklungen hinrei-
chend berücksichtigt werden. 

Für die Anordnung der historisch-sozialwissenschaftlichen Unterrichtsgegenstände spie-
len die Komplexität der Inhalte, der Übungsbedarf zu den Methoden und nicht zuletzt die 
Lernbedingungen und Vorkenntnisse in der Lerngruppe eine wichtige Rolle. Als Entschei-
dungshilfe für eine entsprechende didaktische Strukturierung einzelner Themen sind 
nachfolgend mehrere Anordnungsmöglichkeiten genannt. Eine erste Bewertung ihrer Ein-
satzfähigkeit soll die notwendige didaktisch-methodische Diskussion anregen. Der Lehr-
plan verzichtet bewußt auf die curriculare Festschreibung eines bestimmten Anordnungs-
prinzips für die Lerninhalte. 

- Die Chronologie ist ein Anordnungsprinzip, das vor allem den genetischen Aspekt in 
der Geschichte herausstellt. Sie betont in der Regel stärker die Ereignisgeschichte, 
schließt aber eine Vertiefung oder Ergänzung durch einen strukturgeschichtlichen An-
satz oder durch einen (Epochen-)Querschnitt nicht aus. 

Im Lehrgang richtet sich die Anordnung der Lerninhalte in der Regel nach der Syste-
matik der Fachwissenschaft. Eine besondere Art des Lehrgangs ordnet die Gegen-
stände nach den Erfordernissen übungsintensiven Methodenerwerbs. Sofern dabei 
Problemstellungen und nicht fachsystematische Gesichtspunkte den Lernprozeß len-
ken, kann diese Form auch im Fach Politik/Geschichte einen Platz finden. 

Andererseits zeichnet sich ab, daß Chronologie und Lehrgang im integrierten politisch-
historischen Unterricht nur beschränkten Stellenwert haben können. Diese Anord-
nungsprinzipien wären der gewünschten Problemorientierung allenfalls mittelbar zu-
träglich. Sie könnten überdies Tendenzen der Abbilddidaktik fördern, durch die die In-
tegration beeinträchtigt würde. Im übrigen würde ihr vornehmlicher bzw. die didakti-
sche Grundstruktur prägender Einsatz die Bezugspunkte Gesellschaft und Schüler/in-
nen vernachlässigen. 

- Der Forderung nach einem schülerorientierten Gesellschafts- bzw. Gegenwartsbezug 
wird demgegenüber der gegenwartsgenetische Längsschnitt eher gerecht. Ausge-
hend von gesellschaftlichen Konflikten, Strukturen und Problemen der Gegenwart wird 
die damit verbundene Thematik in ihrem Entstehungs- und Entwicklungsprozeß epo-
chenübergreifend untersucht, um dadurch nicht nur die Gewordenheit der Gegenwart, 
sondern auch ihre Veränderbarkeit zu begreifen und zu reflektieren. 

Der gegenwartsgenetische Längsschnitt setzt ein großes Potential an Fragen nach den 
historischen Alternativen frei, weil er aus der Sicht der historischen Ergebnisse eine 
besondere Sensibilität gegenüber historischen Versäumnissen erzeugt. Im übrigen 
dürfte dieses Anordnungsprinzip die Lehrer/innen dazu anregen, Fragestellungen und 
Hypothesen der zumeist ebenfalls von gegenwartsbezogenen Problemstellungen aus-
gehenden aktuellen Forschung dem Unterricht zuzuführen. 
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- Dem integrierten politisch-historischen Unterricht kommt auch das strukturerschlie-
ßende und -vergleichende Verfahren sehr entgegen. Dieses Verfahren beschreibt 
das Gefüge zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen und vergleicht es 
mit analogen Strukturen der Vergangenheit. Ein solcher Vergleich führt sowohl zu einer 
Typologie historischer Epochen als auch zu systematischen Fragen gesellschaftlicher 
Entwicklung. Auf diesem Wege trägt dieses Verfahren zur Zukunftsorientierung der po-
litisch-historischen Analyse bei. 

- Von vornherein fächerübergreifend angelegt, ist die Fallanalyse zur Untersuchung ei-
nes aktuellen wie eines historischen Falles geeignet. Sie entspricht in besonderer 
Weise der Idee des exemplarischen Lernens. Dabei greift sie auf solche Lerninhalte 
zurück, die - stellvertretend für das Ganze stehend - über die Individualität des Falles 
hinaus grundlegende und verallgemeinerungsfähige Kenntnisse und Einsichten vermit-
teln können. 

Im Vergleich historisch analoger Fälle liegt ein besonderer Anreiz für die Integration von 
Politik und Geschichte. Es kommt hinzu, daß die Fallanalyse die Lerninhalte konkret 
und anschaulich bereitstellen kann. 

- Lerninhalte können auch so angeordnet werden, daß der historische Vergleich sowie 
die Analyse von Interessen und Sprachregelungen zu einer perspektivisch-ideologie-
kritischen Untersuchung gegenwärtiger und vergangener Phänomene führen. Die 
perspektivisch-ideologiekritische Untersuchung ist ein aus den emanzipatorischen In-
teressen der Schüler/innen abgeleitetes Prinzip. Sie sollte in allen Themenbereichen 
vermittelt und geübt werden. Zu einer solchen Untersuchung gehören auch die Aus-
wahl-, Urteils- und Wertungsproblematiken in politischen und historischen Darstellun-
gen. Ziel ist u. a. die Herausarbeitung der erkenntnisleitenden Interessen und der 
Standpunktperspektivität. Mit dieser Untersuchungsform können Rechtfertigungen 
und Verschleierungen aufgedeckt und auf dem Hintergrund politischer Definitions-
macht erklärt werden. 
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Die perspektivisch-ideologiekritische Untersuchung eignet sich auch zur unterrichtli-
chen Behandlung geschichtspolitischer Aussagen. Solche Aussagen haben histori-
schen Inhalt; sie zielen auf die Erzeugung und Verstärkung eines politisch gewünschten 
Geschichtsbildes. Sie sind verknüpft mit politischen Einstellungsmustern und Stereo-
typen, über die ein Kontakt zu ausgesuchten Zielgruppen geschichtspolitischer Kam-
pagnen gesucht wird. 

Über die Auswahl zwischen den genannten Prinzipien bei der Anordnung der Lernin-
halte entscheiden der/die Lehrer/in. Bei der Strukturierung der Themen soll eine Varia-
tion dieser Prinzipien zum Ausbau auch der methodischen Kompetenzen beitragen. 



3 Unterrichtsorganisation 

3.1 Lernorte 
Nur ein über den engeren schulischen Rahmen hinaus sich öffnender Unterricht kann 
wirklichkeitsbezogen Qualifikationen zur Bewältigung von Lebenssituationen vermitteln. 
Dies gilt insbesondere für Bildungsgänge, die sowohl die Studienpropädeutik als auch 
die Vermittlung beruflicher Kenntnisse umfassen. Begegnung mit betrieblicher Realität ist 
um so wesentlicher, als der Besuch der Höheren Berufsfachschule mit gymnasialer Ober-
stufe unmittelbar an eine ausschließlich schulische Bildung anschließt. Solche Begeg-
nung ist im Rahmen der eigenen Schule möglich (klassen- und schulformübergreifende 
Projekte etwa mit Berufsschul-Klassen), zum anderen durch Einbezug des Lernortes Be-
trieb. Gerade für das Fach Politik/Geschichte liegt hier eine wichtige Aufgabe, um die Ent-
wicklung eines eine gewisse Distanz ermöglichenden Standpunktes auch in dem Bereich 
zu fördern, der vermutlich einmal lebensbestimmend und bewußtseinsprägend für die 
Schüler/innen werden wird. Reflexion über und Deutung von Veränderungen betrieblicher 
Arbeit und der Voraussetzungen dieser Veränderungen in der Vergangenheit werden z.B. 
durch die Besichtigung historischer Fabrikgebäude und der hieran noch erkennbaren 
epochengebundenen Auffassungen von betrieblicher Arbeit angeregt und mit realem Hin-
tergrund versehen. Die Einsicht, daß Menschen Möglichkeiten haben, an der Gestaltung 
ihrer Arbeitsverhältnisse mitzuwirken, kann Folge der so gewonnenen Erfahrung sein, daß 
der Betrieb Ort eines wechselseitigen Wirkungszusammenhangs und nicht nur eine unbe-
einflußbar auf den Menschen wirkende statische Kraft ist. Technischer und sozialer Wan-
del kann so unmittelbar erfahren werden in seinen Hintergründen, Auswirkungen und Fol-
gen; die Verknüpfung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft stellt sich selbst dar. 

Das Bildungsanliegen des vorliegenden Lehrplans ist mit schulischem Unterricht daher 
allein nicht einlösbar: Exkursionen, Unterrichtsgänge, Betriebsbesichtigungen, Mu-
seumsbesuche und schließlich auch Studienfahrten sind integrale Bestandteile eines so 
verstandenen politisch-historischen Integrationsunterrichts. Er greift über die Schule im 
engeren Sinne hinaus und sucht den Bezug zur beruflichen und gesellschaftlichen Praxis. 
Besonders fruchtbar in dieser Hinsicht sind kooperative Unterrichtsveranstaltungen (ins-
besondere Projekte); der Klassenverband kann für derartige unterrichtliche Sonderfor-
men aufgelöst werden. 

Als Ansprechpartner für kooperative Unterrichtsvorhaben kommen einerseits die Fächer 
des berufsbezogenen Schwerpunkts in Betracht. Diese Fächer sind geeignet wegen ihres 
komplementären Charakters gegenüber dem Fach Politik/Geschichte. Andererseits kom-
men die übrigen schwerpunktübergreifend angelegten Fächer in Betracht. Sie können ge-
meinsam mit dem Fach Politik/Geschichte ein wirksames Gegengewicht gegen Vereinsei-
tigungs- und Spezialisierungstendenzen darstellen, die aus dem berufsbezogenen 
Schwerpunkt heraus an die Schüler/innen herangetragen oder unterschwellig wirksam 
werden könnten. 

3.2 Unterrichtsmethoden und -medien 

Kommunikationsfähigkeit, Toleranzbereitschaft, Abstimmung des eigenen Standpunkts 
mit denen anderer Menschen sind zu fördern und müssen mit der Vermittlung wissen-
schaftspropädeutischer Methoden und Techniken einhergehen. Dies ist erreichbar durch 
den Diskurs, der ein tolerantes und demokratiefähiges Verhalten gleichermaßen fördert 
und spiegelt. Das Gespräch grundsätzlich gleichberechtigter Partner ist daher die wich-
tigste Unterrichtsmethode des Faches. 
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Als weitere ebenfalls stark kommunikativ orientierte Unterrichtsmethoden kommen in 
Betracht: 

- gemeinsame selbständige Bearbeitung begrenzter Aufgaben (Gruppen-, Partnerar-
beit), 
Erforschung eines Problems (Sozialstudie als historisch-soziale/historisch-politische 
Untersuchung), 
Rollenspiel und Planspiel, 
Diskussion und Debatte, 

- Tribunal als gestaltender Nachvollzug (mit Wertung) einer historisch-gesellschaftlichen 
Problematik, 

- Projekt als ein viele Einzelmethoden bündelndes, teils selbststeuemdes komplexes 
Unterrichtsverfahren. 

Auch innerhalb dieser Unterrichtsmethoden muß das Prinzip gleichberechtigten Ge-
sprächs gelten. Grundsätzliche Gleichberechtigung schließt hierbei auch die L-ehrerin 
bzw. den Lehrer mit ein. Stellungnahme im Sinne von Teilnahme am Diskurs fördert die 
Fähigkeit und Bereitschaft zur politischen Teilhabe auch der lernenden. Das damit ver-
bundene Lernklima ist Voraussetzung emanzipatorischen Unterrichts. In einem solchen 
Unterricht können Lehrer/innen unter Beachtung des§ 35 ASchO auch politisch Stellung 
nehmen. Verhielten sie sich scheinbar neutral, würden sie ihre doch vorhandenen Meinun-
gen nur verschleiern und erschienen unglaubwürdig. Gleichberechtigung im Gespräch 
bedeutet dabei auch, daß die alleinige Fixierung auf die Lehrerin bzw. den Lehrer als Ge-
sprächspartner nicht vertretbar ist. 

Ein in diesem Sinne demokratisches Verhältnis zwischen lehrenden und lernenden 
schließt ein, daß die Schüler/innen sowohl über Ziele, Inhalte und Methoden des Faches 
als auch über die Kursinhalte zu informieren und in die Planung einzubeziehen sind. Dabei 
bietet sich auch eine gemeinsame Information an, wenn Fächer im Sinne von Kapitel 3.2 
kooperieren, z.B. über fächerübergreifende Projekte oder über zeitweise parallel geführte 
Fragestellungen in mehreren Fächern auf der Basis jeweils eigener fachdidaktischer 
Grundlagen, aber in Kenntnis von und mit Rücksichtnahme auf die Möglichkeiten der 
Partnerfächer. Zugleich wird die prinzipielle Gleichrangigkeit konkurrierender, unter-
schiedlicher oder auch kontroverser Standpunkte sowie ihr tolerantes Umgehen mitein-
ander unmittelbarer Erlebnisgegenstand. Multiperspektivität, wie sie in anderem Zusam-
menhang z.B. die moderne Geschichtsdidaktik fordert, wird so ebenfalls zugleich als 
sinnvoll erkennbar und praktisch eingeübt. 

Obwohl Lernen im Fach Politik/Geschichte nicht notwendig an bestimmte Sozialformen 
gebunden ist, sind gruppenunterrichtliche Verfahren als sozialintegrative, kommunikative 
und toleranzfördemde Formen sozialen Lernens besonders geeignet. Integration der so-
zial-interaktiven und der fachspezifischen Aspekte des kooperativen Lernens erfordert 
insbesondere für die Gruppenarbeit 

- Mitbeteiligung der lernenden an der Planung, 
- kooperatives Verhalten; Abbau von Konkurrenzdenken, 
- wachsende Selbständigkeit bei der Beschaffung und Auswertung von Arbeitsmateria-

lien und bei der Organisation von Arbeitsprozessen, 
- geeignete Phaseneinteilung der Gruppenarbeit mit abschließender diskursiver Zusam-

menführung der Gruppenergebnisse, 
- Reflexion nicht nur der Fachinhalte, sondern auch der Gruppenprozesse. 
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Kommunikationsfähigkeit sollte durch geeignete Sitzordnungen gefördert werden: Un-
günstig sind .Omnibus"-Sitzordnungen (Frontal-Ausrichtung), da sie lehrerzentrierten 
Unterricht nahelegen. Wünschenswert ist die Hufeisen-Sitzordnung, die sich bei Bedarf 
schnell in die Gruppen- oder Rund-Sitzordnung umwandeln läßt. 

Audiovisuelle Medien sind geeignet zur Veranschaulichung, jedoch ist stets die Proble-
matisierung auch der spezifischen Gegebenheiten der Informationswahrnehmung und In-
formationsvermittlung bei technischen Medien notwendig. Eine NS-Wochenschau z.B. 
zeigt eben nicht nur, .wie es damals war", sondern ist zugleich Produkt einer zielgerichtet 
arbeitenden Propagandaabsicht. Ein historisches Fernsehspiel oder „Dokumentarspiel" 
z.B. spiegelt die historische Situation eben immer aus heutiger Perspektive und nicht in 
voller Authentizität wider. Die Thematisierung der Gestaltung ihrer Absichten bzw. Mög-
lichkeiten läßt zugleich Rückschlüsse zu auf aktuelle Möglichkeiten und Gefahren der Me-
dienverwendung. Kritisch reflektierender Umgang ist notwendig und sollte geübt werden, 
ebenso beim Umgang mit den Medien Grafik, Statistik, Schaubild, mit Quellen aller Art 
und auch mit historischen Karten und Geschichtsatlanten. Neue Medien sollen in glei-
chem Sinne zwar auch als Unterrichtsmedien (z.B. Erstellen von Statistiken, Umsetzung 
in Schaubilder durch Computer) genutzt, vor allem aber als Gegenstand des Unterrichts 
thematisiert werden: In konkretem Umgang mit den Geräten und kritischer Reflexion wer-
den Chancen und Gefahren direkt erfahrbar. Dasselbe gilt für den Umgang mit Fotogerät, 
Fernsehkamera und Mikrofon. Medienkritik und Reflexion der Entstehungsvoraussetzun-
gen jeder Art von vermittelter Information schützt am ehesten gegen Verführbarkeit und 
hilft mit, eine selbstgesteuerte Identität aufzubauen. 
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3.3 Phasen des Unterrichts 

Lernen im Fach Politik/Geschichte sollte auf die Lebenswirklichkeit der Schüler/innen be-
zogen sein. Dies kann durch die Wahl solcher Artikulationsschemata unterstützt werden, 
die geeignet sind, historisches und politisches Lernen zu verbinden. In der Geschichtsdi-
daktik und Politikdidaktik entwickelte Konzepte lassen sich zum Beispiel folgendermaßen 
parallelisieren. 

Beispiel: Annette Kuhn 

1 . Hypothesenbildung (Leitfrage/Proble-
matisierung mit Hilfe kontroverser Materia-
lien, die aus der Erfahrungswelt der Schüler/ 
innen, aber auch aus der wissenschaft-
lichen Diskussion stammen können/ 
Äußerungen von Vermutur:Jgen, Formulie-
rungen von Hypothesen) 

2. Historische Aufklärung (Informationen zur 
Erarbeitung der Problematik / Formulierung 
von Leitfragen / Textuntersuchungen/Erwerb 
von Kenntnissen, Interpretation im Begrün-
dungszusammenhang der jeweiligen Zeit/ 
Diskussion der Ergebnisse / Zusammen· 
fassung der Ergebnisse/ ggf. Entwicklung 
neuer Leitfragen / Bildung der historischen 
Einsicht. die zu verallgemeinerungsfähigen 
politischen Einsichten führt) 

3. Überprüfung der Hypothesen und Erschlie-
ßung der Handlungsrelevanz durch Über-
führung des Problems in die heutige Erfah-
rungswelt der Schüler/innen 

Beispiel: Walter Gagel 

1 . Aufbau des Antriebsverhaltens und 
der Lernsituation 
(Einstieg/ Motivation und Wider-
stände/ Planungsgespräch) 

2. Suche nach Lösungen (Unter-
suchung/ Rückbezug auf die Aus-
gangsfrage) 

3. Erreichen des Zieles (Beurteilung) 

4. Übertragung/Anwendung: 
Handlungsmöglichkeiten 

Für die Planung und Durchführung eines integrativen politisch-historischen Unterrichts 
stellen die beiden unabhängig voneinander auf unterschiedlicher fachdidaktischer Basis 
entwickelten Artikulationsschemata einen möglichen Orientierungsrahmen dar. 
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4 Lernerfolgsüberprüfung 

4.1 Funktionen und Formen der Lemerfolgsüberprüfungen 

Fonn und Inhalt der Lernerfolgsüberprüfungen müssen den didaktisch-methodischen 
und fachwissenschaftlichen Anforderungen dieser Fachrichtlinie entsprechen. Sie sollen 
die Verwirklichung allgemeiner wie fachspezifischer Lernziele fördern. Grundlage der 
Lemerfolgsüberprüfungen sind daher die Gegenstände und Verfahren, die im Unterricht 
erarbeitet wurden. Dabei sollen nicht nur gelernte Inhalte und Methoden überprüft, son-
dern gleichzeitig Lernfortschritte ermöglicht werden. 

Die Lernerfolgsüberprüfungen erfolgen kontinuierlich in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 
und ggf. punktuell in der Abiturprüfung. Die in den Kursen durchgeführten Lernerfolgs-
überprüfungen sind daher so anzulegen, daß sie eine systematische Vorbereitung auf die 
Abiturprüfung darstellen, deren Anforderungen dadurch transparent und einschätzbar 
werden. 

Als Lernerfolgsüberprüfungen kommen schriftliche Klausuren sowie unter dem Begriff 
Sonstige Mitarbeit im Unterricht zusammengefaßte vielfältige Überprüfungsformen in 
Frage. 

Klausuren dienen der schriftlichen Überprüfung der Lernergebnisse in einem Kursab-
schnitt. Sie sollen darüber Aufschluß geben, inwieweit die gesetzten Lernziele erreicht 
wurden und müssen so angelegt sein, daß die Schüler/innen inhalts- und methodenbezo-
gene Kenntnisse der unterschiedlichen Anforderungsbereiche (vgl. Kap. 4.3) nachweisen 
können, die sie in dem Kursabschnitt erworben oder vertieft haben. Die Klausuren können 
als materialgebundene Aufgabe mit einheitlicher oder gegliederter Aufgabenstellung oder 
als nicht materialgebundene Themenstellung konzipiert werden. 

Anzahl und Dauer der Klausuren im Fach Politik/Gesphichte ergeben sich aus der folgen-
den Übersicht: 

Funktionen des Fact-es Erfüllung der Pflicht- 3. Abiturfach 4. Abiturfach 
in der Schullaufbahn der bedingungen nach 
Schülerinnen und Schüler Wahl der Schülerin-

nen und Schüler 

Anzahl der 11.1 (1-2) (1-2) (1-2) 
Klausuren 11.2 (2) (2) (2) 

12.1 (2) 2 2 
12.2 (2) 2 2 
13.1 - 2 2 
13.2 - 1 -

Dauer der 11 .1 2-3 2-3 2-3 
Klausuren 11.2 2-3 2-3 2-3 
(Unterrichts- 12.1 2-3 2-3 2-3 
stunden) 12.2 2-3 2-3 2-3 

13.1 - 2-4 2-4 
13.2 - 3*) -

1 Zeitstunden 

Schüler/innen, die das Fach Politik/Geschichte als 3. oder 4. Abiturfach wählen, müssen 
spätestens ab Jahrgangsstufe 12.1 Klausuren schreiben. Die übrigen Schüler/innen kön-
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nen das Fach als Klausurfach benennen. Wer von dieser Möglichkeit nicht Gebrauch 
macht, ist nicht berechtigt, an den Klausuren teilzunehmen. Die Klausur in der Jahrgangs- 1 
stufe 13.2 wird von der Zeitdauer her unter Abiturbedingungen geschrieben. 

Die Korrektur der Klausur soll Fehler und Mängel inhaltlicher und methodischer Art sowie 
in Form und Sprache kennzeichnen und dem Schüler bzw. der Schülerin einsichtig ma-
chen. Nach pädagogischem Ermessen können in den Kursklausuren Verbesserungsvor-
schläge und Randbemerkungen gemacht werden. Die Korrektur von Kurs- und Abiturar-
beiten sollte sich an folgenden Korrekturzeichen orientieren: 

1. Fachbezogene Fehler 

Sachliche Fehler 

Sachlicher Mangel 

Denkfehler 

2. Fehler in der sprachlichen Darstellung 

Tempusfehler 
Modusfehler 
Beziehungsfehler 
Satzbaufehler 
Grammatikfehler 
(sofern nicht durchT, M, Bz, Sb erfaßbar) 
Streichung von überflüssigem 
Einschub von Fehlendem 
Ausdruck 

Rechtschreibfehler 
lnterpunktionsfehler 

Korrekturzeichen 

SF 

SM 

D 

unzutreffende bzw. verzerrte Dar-
stellung, unrichtige Verwendung 
von Fachtermini, falsches Zitieren 
o.ä. 
Auslassung wesentlicher Aspekte, 
methodische Schwächen o. ä. 
Verstöße gegen die Logik 

Korrekturzeichen 

T 
M 
Bz 
Sb 
Gr 

[---) 

v 
A 

R 
z 

ungenauer, unklarer, nicht zutref-
fender oder unangemessener 
Ausdruck, Stilbruch 

Im Beurteilungsbereich Sonstige Mitarbeit lassen sich folgende Teilbereiche unterschei-
den: mündliche Mitarbeit, Protokoll, Referat, Hausarbeit, Projektarbeit u. a. m. Der Lehrer 
bzw. die Lehrerin kündigt zu Beginn des Kurses die für eine Lernerfolgsüberprüfung vor-
gesehenen Formen der Sonstigen Mitarbeit an und erläutert deren Stellenwert im Kurszu-
sammenhang. 

Für den politisch-historischen Unterricht ist die Mündliche Mitarbeit konstitutiv. Sie dient 
insbesondere zum Einüben der Fähigkeit, Gesprächsverläufe angemessen zu verfolgen, 
eigene Beiträge einzubringen und sinnvoll einzuordnen, Ergebnisse zu erkennen und zu-
sammenzufassen, auf Aussagen anderer Teilnehmer zu achten und mit ihnen zusammen-
zuarbeiten, Zusammenhänge zu erkennen, selbständig weiterzudenken, kritisch zu re-
flektieren, schlüssig zu argumentieren und begründet Stellung zu nehmen. Für die Beur-
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teilung der mündlichen Mitarbeit ist sowohl die Kontinuität als auch die Qualität der Äuße-
rungen zu berücksichtigen. Die Leistungen sollten über einen längeren Zeitraum beob-
achtet und kontinuierlich überprüft werden. 

Das Anfertigen von Protokollen als eine Arbeitstechnik, die in Beruf und Studium be-
herrscht werden muß, dient zum Einüben in konzentriertes Zuhören, zum Erfassen von 
Diskussionsabläufen, zur Gewichtung und Ordnung von Diskussionsbeiträgen, zum Zu-
sammenfassen und Bereitstellen von Ereignissen unter angemessener Anwendung der 
Fachsprache. Dabei können sowohl Verlaufsprotokolle als auch Ergebnisprotokolle wie 
Kombinationen beider Protokollformen angefertigt werden. 

Das Referat ist besonders geeignet zur Vorbereitung auf die auch in der mündlichen Abi-
turprüfung geforderte Qualifikation des zusammenhängenden Vortrags einer selbständig 
gelösten Aufgabe. Referate sollen nicht nur nach inhaltlichen, sondern auch nach adres-
satenbezogenen Gesichtspunkten konzipiert und vorgetragen werden. Das Thema des 
Referats muß sich aus dem Unterricht ergeben und für den Kursverlauf gebraucht wer-
den; es muß eindeutig gefaßt und so begrenzt sein, daß in der Regel zwei bis drei Wochen 
für die Vorbereitung ausreichen. Das Referat soll möglichst frei vorgetragen werden. 

Schriftliche und mündliche Hausaufgaben ergänzen die Arbeit im Unterricht. 

Schriftliche Übungen können benotet und in den Beurteilungsbereich Sonstige Mitarbeit 
einbezogen werden. Die Aufgabenstellung muß sich unmittelbar aus dem Unterricht erge-
ben. Für die Bearbeitung sollen in der Regel nicht mehr als 30 Minuten erforderlich sein. 

Bei mündlichen Übungen werden den Schülern/Schülerinnen Aufgabenstellungen zur 
Bearbeitung vorgelegt. Nach einer angemessenen Vorbereitungszeit sind die Aufgaben 
in einem zusammenhängenden Vortrag anhand der angefertigten Notizen zu lösen. 

Insgesamt soll die Lernerfolgsüberprüfung deutlich machen, in welchem Umfang die 
Schüler/innen ihre Orientierungsfähigkeit, ihre Urteils- und Kritikfähigkeit und ihre Ent-
scheidungs- und Handlungsfähigkeit innerhalb des Faches Politik/Geschichte erweitern 
konnten. 

4.2 Leistungsbewertung 

Die Kursabschlußnote ergibt sich gleichwertig aus den Leistungen im Beurteilungsbe-
reich Klausuren und den Leistungen im Beurteilungsbereich Sonstige Mitarbeit im Unter-
richt. Bei den Klausuren ist die Korrektur Entscheidungsgrundlage für die Klausurnote. 
Die Note ist zu begründen. 

Die für eine Leistungsbewertung herangezogenen Teilbereiche der Sonstigen Mitarbeit 
sind zu bewerten; die Bewertung ist zu begründen. Bei Gruppenunterricht oder Gruppen-
arbeiten sollte auch berücksichtigt werden, in welchem Maße kooperative Fähigkeiten 
und Fertigkeiten nachgewiesen wurden. Die Leistungen an Lernorten außerhalb der 
Schule, die im politisch-historischen Unterricht einen besonderen Stellenwert haben, 
etwa bei Projektarbeiten, derTeilnahme an Wettbewerben. der Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Nachbereitung von Studienfahrten, der Sichtung und Auswertung von Quellen, 
der Erstellung von Dokumentationen, Ausstellungen u.ä. können ebenfalls in die Lemer-
folgsüberprüfung und Leistungsbewertung einbezogen werden. 

Bei der Beurteilung von Leistungen im Bereich Sonstige Mitarbeit ist zu beachten, daß 
die Notenfindung ein kontinuierlicher Prozeß ist. Um den Schülern/Schülerinnen einen 
Überblick über ihren Leistungsstand zu vermitteln, ist die Note für Sonstige Mitarbeit je 
Kursabschnitt gesondert zu erteilen. 
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Die Endnoten der beiden Beurteilungsbereiche wie die Kursabschlußnote sollen eine den 
Lernzielen und der Lernsituation des Kurses angemessene Beurteilung der Gesamt-
leistung darstellen. Bei Kursen ohne Klausuren ist die Endnote im Bereich Sonstige Mit-
arbeit die Kursabschlußnote. Notentendenzen werden durch die Anwendung des 
15-Punkte-Systems (vgl. KMK-Vereinbarung vom 7. 7. 1972) ersichtlich. Die Leistungsbe-
wertung erfolgt primär unter pädagogischen Gesichtspunkten; eine rein rechnerische Bil-
dung der Kursabschlußnote ist unzulässig. Bei der Lernerfolgsüberprüfung darf nur die 
Schlüssigkeit der Argumentation und deren Begründung, nicht jedoch die individuelle 
Einstellung der Schülerin bzw. des Schülers bewertet werden. 

4.3 Abiturprüfung 
4.3.1 Anforderungsbereiche 

Die „Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung für Gemeinschaftskunde" 
(Beschluß der KMK vom 7. 12. 1979) dienen dazu, Prüfungsaufgaben zu strukturieren und 
Prüfungsleistungen besser· vergleichbar zu machen. Inhalts- und methodenbezogene 
Kenntnisse und Fähigkeiten werden in drei aufeinander aufbauenden Anforderungsberei-
chen erwartet: 

Der Anforderungsbereich 1 umfaßt die Wiedergabe von Sachverhalten aus einem abge-
grenzten Gebiet im gelernten Zusammenhang und die Beschreibung und Darstellung ge-
lernter und geübter Arbeitstechniken in einem begrenzten Gebiet und einem wiederholen-
den Zusammenhang. Die Schüler/innen sollen Grundtatsachen, fachwissenschaftliche 
Begriffe, Prozesse, Ordnungen und Strukturen, Normen und Konventionen sowie poli-
tisch-historische Kategorien, Theorien, Klassifikationen und Modelle wiedergeben kön-
nen. Methodisch gehört zu diesem Anforderungsbereich die Kenntnis unterschiedlicher 
Quellen- und Darstellungsformen, von Arbeitstechniken und methodischen Schritten bei 
der Bearbeitung von Aufgaben, wie z.B. korrektes Zitieren, Quellenkritik, der Umgang mit 
Texten, Grafiken, Statistiken, Dokumenten, Berichten, Kommentaren usw. 

Im Anforderungsbereich II geht es um selbständiges Erklären und Anwenden des Ge-
lernten und Verstandenen. Die Schüler/innen sollen Sachverhalte erklären, unter be-
stimmten Fragestellungen verarbeiten und ordnen und das Gelernte auf andere Sachver-
halte anwenden können. 

Methodisch wird erwartet, daß sie Sachverhalte darstellen, gliedern, ordnen, abstrahie-
ren, konkretisieren, generalisieren und in andere Darstellungsformen übertragen können. 
Bei Erschließung von und Auseinandersetzung mit Arbeitsmaterial geht es um die Quel-
leninterpretation und die Analyse von politisch-historischen Prozessen unter allgemeinen 
Gesichtspunkten. 

Der Anforderungsbereich III betrifft problembezogenes Denken, Urteilen und Begrün-
den. Dabei sollen erworbene Kenntnisse und erlangte Einsichten bei der Begründung ei-
nes selbständigen Urteils einbezogen werden. Die Schüler/innen sollen Bedeutung und 
Grenzen des Aussagewertes von Informationen erkennen. In diesen Anforderungsbereich 
gehört auch das kritische Reflektieren von Normen, Konventionen, Zielen und Theorien 
und deren Befragung auf ihre Prämissen sowie das Problematisieren von Sachverhalten 
durch selbständig entwickelte Fragestellungen, das Entwickeln von Vorschlägen, das Er-
örtern von Hypothesen, das Aufzeigen von Alternativen und deren Prüfung auf Realisier-
barkeit im jeweiligen Bedingungsfeld. Die Schüler/innen sollen die möglichen methodi-
schen Schritte erörtern und den eingeschlagenen Lösungsweg begründen können. Die 
Methoden sollen im Hinblick auf ihre Leistungsfähigkeit und auf ihre immanenten Wertun-
gen und Auswahlkriterien sowie auf ihre Aussagekraft kritisch überprüft werden. 
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Die drei Anforderungsbereiche lassen sich nicht immer scharf voneinander trennen, in der 
Praxis gibt es Überschneidungen. Ihre Abfolge entspricht jedoch der zunehmenden Selb-
ständigkeit der geforderten Prüfungsleistung. Dabei ist der Grad der Selbständigkeit auch 
abhängig von den Unterrichtsvoraussetzungen der Schüler/innen. Alle drei Anforde-
rungsbereiche beziehen sich sowohl auf die historische, die gegenwartsbezogene als 
auch auf die zukunftsorientierte Zeitperspektive. 

Für die Strukturierung der Abiturprüfungsanforderungen stellen die drei Anforderungsbe-
reiche eine Hilfe dar. Sie sollen eine ausgewogene Aufgabenstellung ermöglichen, das 
Verständnis für die Aufgabenstellung erleichtern und die Bewertung durchschaubar ma-
chen sowie einen Konsens zwischen den Fachlehrern/Fachlehrerinnen und eine Ver-
gleichbarkeit der Anforderungen ermöglichen. 

4.3.2 Schriftliche Abiturprüfung 

4.3.2.1 Aufgabenarten 

Für die schriftliche Abiturprüfung sind die folgenden Aufgabenarten zulässig : 

- Materialgebundene Aufgabe mit gegliederter Aufgabenstellung 
- Materialgebundene Aufgabe mit einheitlicher Aufgabenstellung 
- Problemerörterung ohne Material. 

Mit Hilfe der Auswertung von Materialien, wie Texten, Statistiken, Karten, Bildern u.ä., sol-
len die Schüler/innen vorgegebene Sachverhalte und Probleme selbständig darlegen und 
analysieren, ihr Sachwissen anwenden und die Fähigkeit nachweisen können, vorgege-
bene Materialien in.fachspezifische Zusammenhänge einzuordnen. Das Material darf in 
der vorgelegten Zusammenstellung im Unterricht nicht verwendet worden sein. 

Bei nicht materialgebundenen Aufgaben sollen vorgegebene Sachverhalte und Probleme 
anhand einer strukturierten Aufgabenstellung, die eine fachspezifische Bearbeitung erfor-
dert, dargelegt und analysiert werden. 

Die Aufgabenarten stellen unterschiedliche Zugänge zu fachspezifischen Sachverhalten 
und Problemstellungen dar. Sie bieten die Möglichkeit, Fähigkeiten zur Analyse, zur Erör-
terung und zur begründeten Stellungnahme zu überprüfen. 

Die Aufgaben richten sich nach den Zielen und Inhalten dieses Lehrplans. Sie sind so zu 
formulieren, daß Kenntnisse und Fähigkeiten in allen drei Anforderungsbereichen erwar-
tet werden können, wobei der Schwerpunkt der Aufgabenstellung im Anforderungsbe-
reich II liegt. Die Aufgabenstellung soll in der Regel mehrgliedrig und so strukturiert sein, 
daß Eingrenzung, Akzentuierung und Präzisierung der Aufgabenlösung erleichtert wer-
den. Jede Prüfungsaufgabe bildet eine thematische Einheit; unzusammenhängende Teil-
aufgaben entsprechen nicht dem Zweck der Prüfung. Die Schüler/innen sollen in der Abi-
turprüfung nachweisen, daß sie grundlegende Kenntnisse und Einsichten in das Fach Po-
litik/Geschichte erlangt haben und fachspezifische Denkweisen und Methoden selbstän-
dig anwenden können. Bei der Aufgabenstellung sollten Bezüge zum Bildungsgang mit-
berücksichtigt werden. 

Der Lehrer bzw. die Lehrerin schlägt für die Abiturprüfung drei Aufgaben vor, von denen 
die Schulaufsichtsbehörde zwei zur wahlweisen Bearbeitung auswählt. Die Aufgabenvor-
schläge müssen so gestellt sein, daß sie gleichwertige Wahlmöglichkeiten darstellen. Sie 
müssen aus dem Unterricht der Jahrgangsstufen 12 und 13 erwachsen sein und in ihren 
Anforderungen über die Sachgebiete eines Kurshalbjahres hinausgehen. 
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Mit jeder Abituraufgabe werden Angaben zur erwarteten Schülerleistung (Erwartungsho-
rizont) vorgelegt, wobei ein Bezug zu den drei Anforderungsbereichen hergestellt wird. 
Der Bezug ist vom vorangegangenen Unterricht abhängig, da nur so die Prüfungsleistung, 
insbesondere der Grad der Selbständigkeit beurteilt werden kann. Verschiedene Formen 
der Angaben zu erwarteten Schülerleistungen sind möglich. Nicht vorgesehene, gleich-
wertige Lösungen sind angemessen zu berücksichtigen. Eine Gewichtung der Teilaufga-
ben bei der Bewertung der Gesamtleistung ist möglich. 

4.3.2.2 Bewertung 
Grundlage für die Bewertung der Leistung sind die Anforderungen, die in der Aufgaben-
stellung enthalten sind und in der Angabe der erwarteten Schülerleistung in bezug auf die 
Anforderungsbereiche beschrieben werden. Hinzu kommt die Art der Bearbeitung in den 
verschiedenen Anforderungsbereichen, wobei Aspekte der Qualität, Quantität und Kom-
munikationsfähigkeit berüc~sichtigt werden. 

1 

1 

Zum Aspekt der Qualität gehören unter anderem: Erfassen der Aufgabe, Genauigkeit der 
Kenntnisse und Einsichten, Sicherheit in der Beherrschung der Methoden und der Fach-
sprache, Stimmigkeit und Differenziertheit der Aussage, Herausarbeitung des Wesentli- 1 
chen, Anspruchsniveau der Problemerfassung, Fähigkeit zur kritischen Würdigung der 
Bedingtheit und Problematik eigener und fremder Auffassungen. 

Zum Aspekt der Quantität gehören unter anderem: Umfang der Kenntnisse und Einsich-
ten, Breite der Argumentationsbasis, Vielfalt der Aspekte und Bezüge. 

Zur Überprüfung der Leistung gehört auch, ob der Schüler bzw. die Schülerin sich in an-
gemessener Weise verständlich machen kann. 

Bei der Bewertung ist daher im Hinblick auf die Kommunikationsfähigkeit zu berücksich-
tigen: Klarheit und Eindeutigkeit der Aussage, Angemessenheit der Darstellung, Über-
sichtlichkeit der Gliederung und der inhaltlichen Ordnung. 

Die Note "ausreichend" kann erteilt werden, wenn 

- zentrale Aussagen und bestimmte Merkmale eines Textes (Materials) in Grundzügen 
erfaßt sind, 

- die Aussagen auf die Aufgabe bezogen sind, 
- dabei grundlegende fachspezifische Verfahren und Begriffe angewendet werden, 
- die Darstellung im wesentlichen verständlich ausgeführt und erkennbar geordnet ist. 

Ein mit „ sehr gut" beurteiltes Prüfungsergebnis setzt Leistungen im Anforderungsbe-
reich III voraus. Auch ein mit "gut" beurteiltes Prüfungsergebnis verlangt mindestens an-
satzweise Leistungen im Anforderungsbereich III. 

4.3.2.3 Aufgabenbeispiele 

1. Aufgabenbeispiel 
Aufgabentyp: Materialgebundene Aufgabe mit gegliederter Aufgabenstellung 

Thema: 

Material: 
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Menschenrechte und Verfassungsrecht in Deutschland 
1. "Gesetz betreffend die Grundrechte des deutschen Volkes" vom 28. 12. 

1848 (Auszug) 
(ReichsgesetzblatVQuellensammlung zur deutschen Verfassungsge-
schichte) 



2 .• Forderungen des deutschen Volkes" - Mannheimer Flugblatt von 
1848; in: Deutscher Bundestag (Hg.), Fragen an die deutsche Ge-
schichte, Bonn 1979, S. 140 

Aufgabenstellung: 

1. Ordnen Sie das .Gesetz betreffend die Grundrechte des deutschen Volkes" (Text 1) in 
die Ereignisse der Jahre 1848 und 1849 in Deutschland ein und bestimmen Sie dabei 
den rechtlichen Stellenwert dieses Dokumentes! 

2. Ermitteln Sie, welche der „Forderungen des Deutschen Volkes" (Text 2) in die .Grund-
rechte" aufgenommen worden sind! Vergleichen Sie die politische Richtung des Flug-
blatts mit den politischen Gruppierungen in der Frankfurter Paulskirche und stellen Sie 
einen möglichen Zusammenhang her zwischen den nicht berücksichtigten Forderun-
gen und der (beruflich-sozialen) Zusammensetzung der Nationalversammlung! 

3. Weder die Grundrechte von 1848 noch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch-
land, das in der Verfassungstradition von 1848 steht, sehen - im Gegensatz zur Verfas-
sung der DDR - ein Recht auf Arbeit vor. Dagegen ist in die Erklärung der Menschen-
rechte der Vereinigten Nationen von 1948 ausdrücklich das Recht auf Arbeit aufgenom-
men worden. 
Erklären und bewerten Sie diese verfassungsrechtliche Lage! 
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~"' Zt,ct. 

J. „ 
~.s N111rrflr ~l,•lr i'rtltN 11ue brn !lnnrb~ri11r11 l'rr 0111olt11, l\'tldit b11~ l'rntirt•t 

im" birrrn 
J. 2. 

Ju,·r tiuti'1•t b111 "11e ~r11tfcf>t !Rtictl·bi1r11mt1111. 1'.)jr ihm Jtrntl ~dftll J111lrhrnM1 
1t11'tt l.inn n i:t jr~tn1 l'tnlflt'~n ~.1nl'r nnnir~rn. Ut6rt h3 Okctt. \llr l'rntfd>•n 
!11~urf4mn1luu11 \II 1rn~lrn, .-rrfit111 h4 !Jlridi41rnN11rfr •. 

f . 3. 
3ntt 'tr111icflr ~.u l'd "'"'', an jr~tn1 Orlr br~ 9ltictH!Qrbitlre f ri1tn ftufnu~ah 

t•O 'fl1„t. 111i~ 1n nrfln1111, ~ir11r11fc\>11ftr11 icl'tr ftrt i• rm•rrtirn an~ l'nrü&rr \II rni1i9t11, 
.)IO(JI ~l.lbruu11311r(11 \ll "rlrci~rn, t·11~ ~rmrinl'r6ihnrructir Jll ßtll'innru. 

!t'ir ~r~i1111nn11r11 lÜt br11 tlufrnlbnlt unb !Do~nflO nmbcn l•ut~ rin .~ru11111W. 
ßtltf. inrr iür brn <Br11•nbrbrlric6 bnr~ rinr QJr1vrrbt(lrbn111111 für Q•UIJ !trulidill11") · 
""" l'rr ~rirt.1~rll'11l1 f rpgrf rur. 

~. „. 
Xtlll llruril{ltt e11141 b111 r 11oif<trll frintu t!11ar~öti9r1 un• 11ll~tru t'ru1i~t11 tlllCI 

Unmict)icll i• tiargtrli~·rn, vtiuli~tl 1nb \Jt06t5. !Nr~lr snactu I l\ltlctm flit lt.Im• 
111~ ~atll.inl'tr illtictirDt. 

1. 7. 
!•,•r 1'r111 ~rire.r gill ftin UnltrfclJirb brr e1Anl'r. !D1·r ~~cl 111~ ei.,ur 111 am· 

11cl1d•cn. 
~fit ~1,111~rOuormv1r Onb Abgrfttnlft. 
Tit ~cmj~rn Onb uor bru1 Glticor glti~. 
~llt tirrl, iu f1•wtil fit 11id1I 1ui1 rinrm 91'mtt vn~nuf\1'11 ~nb . tiu~ 1111;111· ~1·ti1·• 

tit•li l'111it11 uir ll'it~tr ri!t,\ffi1l)1t 11·t1~rn. 

~cl'in ~r.1.i1~1111111·l1~fi 11rr l'.uf \11111tincur1111ö1u,ntil}t1I eir.11111' dnrn Cu•tu 1t1111r1111i.·n. 
!t'ir i:fi'r111li<\11·u ~'lc1111rr jmb fi1t aUt ~rjJ~i111m l)ld11l iu11111111ll111. 
!t'it ~\.lt~tl'~it\1 t itl jur ~u,· oltict_1; e1cUun1wnn11 lln ~··rfrl(•l'lt ~"~" 11i1\•t 1i.111. 

•. 0. . 
Tir ~t'~rtpr.aft 1 tlllf!Rtat'mlltn k'O bd •ritR-'ttdll "' \lOrf~rri•t. C'~tr (IQ~ err· 

wtu i111 iJoU ffl '.llrntmirn ftt aali~I, ft1 1t'it l'tt '21r11fcn l't41Jr11n11t1fl, l'rt !lr.1n~· 
1111u1111111 nnl' hr lrtlnlid!rn ;31i~ti9aa9, "nb a&otf~afft. 
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!'1r '!l'1•lln1111n iit 1111\lttfr•li~1. 
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1. to. 
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i11nt1Mll> ~tr nndlpcn \'ltr nn~ tl"'1ttJiA ernn~tn ~rm !\1·tbtili111rn t•w1lrtlr 
l\'rr:irn il'fl , 
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:u ~n rrn ~·'""' nn~ ~&1tmrn, in t\'rfdlrn hO QJrfr~ an611e1flnt~n·rift trlli1111111r11 
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• . t'l. 
~d l\ritf9r~rlu1ni; i~ l}tll•Jbdtiflrt. 
1'it tri ~rafünil\ltlidlrn lht1trfll~Ull1\tll unb il aritiJffJUtn 1otftirr11~i9rn fe-

f~t„h119r1 ~•b b•rl\I ~ir tJtfreart119 frP&•~rllt11 • 

• . t3. 
3dtt ~1ti4r ~11 bll 9fr~t, •nrct Sen, ectrift, !n111tf u.~ lllll'li"r '.I'.ir--

tt,._.e fri•r !Jlri1119 fui 1• iufrr1. • 
~ir \htiifrri~ril hrf aatn lri1t1 U•~Öl~tll Hb i• lrinn tiJriir burdl "l•tbr11-

9nik !Jl•frt9d11, H•ralli4 ft1fu, ~actf~t1ra, ei4rr~ri1eb1Prll11aorit , ~1a .1tr·· 
11"19t1, t'tf~r.iar1n9r11 brr ~r1tfrrrit1 obn kf "•4~Hkl~. 'l'tlwr(lotr l'l'tr n•l'rlt' 
,Ot••Hl}fll tct frtita tlctftftrO hf .-riaft, f 1ftt1•irt l'btt Ollil)tl.wbtn 1t•rrltr11. 

Ucton \h1P,r9c,nt, aitlcfJt HI l•lf 9ff8f11 ttrf&1l9t 1Ut1h11, 1i-illl hrcfl 2dlt\'11r 

eni~t 9rart~lt. 
Qi1 '1rrftJtftt l'ir• \lo• 91r~t n1.aft1 k'ttkl . 

• • 1-1 • 
.3dn 1't11i~r ~41 ""Ur Qff111hne• anb C8nt1ifft1djrri~ri1 . 
tlit11Hb i~ ttfl'~id,llrt, fri11r rdi9i~fr llrttr5r11911ne 111 11~r11(lcmn. 

f . US. 
3rkf !Dt11f4r lfl 1111hf~r4Aft 11 hr 9rmrinfo111t11 ~.inOlidlrn 1111b Nfr111lic1lr11 

uttne fri•n !!llrliei••· 
llntr~ 11b lJtr9r~t1, kld~r tri lneätuae biritt \.lrcitrir flt911119r11 rwrr11 "•• „. kll etf rtr t• lttflrafr•. 



t. HI. 
!t'af~ ••• nli9itir ~dn111111il ~ir• ' •rr <.truaO ~n bi11n1·11imnt 11111' 1l.a.ut11'1ir~rr 

li~ra "rdltr llldtt ~rbl1sr aodl •rf~rbh. !Dra paa1tbCu9t1tidlr11 1,ltluNrn r.u1 l'.it' 

(rttr fti•ra tlHm~ 1~11. 

1. tt. 
t'ir fi\1ft'rnfd!t1ft 11b i~tt ff'rt itl fttl. 

1. 23. 
I'd llatmi~I~· anti ('rairh11n116ft'rfrn fltllt llllltr btr C6trt111f~dll ll~ et1l1\f/I, 

111• irt, n~Rtft~rn l'IOIU 9lrli9iC1n~11111mi~1. bcr fü4ujj;ctili911nn llrr "riPli~fcit al~ 
frlditt r111!11'~'"· 

J. 2.f. 
lhttrmdlt5' anti (!r\irba119e.nf1ollr11 ~u Rr&nllru, \II f•ilra nnb All Mdlrn llntrr• 

ridlC 1• trthilr1, ftrht Jrllr• ~ntfdir11 frri, ll•rna tr frjnr ~rfdbi9unn llrr ~rtrrffrn•rn 

!tu111flrl11•rl'r Hif'Anrirfr11 h4f. 
t'n 11.111tlidlr lhatmidlt u11tnlit11t ftlntr !McflrAnfunn . 

•• 2&. 
~nr llit ~ilbnt1A ttr •ntfcf)ra 3119nill fcU hrdl ~trrntfütr e~ulrn &6rr4R 11r111I· 

Rtl~ jltirritt „rrbra. 
~lurw rtn l'mn 0crRl'lntTttrr tiitft1 ihr Jtinlln ""'' 'lJnr9r~rfrMrnr11 nicN 

1'11~r •ru lln1micfll '"trr•, •·rl~rr fir tir 11ntrrrn \lolfffcf\11lrn '"'ß'r~rir•rn ill . 

•. 20. 
!l)jr ~tft1tfl~t1 ft~lU 'G6ta blt ~t~lt btc et4Glfbitllff, 
!Dft etHt ~dlt Ullltt 9tft.li4 9totbnrlte 8ft~rlli9u119 btt ~1'11Uia•cn Hf l'tr 

~l kr •f1li~t1 blr tr'm bcr tlolfff ~11h1 011. 

1. 27. 
8lt •t1 Uatmi"t i1 t)o(ftf~urra u11b 11irtlmu @rnm~cf~ult11 ll'1tl' lt111 ~ut• 

td• tr1o•IL 
UdcaitttUt1 (ol 4Jlr 11Ut1 6firatli~r11 U1tmi4t1n~ollr11 frc1tr \111mid,ll gt• 

„A~rt IMBtl. 

•. t8. 
Clt Jt~ ri1t11 3tbtl flri, fcivca twraf &• .a•lca 111b "~ für llcnf tlbru aa~1•· 

ti1H1 '· l'it 11• „, n ~ill. 
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t. 32. 
~„ fier•t,111 itl unrrlrtliitt. 
(.füat QaldßlllAQ fllRll llU GU5 flücfpd!ltl hO 9ra1tinr11 ~rtltll , llllt our c..sJruull 

riatd @Jrfr•ro 1ut er11r11 Rtm~tr ~alfcti1Di9ua11 vor9rn1•111u11u lllttl'rn. 

ti.ae 9rifti9r Qitltlllhu• fra ••m~ Dir !JiricMQrirWh•R 9rfc1'1•\l• lt'trl'r11. 

f . ·U. 
IUt •nictulhdtit Qt~I vo111 e11111lt oul. flj foUru lti11t ~11lri111011i.il1Jtrid11r 

k~r~t1. 
•. 42. 

~Ir rl*trll~t QJriu,if1 111irb frlbP~iiable voa br11 '8rri~1ta 11rlib1. 4'11bi11m· uuo 
ttiailltriAJl•~iJ lft ua~4tt~of1. 

9iittaoab b4rf fri1mu 9rfr•li~r11 IRi~ln r111ao11r11 ll'trbrn. tcu•nnb111t1)trllttt i1•llt11 
ait '"t1fah1. 

• . .f3. 
~b i.ill lrU.111 iirivUr9lrtt11 Qlnl~ianaul> l>rr \lrrroutu obrr @um 11rb,·11. 
!lit ~ili1ir9rri~l„4ddt IP Hf blr lfhrlbriluue aailil~rii~rr tl~rbrtctiru 1111~ 

tifr11r~t1, fo wir kt 1~ili1Ar•!)lkiplh1arorr11r~t1 hfltrhrt, vorbrbollliJ> t1·1 tJrfüa1· 
•HßtM fif kl lfitR6fta11b. 
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,JJ.orber11ngen 
1' e ~ 1' e u t f ~ e n ~ o 1 f e ~. 

~!!gemeine Sl3offsberoatfnung mit freier c.ma{)( b~i: 

Offüiere. 
~in beutfcl)es ~arfament, frei gemä()ft burd) ba~ 

S!)Q(f. ,Seber be.utf<l)e ~ann, foba(b er bas l r ~e ,Saf)r 
errei<l)t [)at, ijr roa{)ffa[)ig afs Urroa[J(er unb ron()fbar 4um 
sma[)fmunn. Q!uf je IOOO ®ee(en roirb ein Sfüa()fmann 
ernannt, auf je 100,000 ®eden ·ein 2!ogeorbneter 0um 
~adament. ,Seber ~eutfcf)e, o{)ne ffiucffl<l)t auf ffiang, 
e>tanb, Sl3ermogen unb ffiefigion fann 'Jnitglieb biefes ~ar1 
Jament5 roerben, foba(b. er ba5 15 fte ~ebensja{)t ;uruCf_,, 
gefegt ()at. ~as ~adament roirb feinen <25i~ in ~ranffurt 
()aben unb feine @ef d)Qfts1.0rbnung f dbft tntroerfen. 

Unbeblngte ~re§freiC)eit. 
Sl3ollflanbige ffiefigions1, @eroi1fens1 unb ~d)rfreif)eit. 
Sl)o(rst{)umficf)e ffied)t5p~ege mit ®d)rourgerid)ten. 
2!Ugemeines beutf d)es ®taatsburger„ffied)t. 
@ere<l)te Q)efteuerung nad) bem ~infommen. 
c.l.ßobfflanb, Q3Hbung unb Unterticf)t fur 2llle. 
ecf)u~ unb @eroa()r!eifiung ber 2!roeit. 
2!usgfeid)ung 'bes ~i§~ed)aftni1fes \>on ~apitaf unb 

2!rbeit. 
c;noffstf)umfid)e unb billige e>taats1Cl3rn'Oa!tung. 
c;nerantroort!icf)feü aller ~inifter unb ®taatsbeamten. 
~bf cQaffung aller c;norrecf)te. 

Mannheimer Flugblatt von 1848 
In: Deutscher Bundestag (Hg.): Fragen an die deutsche Geschichte, Bonn 1979, Seite 140. 
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Unterrichtszusammenhang 

Die Aufgabenstellung knüpft an die Themenvorschläge 7.3. Verfassungsrecht und Verfas-
sungswirklichkeit im historischen Prozeß" (bzw. 7.1) und 1.3 „Arbeit und Arbeitslosigkeit 
im sozialen Wandel -Von alten zu neuen sozialen Fragen" an. Während aus dem Kurs 1.3 
vor allem die sozialpolitische Thematik aufgenommen wird, ermöglicht der Kurs 7.3 eine 
Erörterung der verfassungsrechtlichen Reaktion auf das historische und gegenwärtige 
Problem der Arbeitslosigkeit. Zugleich wird die Ergänzung der bürgerlichen Freiheits-
rechte um die sozialen Grundrechte und der damit verbundene Wandel vom liberalen 
Rechtsstaat des 19. Jh. zum Rechts- und Sozialstaat des 20. Jh. angesprochen. In metho-
discher Hinsicht schließt die Aufgabenstellung an Analysen von politischen Flugschriften, 
an Erörterungen der Rechtswirkung von Verfassungsvorschriften sowie an die Auswer-
tung von Statistiken an. 

Leistungsanforderungen (Erwartungshorizont): 

Im Rahmen des Aufgabenteils 1 sollen die Schüler/innen ihr Grundwissen über die Bemü-
hungen der Frankfurter Nationalversammlung zur Erstellung eines deutschen Verfas-
sungsentwurfs entwickeln. Mit Blick auf das Scheitern dieser Bemühungen muß das Ge-
setz vom 28. 12. 1848 - trotz der Verkündung im Reichsgesetzblatt-als nicht in Kraft ge-
treten eingestuft werden. Ein Hinweis darauf ergibt sich auch aus dem Grundwissen über 
die oktroyierte Verfassung in Preußen. (Anforderungsbereiche 1 und II) 

Bei der Lösung des zweiten Aufgabenteils sollen sich die Schüler/innen an der Unter-
scheidung zwischen bürgerlichen Freiheitsrechten und sozialstaatlichen Grundrechten 
orientieren. Auf dieser Grundlage und in Verbindung mit einer Beschreibung der an der 
politischen Willensbildung beteiligten Gruppierungen soll der Zusammenhang zwischen 
politischer Repräsentation und Interessenwahrnehmung aufgedeckt werden. Zugleich 
sollte deutlich werden, daß die soziale Frage 1848 zwar bereits offenkundig war (z.B. We-
beraufstand 1844), daß aber die entstehende politische Grundrichtung des Sozialismus 
damals noch keine hinreichende Räsonanz und Organisationsform im politischen Leben 
gefunden hatte. (Anforderungsbereiche 1 und II) 

Gegenwartsbezug und Zukunftsorientierung im 3. Aufgabenteil erfordern von den Schü-
lern/innen Reflexion und Analyse des Kontextes von politischem und ökonomischem Sy-
stem, von Verfassungs- und Wirtschaftsordnung. Sie sollen erörtern können, vor welchem 
verfassungsrechtlichen Problem ein Staat steht, der gegenüber einer marktwirtschaftli-
chen Ordnung Sozialstaatsprinzipien geltend machen will. Zugleich geht es um die Frage, 
ob der Staat ein Grundrecht auf Arbeit garantieren könnte, dessen Realisierung letztlich 
die Unternehmungen und Haushalte durch autonome Produktions- und Konsument-
scheidungen bestimmen. 

In diesem Zusammenhang sollen die Schüler/innen den Wandel der Staatsauffassung an-
hand der Verpflichtung des Sozialstaates verdeutlichen, Arbeitslosigkeit durch Vollbe-
schäftigungspolitik möglichst zu verhindern und zumindest die materiellen Schäden von 
Arbeitslosigkeit sozialpolitisch zu mindern. Sofern auch das Thema 3.2 .Soziale Markt-
wirtschaft und ökonomisches System des Sozialismus" behandelt worden ist, kann dar-
über hinaus ein Vergleich mit Verfassungsanspruch und -realität in der DDR erwartet wer-
den. (Anforderungsbereich III) 
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2. Aufgabenbeispiel 

Aufgabentyp: Materialgebundene Aufgabe mit gegliederter Aufgabenstellung 
Thema: 

Material: 
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Modelle gesellschaftlicher Entwicklung 

Zwei grafische Darstellungen des Modells der Entwicklung der Beschäfti-
gungsstruktur nach Jean Fourastie und Auszüge aus dem Statistischen 
Jahrbuch 1986 der Bundesrepublik Deutschland. 



Die Übergangsperiode 
(Entwicklung der Beschäftigungsstruktur) 

Aattil ll<r lend•i"'•alfü~ „..Mlli1tc• (priall) u „, 1.u.1a 
••• ;„ •• „.,~„.„ (i• TH). 

~ 
100 

Prim.irt 
Zw1'l1~111ion 

M11t1800 

IO 
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liberg11ng~ri(>(f~ 
1 
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TtrliillY 
Z1111//s11110n 

2000 

Aottil „. p„„ ... ia llc„llipoJH ait Jtrio&t• ..... „_ ,.,...,,„ (m1ar). 

A9r11riSchr S111r~riodt A11stkhnut1;spN fM~riodt Ttrllirt Zml 
t>tlN prim11rr /)berg11n9sptn0dt ___ .,. 
Zmli$11tiotl 

In: Jean Fourastie : D ie große Hoffnung des 20. Jahrhunderts, Köln 1969, Seite 120 f. 
(Französische Originalausgabe: Jean Fourastie: Le grand espoir du XX" siecle, Edition 
definitive, Gallimard , Paris 1963) (Erstveröffentlichung: Paris 1949) 
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CD 
.i:. Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen 

Jahr Land- und Forstwirt- Produzierendes Handel und Verkehr Sonstige Wirtschafts-
schaft, Tierhaltung und Gewerbe bereiche 
Fischerei (Dienstleistungen) 
in Mill. Anteil in% in Mill. Anteil in% in Mill. Anteil in% in Mill. Anteil in% 

1950 5,0 24,6 8,6 42,6 2,9 14,3 3,7 18,4 

1960 3,6 13,8 12,5 47,7 4,5 17,2 5,5 21,3 

1970 2,2 8,5 13,0 48,8 4,6 17,5 6,7 25,2 

1975 1,7 6,6 11,6 45,5 4,7 18,4 7,5 29,4 

1980 1,4 5,3 11,6 44,3 4,8 18,3 8,4 32,1 

1985 1,3 5,1 10,4 41,1 4,6 18,2 9,0 35,6 
(geschätzt) 

In: Statistisches Bundesamt Wiesbaden (Hg.): Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland Jahrgang 1965, Stuttgart und Mainz 1965, Seite 151, 
Jahrgang 1975, Stuttgart und Mainz 1975, Salta 150; Jahrgang 1986, Stuttgart und Mainz 1986, Seite 1o:<J 

Erwerbs-
tätige 
insgesamt 
in Mill. 

20,2 

26,1 

26,5 

25,5 

26,2 

25,3 



Aufgabenstellung 

1. Analysieren Sie die grafische Darstellung des Modells der Entwicklung der Beschäfti-
gungsstruktur nach Jean Fourastie! ~ 

2. Erörtern Sie die Implikationen des Modells! 

3. Vergleichen Sie Modell und Wirklichkeit am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland! 

4. Beurteilen Sie die Auswirkungen der aufgezeigten Entwicklungen! 

Unterrichtszusammenhang 

Die Lösung der Aufgabe setzt voraus, daß der Schüler bzw. die Schülerin an einem Kurs 
mit einem Thema über die Entwicklung von der Agrar- zur Industrie und Dienstleistungs-
gesellschaft in Deutschland teilgenommen hat. Geeignet wären die Themenvorschläge: 

2.1 "industrielle Revolutionen und der Strukturwandel der wissenschaftlich-technischen 
Zivilisation", 

2.2 . Agrargesellschaften und Industriegesellschaften -ökologische Schäden und ökolo-
gisches Bewußtsein", 

2.3 .Geschichte der Wissenschaft, technisch-ökonomische Entwicklung und Fortschritt 
der Gesellschaft". 

Bei der Aufgabenlösung können Bezüge zum Themenbereich 1 „Arbeit, Beruf und Frei-
zeit", zum Themenbereich 3 „Wirtschafts- und Sozialverfassung" und zu anderen The-
menbereichen hergestellt werden. 

Außerdem können Kenntnisse aus den Fächern Volkswirtschaftslehre und Betriebswirt-
schaftslehre einbezogen werden, z.B. aus den Themenkreisen „Produktion und Produk-
tionsfaktoren" (insbesondere Produktionsfaktor Arbeit), .Gesellschafts- und Wirtschafts-
ordnung" und „Sozialprodukt". 

Leistungsanforderungen (Erwartungshorizont): 

Die Schüler/innen sollen aus den grafischen Darstellungen des Modells eine Beschrei-
bung der Entwicklung von der Agrar- zur Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft ablei-
ten können. Voraussetzung dazu ist die Kenntnis des Prozesses und der Theorien der 
industriellen Revolutionen im 19. und 20. Jahrhundert sowie ihrer wesentlichen Ursachen 
und Folgen. 
Zentraler Begriff des Fourastieschen Modells ist der technische Fortschritt. Dabei ver-
wendet der Autor eine Aufgliederung der Volkswirtschaft in einen primären, einen sekun-
dären und einen tertiären Sektor, ein Gliederungsschema, das auf Colin Clark zurückgeht 
und das den Schülern/Schülerinnen bekannt sein müßte. Zu den wesentlichen Implikatio-
nen des Modells gehört der unterschiedliche technische Fortschritt in den drei Sektoren. 
Dadurch kommt es zu unterschiedlichem Anstieg der Produktivität, insbesondere des 
Faktors Arbeit und zu Wanderungsbewegungen der Arbeitskräfte vom primären in den 
sekundären und den tertiären Sektor. Fourastie nimmt dabei an, daß der tertiäre Sektor 
wegen seiner vergleichsweise geringen Produktivitätszuwächse und wegen der ständig 
wachsenden Nachfrage nach Dienstleistungen die aus den anderen Sektoren abwan-
dernden Arbeitskräfte aufnehmen kann. 

Bei der Etörterung der Modellvoraussetzungen wird erwartet, daß sowohl die Aufgliede-
rung der Gesellschaft wegen der Abgrenzungsprobleme als auch die Hypothese von der 
nahezu unbegrenzten Aufnahmefähigkeit des tertiären Sektors wegen des auch hier rele-
vanten technischen Fortschritts problematisiert werden. 
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Der Vergleich mit der Realität in der Bundesrepublik ergibt eine weitgehende Übereinstim-
mung des Modells mit der Entwicklung im primären Sektor. Der sekundäre Sektor hat, an 
dem Anteil seiner Beschäftigten gemessen, seinen Höhepunkt bereits überschritten; der 
tertiäre Sektor wächst weiter. Allerdings ist in fast allen hochentwickelten Industrieländern 
ein hoher Anteil struktureller Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Dieses Phänomen wird im 
Fourastieschen Modell nicht erfaßt und müßte problematisiert werden. (Anforderungsbe-
reich II) 

Bei der Beurteilung wird erwartet, daß die Schüler/innen die Konsequenzen des Struktur-
wandels der Wirtschaft sowohl aus der Sicht der betroffenen Arbeitnehmer, der Unterneh-
men wie der Gesellschaft erkennen und beurteilen sowie politischen Handlungsbedarf 
ableiten können. Dazu gehört auch die Einschätzung des Prognosewerts des Modells, 
die Zeitbedingtheit seiner Entstehung und die Einbeziehung wirtschafts- und gesell-
schaftspolitischer Erkenntnisse über den Strukturwandel und seine Folgen aus der jüng-
sten Vergangenheit. 

Von den Schülern/Schülerinnen wird erwartet, daß sie Wirtschaftsgeschichte und Konse-
quenzen für die eigene Orientierung sowie für politisches Handeln reflektieren. Dazu ist 
die Anwendung der drei Zeitperspektiven erforderlich. Methodisch verlangt die Aufgabe 
den Umgang mit grafischen Darstellungen wirtschaftstheoretischer und wirtschaftspoliti-
scher Modelle und Statistiken, die Anwendung der Stufentheorien wirtschaftlichen 
Wachstums sowie den ideologiekritischen Umgang mit den Theorien gesellschaftlicher 
Entwicklung. (Anforderungsbereich III) 
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3. Aufgabenbeispiel 
Aufgabentyp: Materialgebundene Aufgabe mit einheitlicher Aufgabenstellung 

Thema: 

Material: 

Familie und Geschlechterrolle im sozialen Wandel und in unterschiedli-
chen Kulturen 

Grafische Darstellung zu Familienformen 
In: Ingeborg Weber-Kellermann: Die deutsche Familie, Versuch einer So-
zialgeschichte, Frankfurt/ Main 1974, Seite 13 ff. 

_____ _......._„ 
~„- ..... ..... „ ,„a. 

r 1:wu ...-. r.r a""C: a.Cl"• f! 

Q,,,..,1 i r. "'"'' 6 1.;onotn• t ct\• E·nf'le 1ten 

Gropr HouJhalufamilii 

Klt111/amilu 

<:J ..... „.,,.,., 
-l"'ttT•fWt"llUt:rl1 '1 
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Aufgabenstellung 

Interpretieren Sie die grafischen Darstellungen und entwickeln Sie dabei die in ihnen sym-
bolisierten Theorien über den Wandel sozialer Beziehungen, Funktionen und Rollen! 

Unterrichtszusammenhang 

Die Lösung der Aufgabe setzt die Teilnahme des Schülers bzw. der Schülerin an einem 
Kurs mit dem Thema 5.1 „Familie und Geschlechterrolle im sozialen Wandel und in unter-
schiedlichen Kulturen" innerhalb des Themenbereichs .Sozialisation und Identitätsent-
wicklung" voraus. Darüber hinaus ergeben sich Bezüge zu Themen, die sich mit der Indu-
striellen Revolution befassen (Themenbereich 2: Wissenschaftlich-technische Entwick-
lung, Produktion und Umwelt). Den Schülern/Schülerinnen sollte die wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland zwischen ausgehendem Mittelalter und Ge-
genwart in Grundzügen bekannt sein. 

Leistungsanforderungen (Erwartungshorizont): 

Anhand der grafischen Darstellung soll die Entwicklung der Familie von der Großfamilie 
und der großen Haushaltsfamilie bis zur heute überwiegenden Klein- bzw. Kernfamilie 
dargestellt werden. Die wesentlichen Ursachen dieses Wandlungsprozesses sind: die In-
dustrialisierung mit der einhergehenden Trennung von Wohn- und Arbeitsstätte, die Wan-
derung vom Land in die Städte, die einen neuen Familientyp mit eigener Familienkultur 
schafft. Dabei erfährt das Patriarchatsprinzip, das dem Vater die Funktion als Familien-
oberhaupt, als Planer und Verwalter der wirtschaftlichen Existenz der Familie, als Träger 
häuslicher Kultur und als Erzieher zuwies, einen gravierenden Wandel. Die Mehrgenera-
tionenfamilie wird von der Ein- bis Zweigeneratlonenfamilie abgelöst. (Anforderungsbe-
reiche 1 und II) 

Es wird erwartet, daß die Rollenzuweisung in der Familie, das Rollenverständnis von Män-
nern und Frauen, der Wandel vom Patriarchat zur Partnerschaft sowie deren geistesge-
schichtliche, rechtliche und praktische Wirkungszusammenhänge erörtert werden kön-
nen. Ein Rückgriff auf verschiedene Rollentheorien als Erklärungshintergrund für Rollen-
verhalten in der Familie ist sinnvoll. (Anforderungsbereich II) 

Die wesentlichen Funktionen der Familie (Existenzsicherung, Reproduktion, Sozialisation, 
l soziale Plazierung, emotionaler Spannungsausgleich u. a.) sollten von den Möglichkeiten 

gegenwärtiger Familienverfassung (Klein- bzw. Kernfamilie) her beurteilt werden können. 
Hier können eigene Sozialisationserfahrungen der Schüler/innen einfließen. In diese Re-
flexion sollten Alternativen zur Kleinfamilie einbezogen werden. (Anforderungsbereich III) 

Methodisch müssen die Schüler/innen nachweisen, daß sie grafische Schaubilder mit 
Strukturdarstellungen analysieren und aus dem Vergleich der Darstellungen den Wand-
lungsprozeß der Familie ableiten können. Die Kenntnis der Grundbegriffe rollentheoreti-
scher Analyse und deren Anwendung auf das Rollenverhalten in der Familie sind notwen-
dige Voraussetzungen für die Lösung der Aufgabe. 

In die Beurteilung könnten beispielsweise Prognosen über die Bevölkerungsentwicklung, 
den Altersaufbau der Gesellschaft oder das generative Verhalten der Familien einbezogen 
werden. Dabei müßten auch Bedingtheit und Differenziertheit von Prognosen berücksich-
tigt werden. 
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4.3.3 Mündliche Abiturprüfung 
4.3.3.1 Aufgabenarten 
Als Ausgangspunkt für die mündliche Prüfung dient eine begrenzte, schriftlich verfaßte 
Aufgabe auf der Grundlage vorgelegter Materialien. Die Aufgabenstellung, die einheitlich 
oder gegliedert sein kann, muß es ermöglichen, daß der Schüler bzw. die Schülerin in 
allen drei Anforderungsbereichen Fähigkeiten nachweisen kann. 

In der mündlichen Prüfung geht es besonders um folgende Fähigkeiten 

- sich klar und hinlänglich differenziert auszudrücken und Überlegungen in gegliedertem 
Zusammenhang vorzutragen, 

- ein themengebundenes Gespräch zu führen, dabei auf Impulse des Prüfers einzugehen 
und gegebenenfalls eigene sach- und problemgerechte Beiträge zu weiteren Aspekten 
einzubringen, 

- fachspezifische Grundbegriffe und Verfahrensweisen anzuwenden und eine angemes-
sene Stilebene zu beachten, 

- die Inhalte des vorgelegten Materials zu erfassen und das behandelte Thema bzw. Pro-
blem zu erläutern, 

- eine Einordnung des Sachverhaltes oder Problems in übergeordnete Zusammenhänge 
vorzunehmen, 

- sich mit den Sachverhalten und Problemen des vorgegebenen Materials selbständig 
auseinanderzusetzen und gegebenenfalls eine eigene Stellungnahme vorzutragen und 
zu begründen. 

4.3.3.2 Bewertung 
Für die Bewertung der Prüfungsleistung gelten dieselben Grundsätze wie für die schriftli-
che Prüfung. Außer den fachlichen Leistungen sind die Fähigkeiten zur Kommunikation 
zu berücksichtigen, also unter anderem 

- Verständlichkeit der Darlegung und Angemessenheit des Ausdrucks, 

- Gliederung und Aufbau der Darstellung, 

- Eingehen auf Fragen, Einwände, Hilfen, 

- Verdeutlichung des eigenen Standpunktes. 

Ein mit . sehr gut" beurteiltes Prüfungsergebnis setzt Leistungen im Anforderungsbe-
reich III voraus. Auch ein mit .gut• beurteiltes Prüfungsergebnis verlangt mindestens an-
satzweise Leistungen im Anforderungsbereich III. 

4.3.3.3 Aufgabenbeispiele 
1. Aufgabenbeispiel •J..ir0!1ot.ti.111c 

Aufgabentyp: Materialgebundene Aufgabe mit gegliederter Aufgabenstellung 
Thema: Der 17. Juni- Nationaler Feiertag oder „freierTag• der Nation? 
Material : Gesetz über denTag der deutschen Einheit vom 4. 8. 1953 
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Bundesge, e tzblatt , Jahrgang 1953, Teil 1, S. 778 

Gesetz über den Tag der deutschen Einheit. 
Vom 4. August 1953. 

Am 17. Juni 1953 hat \ich da\ dcut<;<;he Volk in der 
<OWJell<chcn Be<atzung,zone und in 0,,tberlin gegen 
d ie kommunistische Gewa ltherr<eluft erhoben und 
unte r \Ch„eren Opfern <eine n Willen zur Fre iheu be-
kundet. ~r 17. Juni ist dadurch zum S}mbol der deut-
<che n Einheit io Freihe it geworde n . 

D er Bundestag hat das folge nde Ge,etz beschlos-
~n : 

§ 1 
De r 17. Juni ist de r Tag der deutsche n Einheit. 

§ 2 
De r 17. Juni is t gc..etzlichcr Feienag. 

§3 

Dieses Ge<ctzgih nach Maßgabe des§ 13 Abs. 1 des 
Dn ttcn Üt>crleitungsgc..etzcs •om 4 ,Janua r 1952 
(Bundesgc>Ctzbl. 1 S. 1) auch 1m Lande Berlin . 

§ 4 
Dieses G esetz tritt a m Tage nach \CmcrVerkundung 

in Kraft. 

Oie verfassungsmäßigen Rechte d es Bundesrates 
sind gewahrt. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 
Bonn , den 4. August 1953. 

Der Bun des pr äs id e nt 
T h eodor H e u " 

D e r Bun deska n z l e r 
A d ena u e r 

Aufgabenstellung 

1. Überprüfen und konkretisieren Sie den vorstehenden Gesetzestext auf der Grundlage 
Ihrer Kenntnisse über die Handelnden, ihre Ziele sowie die Auswirkungen des 17. Juni 
1953! 

2. Obwohl das vorstehende Gesetz mit überwältigender Mehrheit vom Bundestag be-
schlossen worden ist, hat der .Tag der deutschen Einheit" in der Bundesrepublik 
Deutschland nicht annähernd jene historisch-politische Bedeutung erlangen können, 
wie sie z.B. den nationalen Feiertagen in den USA (Unabhängigkeitserklärung, 4. Juli 
1776), in Frankreich (Sturm auf die Bastille, 14. Juli 1789) oder in der Sowjetunion (Re-
volution, Oktober1917) beigemessen wird. 
Erörtern Sie die hiermit angesprochene Problematik des „Tags der deutschen Einheit" ! 

Unterrichtszusammenhang 

Die Lösung der Aufgabe setzt die Bearbeitung des Themas 4.4 „Das Verhältnis von Gesell-
schaften zu ihrer Geschichte - Traditionspflege und ihre Funktion in Ost und West" und/ 
oder des Themas 8.1 „Einheit und Teilung Deutschlands zwischen Nationalismus, interna-
tionalen Beziehungen und europäischer Integration" voraus. Beiden Themen läßt sich 
eine Analyse der Ereignisse um den 17. Juni 1953 und der bestimmenden Strukturen zu-
ordnen, wobei Darstellungen und Bewertungen des 17. Juni aus unterschiedlichen politi-
schen Lagern in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR behandelt worden sein 
sollten (z.B. auch Vergleich von Darstellungen in Geschichtsbüchern oder in den Medien 
beider deutscher Staaten). 

Leistungsanforderungen (Erwartungshorizont): 

Innerhalb des 1. Aufgabenteils soll der Schüler bzw. die Schülerin über die Hintergründe 
der Ereignisse des 17. Juni referieren und auf dieser Grundlage den 17. Juni 1953 zunächst 
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als Arbeiteraufstand gegen die Normenerhöhung kennzeichnen, in dessen Verlauf weiter-
gehende politische bzw. nationale Forderungen erhoben wurden. Dadurch werden der 
politisch wertende Charakter und die deutschlandpolitische Absicht des Gesetzes im hi-
storischen Urteil erschlossen. (Anforderungsbereiche 1 und ansatzweise II) 

Mit dem gegenwartsbezogenen 2. Aufgabenteil kann auch der eigene Erfahrungsbereich 
der Schüler/innen angesprochen werden. Dabei kann erörtert werden, ob der immer wie-
der behauptete Mangel an Identifikation der Bevölkerung mit dem politischen Ziel des 
"Tags der deutschen Einheit" an der Wahrnehmung von Feierstunden verifiziert werden 
kann. Es sollte diskutiert werden, welches Bewußtsein die anderen Nationen heutzutage 
mit ihren Feiertagen verbinden. In diesem Zusammenhang kann auch das Kategorienpaar 
. historischer Erfolg/historischer Mißerfolg" angesprochen werden. 

Ausgehend von dem 2. Aufgabenteil kann in der Prüfung die Frage angeschlossen wer-
den, ob nicht eine .Ersetzung" des 17. Juni durch den 23. Mai (1949, Tag der Verkündigung 
des Grundgesetzes) sinnvoll wäre. Hierbei sollte auf dem Hintergrund der Präambel des 
Grundgesetzes (einschließlich der Interpretation des Bundesverfassungsgerichts vom 
31 . 7. 1973) die Frage erörtert werden, ob mit einem solchen Feiertag der Anspruch der 
Existenz einer deutschen Nation aufgegeben würde. (Anforderungsbereich III) 

2. Aufgabenbeispiel 

Aufgabentyp: Materialgebundene Aufgabe mit einheitlicher Aufgabenstellung 
Thema: 

Material: 

Sozialisation und Autorität als Spiegel gesellschaftlicher und politischer 
Verhältnisse 
1) Text: Hans-Ulrich Wehler, Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918, Göttin-
gen, 1975, 2.Auflage, S.123 f. 
2) Foto "Kölner Gymnasiasten am Staatsfeiertag 1915": August Sander: 
Menschen ohne Maske, Photographien 1906-1952, München 1976, Seite 
192/193 

Aufgabenstellung 
Werten Sie die Informationen des Fotos als Zeitzeugnis aus und interpretieren Sie diese 
Informationen auf dem Hintergrund des Textes, dessen verallgemeinernde Fragestellung 
auch zu einem Vergleich mit der Gegenwart anregt! 

Material 1: Text 
Im Hinblick auf die primäre Sozialisation in der Kleinfamilie wird öfters die Auffassung ver-
treten, es gebe eine gleichsam lineare Beziehung zwischen autoritärer Familie und auto-
ritärer Politik. Ob „eine patemalistische Familienverfassung zum Aufbau autoritärer Ver-
haltensbilder führt, die ihrerseits autoritäre politische Verfassung begründen" (Lepsius), 
ist aber noch eine offene Frage. Der Vergleich stützt diese Ansicht jedenfalls kaum: Der 
Spätpuritaner in Massachusetts, der viktorianische Engländer, der republikanische Fran-
zose wurde von der wilhelminischen Vaterfigur schwerlich an Härte übertroffen. Eine au-
toritäre Familienstruktur scheint sich mit sehr unterschiedlichen „politischen Kulturen" 
vereinbaren zu lassen. Allein kann sie autoritäre Politik auf gesamtgesellschaftlicher 
Ebene kaum "begründen". Ist sie jedoch in eine Gesellschaft mit generellen autoritären 
Leitbildern und Verhaltensweisen eingebettet, dürfte sie als eine Art Multiplikator wirken; 
dann gibt es tatsächlich eine Linie von einem anthropomorphen Gottvater über den fürst-
lichen Landesvater und patemalistischen Unternehmer bis zum Familienvater. 
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:S Material 2 ~ 

Kölner Gymnasiasten am Staatsfeiertag 1915. Tafelaufschrift: „Der junge General" Kaisergeburtstagsfeier 27. Januar 1915. 
In: August Sander: Menschen ohne Maske, Photographien 1906-1952, München 1976, Seite 192/193 



Unterrichtszusammenhang 

Die Lösung der Aufgabe erfordert methodische Fertigkeiten im Bereich des Entschlüs-
selns von Symbolen und symbolhaften Zeichen. Durch die Symbolinterpretation sollen 
u.a. Leistungen aktiviert werden, die in der Übersicht der methodischen Progression 
(S. 28) wie folgt bezeichnet sind: 

- epochen- bzw. gegenstandsbezogene Theorien als Hypothesen und Vergleichsinstru-
mente (Strukturansatz in der Analyse komplexer Strukturen) 

- Strukturbegriff der Sozialwissenschaften 
- empirische Sozialforschung (hier: Typenbildung) 
- Fortschritt, Evolution, Entwicklung als gesellschaftliche Leitbegriffe 
- Ideologiekritik gegenüber Zukunftsentwürfen und Utopien. 

Folgende Themen liefern u. a. die Voraussetzungen zur Lösung dieser Aufgabe: 

5.2 Jugend zwischen Identität und Krise - Erscheinungsbild und gesellschaftliche Defini-
tion einer Generation im historischen Wandel 

7.1 Demokratischer Anspruch und Wirklichkeit in den deutschen Revolutionen von 1848 
und 1918 sowie in der Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland und der DDR 

4.1 Weltbilder und Existenzdeutungen in Abhängigkeit von den gesellschaftlichen Ent-
wicklungen 

Leistungsanforderungen (Erwartungshorizont): 
Dem Foto von Sander sind Informationen über militaristische und standespolitische So-
zialisationformen im wilhelminischen Kaiserreich zu entnehmen. Das Foto vermittelt einen 
Eindruck von der politischen Inanspruchnahme von Kindheit und Jugend in autoritären 
Gesellschaftsgefügen. Die Repräsentation von Waffengattungen und Gardeeinheiten 
schafft ein Identifikationsangebot, das an die damals verbreiteten Kartenspiele, Postkar-
ten, Zigarettenbilder militaristischen Inhalts anknüpft. (Anforderungsbereich 1) 

Das Foto fordert auf zur Schilderung der dem wilhelminischen Deutschland zugrunde lie-
genden gesellschaftlichen und politischen Strukturen. Hier können die Schüler/innen 
Phänomene wie das mit der Bildaussage indirekt vermittelte Reserveoffizierswesen erläu-
tern, aber auch politische Entscheidungsabläufe, die für Vorbereitung und Ausbruch des 
1. Weltkriegs von großer Bedeutung waren. Eine besondere Leistung würde es darstellen, 
wenn Schüler/innen auch antimilitaristische Bewegungen der Kaiserzeit (z.B. in der Ju-
gendbewegung) in ihre Analyse einbezögen und dabei deren Verhältnis zur aufkommen-
den nationalsozialistischen Jugendbewegung beleuchteten. 

Für die historische Einordnung liefert der Text einen sozialwissenschaftlichen Maßstab, 
der zugleich vor Übertreibungen in der Symbolinterpretation warnt. Über diesen Text las-
sen sich Zugänge zur Erörterung eines allgemeinen Zusammenhangs zwischen autoritä-
ren Verhaltensmustern und politischen Strukturen gewinnen. Die Fragestellung kann da-
mit auch im Hinblick auf Demokratie, auf heutige Verhaltensmuster in Schule, Wirtschaft 
und Gesellschaft etc. aufgegriffen werden. 

Falls das Thema 4.4 "Das Verhältnis von Gesellschaften zu ihrer Geschichte - Traditions-
pflege und ihre Funktion in Ost und West" behandelt worden ist, ertaubt diese Aufgabe 
auch eine Erörterung der Autoritätsvorstellungen und der historischen Bezugnahmen 
durch das politische System der DDR. (Anforderungsbereiche II und III) 
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